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HAVE CAESAR!
Favete linguis! Namque quater tribus 
lustris peractis Caesareum senem 

festo salutamus die, quo
mundus eum veneratur omnis.

Audique tu, Silesia, tuque item 
caput popelli, Oppavia, iungite 

vestras preces nostris, rogantes 
caelitus, ut placida senecta

tandem hoc fruatur tempore, cui nihil 
quidquid doloris corda hominum terit 

unquam dei defensitabant.
Persenuit patiens neque unquam

idem labori succubuit tarnen; 
sed, sive bellis arma gerens manu 

seu pace parta gloriose
semina pulcra serens per agros,

fessum caput maeroribus extulit 
•aeque atque iuste gentibus imperans 

quotcumque fors faustorum avorum 
consociavit in unitatem.

Faustum atque felix quod siet, ut tibi 
di dent, precamur, Caesar, et imperi 

extende in extremam senectam 
tempora, Nestor uti vetustus.

Vindobonae, a. d. III. Kal. Nov. J. M. Stowasser 
Oppaviensis.



Urbar der Herrschaft Wiegstein 1640.
Von J. Zukal, k. k. Professor, Troppau.

Seit dem Jahre 1601 war Adam der Ä ltere  O d ersk y  von L iderau 
Eigentümer der ganzen Herrschaft Wiegstein, obwohl ihm dieselbe auf Grund 
des kaiserlichen Befehlschreibens vom 3. Dezember 1611 erst 1612 in die Land
tafel eingetragen worden ist. Nach seinem Tode (um 1619) erscheinen seine 
beiden Söhne W ilhelm  A lexan d er, der damals schon majorenn war, und der 
minderjährige G e o rg  Adam in ungeteiltem Besitz des Gutskörpers. Das ganze 
Erbe fiel später dem älteren Bruder zu, da Georg Adam blödsinnig ward und 
ohne Erben starb^. ln den Drangsalen des beginnenden großen Krieges wäre 
der junge Gutsherr außerstande gewesen, die ererbte bedeutende Schuldenlast ab
zustoßen, selbst wenn er nicht, wie es geschah, neue Verpflichtungen über
nommen hätte. Die Katastrophe ließ sich voraussehen; sie kam für ihn, wie 
für viele andere, mit der Okkupation des Fürstentums durch die Mannsfelder 
1626/27. Nach der Vertreibung des Feindes begann die »Prozedur« gegen jene 
Landsassen, die beschuldigt waren, die Unternehmungen der Mannsfelder ge
fördert zu haben. Dem Gutsherrn von Wiegstein ward zur Last gelegt, daß 
er den Besitzer von Brosdorf, Nikolaus  Rohr  von Steinau, welcher dem Feinde 
mit den Waffen diente, mit 40 Mann in sein Schloß aufgenommen, demselben 
selbst Materialien zur besseren Verschanzung geliefert und überhaupt so ver
traulich mit den Gegnern des Kaisers verkehrt habe, daß er keines Paßzettels 
bedurft hätte. Odersky brachte zu seiner Entschuldigung vor, daß er beim Er
scheinen Rohr’s nicht beim Schloßtore gewesen, nur 7—8 armierte Leute zur 
Hand gehabt^), auch habe flüchten wollen, doch seien alle Pässe bereits verlegt 
gewesen; die Materialien hätte der Feind selbst genommen. DieTroppauer kai
serliche Exekutionskommission ließ als mildernden Umstand nur gelten, daß 
Odersky einst dem Kaiser Mathias als Page gedient habe. Trotzdem diktierte 
sie dem Beschuldigten nur ein Pönale von 500 Talern, weil konstatiert wurde.

9 Er wird 1636 zuletzt genannt. Steter (schiesische Burgen I 35) nennt irrtümlicher 
Weise als Adams Besitznachfolger einen A nton Odersky. Das ist aber Adams U renkel, der 
1708 seinen Wiegsteiner Besitz verkauft hat und 1722 in Breslau gestorben ist,

2) In den späteren Kriegsjahren war die Burg stets von kaiserlichen Truppen besetzt; 
es lagen hier 20—30 Mann unter dem Befehle eines Leutnants, bei naher Feindesgefahr war 
die Besatzung selbstverständlich viel stärker.



»daß die Schulden sein Vermögen um 29.000 fl. übertreffen«. Auch der blöde 
Bruder Georg Adam Odersky wurde verhalten, 50 Taler Strafgeld zu erlegen, 
weil er zu Troppau einem dänischen Kapitän als Aufwärter gedient hatte, ob
gleich, wie das Konfiskations-Protokoll besagt, »sein Vermögen nichts war und 
der Augenschein seine Einfalt an den Tag legte«. Die Mutter des armen Teu
fels, Barbara geborene von Herberstein, zahlte die Buße sofort — mit einem 
g o l de ne n  Ringeb.

So herabgekommen waren die Odersky.
Eine von Wilhelm Alexander Odersky dem Landesamte übergebene 

Konsignation d. d. 2. Juli 1629 zeigt, wie sein Besitz bis dahin durch den Krieg 
gelitten hatte:

Vor dem Kriege Jetzt
Aussaat.............................................................................................110 Malder 30 Malder
Rosse im G e s t ü t ................................   60 Stück 6 Stück
R in d e r ..........................................................................................  300 » 30 »
S c h a fe ........................................................................................  2500 » 150 »
Ertrag des Brauurbars . . . . . ’ ...........................  1500 Taler — Taler
Waldnutzung.................................................  1600 » — »
S ilb erz in sen ...............................................................................  600 » 100 »

Mühlen und Teiche alle wüst-).
Unter solchen Umständen konnte Herr Odersky dem Anstürme der 

Gläubiger nicht länger widerstehen. Der mächtigste und zugleich bedürftigste 
derselben, der kaiserliche Fiskus, kam durch einen kühnen Griff allen anderen 
zuvor. Das Ärar hatte abgesehen von versessenen Steuern die Bezahlung von 
Obligationen zu fordern, welche demselben bei den Konfiskationen aus dem 
Vermögen des kondemnierten Adels zugefallen waren. So wurde Wiegstein zu
gleich mit der konfiszierten Pra^maschen Herrschaft Wa g s t a d t  zuhanden des 
Kaisers eingezogen (1630) und beides der Frau He dwi g  (verwitweten) von 
Sei tendorf ,  geborenen Kreuter  von R o s e n b a c h  für bar erlegte 54.000 fl. ver
pfändet). Gleich darauf vermählte sich die reiche Witwe mit Heinr i ch Wile- 
mows ky  von Koj kowi t z ,  dem Sprossen eines alten Rittergeschlechtes aus 
dem Fürstentume Teschen, wo sie früher begütert war.

Mit Rücksicht auf die vielen übrigen Gläubiger der beiden Dominien 
ward zwar eine Kridakommission behufs Abwickelung des Schuldenwesens ein
gesetzt, aber wegen der unruhigen Zeiten konnte das Verfahren erst 1652 nach 
dem Friedenschlusse zu Ende geführt werden.

Auf Burg Wiegstein gebot nun Herr Wilemowsky zuerst als Vertreter 
seiner Gemahlin, nach ihrem Tode ( f  um !638) aber als ihr Erbe oder Zessio
när bis zum Jahre 1640, jedoch unter schweren Kämpfen mit Wiegsteinschen 
Kreditoren, die sich Teile der Herrschaft landrechtlich einantworten ließen. End
lich wies die schlesische Kammer dem Kaiser nach, daß Herr Wilemowsky aus 
den beiden Herrschaften viel mehr Nutzen ziehe als ihm an Zinsen von seinem 
Pfandschilling gebühre. Deshalb ward es bei Hofe beschlossen, Wagstadt und 
Wiegstein dem Pfandinhaber zu entziehen, um damit einen anderen Gläubiger

*) Prozedur gegen die Troppauer, Manuskripte im Staatsarchiv zu Breslau.
2) Landesregistratur.
3) D’Elverts Exzerpte aus den Expeditionsbüchern der kaiserlichen Hofkammer, ab

gedruckt in den Brünner Sektionsschriften, Band 22, 23.
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des Ärars zu befriedigen. Laut kaiserlichen Befehls vom 1. August 1639 an 
den Oberregenten der Kammergüter in Schlesien sollten beide Herrschaften dem 
obersten Verwalter des Feldproviantwesens Chr i s t oph  Eg gs t e i n  von Eh
reneck in Abschlag seiner Hofanforderungen eingeräumt werden. Indessen ge
lang es den Bemühungen Wilemowskys den kaiserlichen Befehl zum Teile rück
gängig zu machen und Wagstadt zu behaupten. Nur Wiegstein ward Herrn 
Eggstein eingeantwortet. Nachträglich sollte der Wert des Besitzes genau er
mittelt und von des Inhabers Guthaben abgeschrieben werden^. Man schritt 
1640 zur Abfassung eines neuen Grundbuchs, als Grundlage für die Abschät
zung. So entstand das Urbarium, welches im Wesentlichen nachstehend zum 
Abdruck gebracht wird. Das Schriftstück erscheint als eine Konsignation der 
Kriegsschäden, gewährt einen Einblick in die dominiale Ökonomie, fixiert 
für lange Zeit das Verhältnis der Untertanen zur Obrigkeit und bringt will
kommene Daten für die historische Topographie sowie für die kommunale Ent
wickelung der Ortschaften und andere Kulturverhältnisse. Von besonderem 
Werte und interessant auch für weitere Kreise ist die eingehende Beschreibung 
der Burg, einst der gewaltigsten Veste, nunmehr der imposantesten Ruine Schle
siens. Überraschend wirkt die Nachricht, daß der Wert des S a u e r b r u n n e n s  
in dem trauten Erdenwinkel an der Mohra, welcher heute durch die Fürsorge 
und Opferwilligkeit des Grafen Razumowsky in das reizvolle Johannisbrunn 
ausgestaltet ist, schon 1640 nicht verkannt wurdet-

Urbari  oder  G r u n d b u c h
über alle zu der Burg Wi e g s t e i n  gehörige Dörfer, Gebirge etc. Nießnutzungen 
und Einkommen etc. wie selbte auf des kais. schles. Oberregenten-Amtes Ver
ordnung durch die edlen, ehrenvesten und wohlbenambten Herren Georg Ernst 
Pfister des Oberregenten-Amts Raitrat, Melchior Müller, Ober-Biergeldeinnehmer, 
Christoph Franz Beier von Zweibrodt, kais. Hauptmann der sequestrirten Herr
schaft Odrau und Adam Breitkopf d, Ält., Unter-Granitzzoll- und Biergefällein
nehmer der Stadt Jägerndorf aufs neue inquirieret und beschrieben worden im

Monate Juli des 1640^^" Jahres.

Die Bur g  W i e g s t e i n
»liegt auf einem ziemlich hohen Felsen, in welche Burg man nur auf einer 
Seiten von der Troppauer Straßen hineinfahren kann, auf der anderen Seiten 
gegen dem Gebirg zu ist solches ganz unwegsamb, auf der Seiten aber gegen 
dem Wiegstätle kann man zu Fuß und Pferd fortkommen. ln gedachter Burg 

seind folgende Zimmer zwar  baufä l l i g  zu finden als:

9 D’Elvert ebend.
2) Das Urbar, ein mäßiger Quartband, wird in der schlesischen Landesregistratur ver

wahrt. Als Regulativ für die Leistungen der Untertanen an die Obrigkeit blieb es in Geltung 
bis ins 18. Jahrhundert. Bei der Abfassung desselben wurde jedesfalls ein älteres Urbar zu 
Grunde gelegt, wahrscheinlich jenes von 1611, welches bei Peter »Burgen und Schlösser im 
Herzogtume Schlesien« Seite 28 erwähnt ist. Ob dasselbe noch vorhanden, ist mir nicht 
bekannt.
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»Bei Eingang über die Brücken ist ein gemauertes Thorhaus, zweier Ga
den hoch, darunter erstlich ein gewölbter Keller, darüber das Thorhaus und 
zur rechten Seiten des Thorwächters Stuben und Kammer, alles gewölbt; auf 
der linken Hand ein Stall auf zehn Roß. Im anderen Gaden ein Vorhaus und 
auf jeder Seiten ein Stuben und Kammer. Beim Thorhaus zur rechten Seiten 
ist ein Stuben und Kammer, darunter ein Bierkeller auch darbei ein Röhrwasser, 
aber sehr eingangen. Item ist im Schloßgraben zwischen der Schanzen ein von 
Stein ausgehauter Brunnen, welcher ein lebendiges Wasser hat und auf einen 
Notfall, wann er vorwahrter gehalten wird, das notdürftige Wasser auf dem 
Schloß zu haben ist (sic!).«

»Auf der rechten Hand von der Einfahrt an ist eine Mauerb so lang 
das Außer-Schloß ist, darauf könnten schöne Zimmer mit Stallungen erbauet 
werden. Kegen dem anderen Stock zu ist ein Hühnerhaus, unter welchem auch 
aufn Notfall etliche Stück Rindvieh könnten gehalten werden; weiter dahinten 
ist eine gewölbte Schmiede sambt allem Schmiedzeug.«

»Dann ist wiederumb ein gemauerter Stock zweier Gaden hoch, umb- 
schleißt eines Teils das innere Schloß, darunter zur rechten Hand ein lang ge
wölbter Stall auf 32 Roß, Backhaus und Stüblein, darüber ein geraumb Vor
haus, ein große Stuben und auf der anderen Seiten eine Kammer, obenauf zwei 
große Schüttböden.«

»Bei Eingang dieses Stocks und innere Schloß, welcher gewölbt ist 
(sic!), ist auf der linken Hand ein Stuben und Kammer und ein klein Käm
merlein.«

»Weiter folget das größere Wohnhaus, so zwei Stöck hat und mit einer 
sonderbaren Mauern umbgeben ist, mit zweien Höfen und einem gewölbten 
Keller durch denselben ganzen Stock. Im Eingang des ersten Stocks und an
dern Hofs ist ein gewölbtes Vorhaus, zur rechten ein große Kammer und dann 
nicht weit davon ein gewölbte Küchel, darnach die Schnecken, worauf man in 
die obern Zimmer des ersten Stocks gehet; zur linken Hand aber in Eingang 
des ersten Stocks ist eine geraume Tafelstuben und daran ein Küchengewölb.«

»Auf dem anderen Gaden ein Saal zur linken, ein große Stuben und 
Stubenkammer an der Rechten; an Seiten der Treppen oder Schnecken ein klein 
gewölbtes Stüblein, daran ein Kammer; an der Seiten gegenüber ein große 
Stuben, daran eine Kammer, obenauf unterschiedliche schöne Schüttböden.«

»Zu beiden Seiten im Mittelhof seind kleine Zimmer und nur bloße 
Mauern, auf der Linken ein Bad und Ausgießstuppen, auf den Mauern seind 
kleine von Brettern verschlagene Kämmerlein.«

»Im Hinterstock ist ein großer gewölbter Keller, darüber ein Gang und 
auf jeder Seiten ein Gewölb, darneben ein gewölbte Stiegen bis unter das Dach, 
im andern Gaden aber über den Gewölben ist ein Stuben, darin ein klein Ge-

9 Auf dieser äußeren Mauer, etwas rechts hoch oben, las Schulrat P e t e r  die alte 
Aufschrift: 1532 Pomoz Pane Boze z nuze svemu vernemu sluze Qirzi Nos z Hrabova. (Stehe 
bei, Herr Gott, deinem treuen Diener in der Not.) ich fand diese Aufschrift noch im Sommer 
1907, konnte jedoch von der Brücke aus auch mit Hilfe eines Glases die Jahreszahl und den 
Namen nicht genau wahrnehmen. Georg Nos dürfte, wie Peter (schlesische Burgen !. 34) 
richtig bemerkt, der Amtmann des Schloßherrn Johann Planknar gewesen sein. Sicher ist, daß 
die Burg damals ebenso wie Grätz und Lobenstein durch Zubauten verstärkt wurde. Friedrich 
Planknar, Johanns Sohn, bestimmte in seinem Testamente (1558) 500 fl. zum Bau des Schlos
ses.« (Landrechtsregister !X . 121.) Darnach wurde hier auch später noch fortifiziert.«
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wölbel und wieder eine große Kammer sambt einem kleinen hölzernen Käm
merlein. Im dritten Gaden ein geraumes Vorhaus, daran ein geräume Küchen 
und gewölbte Schlafkammer, besser hinauf ist auf der Stiegen ein klein Käm
merlein und schöne Schüttböden, dann ein sehr hoher von Steinen auferbauter 
Turm, oben gewölbt.«-

»Nota. Alle diese Gebäude mit ihren Zimmern und Schüttböden sind 
sehr  ge pl ünde r t  befunden worden, daß man auch deren gar viel dieser Zeit 
nicht bewohnen, noch die Schüttböden gebrauchen können, ohngeachtet be
reits von jetzigem Hauptmann unterschiedliche Besserungen sind führgekehret 
worden.«

»Die zur B ur g  g e hö r i g e n  » Ei ge nt üme r  und Ei nkommen« :

» Ob s T  und Hopf engär t en.  Auswärts und nahe an der Burg liegen 
etzliche feine Obst-, Getätz- und sonderlich Hopfengärten. Item besser hinunter 
ein Tiergarten, der sehr eingegangen und daher mit Graserei zum Vorwerk ge
nossen wird. Weiter noch ein anderer neu angelegter Hopfengarten auf bei
läufig 4 Malder Hopfen.«

Bräu-  und Mal zhaus  liegen hart unter dem Schloss an der Mohra an 
einander von Steinen wohl erbaut. Früher wurden wöchentlich zwei Biere jedes 
von 12 Scheffeln Gerste zu acht Faß gebraut, jetzt werden wegen der Armut 
der Untertanen nur zwei Gebräue zu 6 Scheffeln Gerstenmalz geschüttet, jedes 
zu 3 Faß, das Faß zu 6 Eimer.

Der Brand wei nur ba r  ist seit einiger Zeit mit dem Recht zwei Töpfe 
zu brennen für jährlich 86 Thl. 24 Gr. in Bestand gegeben.

Honi gnut zen .  Zur Burg gehören zwei Bienengärten. Der erste zwi
schen der Burg und dem Schloßvorwerk liegende hat gegenwärtig 24 besetzte 
Beuten, die in diesem Jahr 12 Eimer Honig ä 30 Gr. liefern könnten. Der an
dere Bienengarten beim Vorwerk Ne uhof  ist um einen Eimer Honig oder 30 
Gr. vermietet, ln den Wäldern halten die Untertanen ihre eigenen Beuten und 
zinsen jährlich von der Beute 2 Gr. Gegenwärtig kommen ein von 306 Beuten 
17 Thaler.

We i n s c h a n k .  Die Bürger im Städtlein Wiegstein (sic!) sind schuldig 
den herrschaftlichen durch die Erbrichter geholten Wein zu dem von der Herr
schaft festgesetzten Preise auszuschenken: Hat die Herrschaft keinen Wein bei 
Händen, können sie denselben selbst anderwärts kaufen, doch müssen sie dann 
von jedem Faß zu 10 Eimer 4 Thaler ins Rentamt abführen. Trägt gegenwärtig 
ungefähr von 8 Faß 32 Thl.

Malzgeld.  Die Bürger in Wiegstädtlein, die Schenkhäuser haben und 
sich des Brauwerks gebrauchen, zinsen neben der kaiserlichen und anderen 
Biersteuern von jedem Gebräu zu 13 Scheffeln Malz oder 8 Faß Bier ins Rent
amt 2 Thl. 9 Gr. Doch ist die Herrschaft befugt, den ihnen vergünstigten Bräu
urbar wieder einzustellen, da sie darüber gar kein Privilegium haben. Gebraut 
werden gegenwärtig 24 Gebräue (früher 40), welche 54 Thl. ertragen.

F l e i s c h h a c k e r  zinsen ein jeder, er wohne im Städtlein Wiegstein oder 
in den Dorfschaften einen Stein Inselt, jetzt sind bei der Herrschaft 11 vorhanden.

Br e t mühl e n  sind zwei. Die eine liegt hart unter der Burg an der 
Mehlmühle. Jährlich können an 25 Schock Bretter verkauft werden. Das Schock
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zu 4 Thl., tut 100 Thl. Die zweite liegt in Klein-Glocksdorf, da sie etwas bau
fällig, kann der Nutzen nur mit 30 Thl. angeschlagen werden.

Die Wa l k müh l e  liegt gleichfalls bei der Mehlmühle unter der Burg; 
die Wiegstädtler Tuchmacher, jetzt 23 an der Zahl, walken darin ihre Tuche und 
geben vom Tuch 2 Gr. Wenn die Straßen sicher und dürre Jahre sind, kommen 
auch fremde Tuchmacher und geben vom Tuch 3 Gr. Vor Jahren betrug dieser 
Zins 40 Thl., im verflossenen Jahre 1639 nur 25 Thl.

Die Me hl mü hl e  unterhalb des Bräuhauses an der Mohra mit 2 Gän
gen hat vordem 18 Scheffel Metzengetreide gezinst und drei Schweine gemä
stet; weil aber ein Gang eingegangen, gibt der Bestandsmüller nur 9 Scheffel 
und mästet ein Schwein.

Das S c h l o ß v o r w e r k  liegt nicht weit von der Burg am Wege nach 
Troppau, ist noch ziemlich bauständig und mit einer Mauer umgeben. Aussaat 
8 Malder über Winter und ebensoviel über Sommer. Es können gehalten wer
den: Melkkühe 36, gelte Rinder 20 Stück, Schweine 40, Hühner und Gänse die 
Notdurft, ln der Schäferei können im Winter 700 Stück Schafvieh geschlagen 
werden.

T e i c h e  sind dabei drei, die Hälter liegen jetzt wüst und können nur 
zum Schlämmen gebraucht werden.

Das G r o ß - G l o c k e r s d o r f e r  Vorwer k,  welches früher eine Schol -  
zerei  gewesen, ist an Gebäuden sehr eingegangen. Aussaat: 3Va Malder über 
Winter, 6 Malder über Sommer. An Vieh kann gehalten werden: 20 Melkkühe, 
30 Stück geltes Vieh und 40 Schweine. Schafe können im Winter geschlagen 
werden 500 Stück.

Das Al t z e c h s dor f e r  Vo r we r k  hat die Frau Pfandinhaberin an Ge
bäuden ganz eingehen lassen, so daß hier nur eine Scheuer und zwei Ställe zu 
brauchen sind. Aussaat: 3 Malder über Winter, 3V2 Malder über Sommer. An 
Vieh kann gehalten werden: 20 Melkkühe, ebensoviel gelte Rinder und 30 
Schweine. Schafvieh wird im Winter geschlagen 400 Stück. — Teiche sind in 
Altzechsdorf zwei ganz kleine, die aber wüste liegen.

Das Me l t s c he r  Vo r we r k  ist an Gebäuden abgebrannt, und was das 
Feuer nicht verzehrt hat, vom Herrn Heinrich Wi l i mows k y ,  der Frau Pfand
inhaberin zweitem Ehemann, verkauft worden, so daß alda nichts als der Wie
senplatz vorhanden. Liegt am Ende des Dorfes. Der dazu gehörige Garten 
wird jetzt von dem Bäcker besäet für den Zins von 2 Thl. 18 Gr. Die dazu 
gehörigen Äcker liegen zur Hälfte wüst. Aussaat: 3 Malder über Winter, 4 
Malder über Sommer. An Vieh kann man halten: 20 Melkkühe, 10 Stück gelte 
Rinder, 20 Schweine. Schaftrift ist daselbst keine.

Das V o r we r k  NeuhoF)  liegt auf der rechten Seite des Dorfes Meltsch 
über den Berg, gränzt mit dem Vorwerk Luptin (sic! d. h. Lipin) und Dama- 
drau, steht ganz allein von Holz und Lehm gebaut, hat einen gemauerten Schaf
stall. Die Gebäude sind so eingegangen, daß »an etlichen Orten der Einfall 
stündlich zu gewarten«. Aussaat: 7 Malder über Winter (wenn gedüngt wird) 
und ebensoviel über Sommer. Es könnten gehalten werden: Melkkühe 36, gelte 
Rinder 20, Schweine 30. Schafe übern Winter 400 Stück.

Das Rat kauer  V o r w e r k  ist zuvor eine Er br i cht e r e i  gewesen, und

9 Jetzt Filippsdorf.
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vom Herrn Od e r s k y  erkauft worden. Die Gebäude sehr baufällig. Aussaat: 
3 Malder über Winter und 3 Malder über Sommer. Vieh kann gehalten wer
den: 20 Melkkühe, 10 Stück gelte Rinder, 30 Schweine. Es sind da auch drei 
kleine Samenteichlein, aber nur mit etwas Graserei zu genießen.

Städt lein Wigst adt .

Es ist ganz offen, von Holz erbaut; liegt V2 Meile Wegs von der Burg, 
hat gar kein Privilegium. Bürger, dje Schankhäuser haben:

1. Hans Holzmann.
2. Georg Ulmann.
3. Georg Häupper.
4. Michel Schiffner.
5. Hans  Urban.
6. Gregor Lenger zinst 24 Gr. Dieser Grund ist dem Herrn Pfarrer zu 

Wigstadt und seinen Blutsfreunden Inhalts ihres Privilegii aller ferneren Gaben 
und Beschwerden befreit. Dafern aber der Grund in andere Hände käme, haben 
die neuen Besitzer die üblichen Steuern und Ehrungen zu entrichten.

7. Paul Maiwälder.
8. Adam Mün s t e r  hält ein Freigut. Zinst laut seines Briefs jährlich 

2 Thl. dem Herrn. Doch ist er verpflichtet die kaiserlichen Steuern und Lan
desanlagen und den Pfarrdezem zu entrichten.

9. Mat hes  F i nger mann.
10. T h o m a s  Ol lbart .
11. Kaspar  Mayer.
12. Mathes Domes.
13. Mich.  Langer.
14. Mel ch i or  Schenk.
15. G r e g o r  Langer.
16. Valten Mayers Haus  steht  wüst.
17. Mathes Mayer.
18. Gregor Fitzigs Wüst ung .
19. Gregor Rotter.
20. Simon Simbler ist laut Privilegs zum Teile steuerfrei.
21. Paul Hawel.
22. Michael Mayer.
23. Andreas Schwarz.
24. G e o r g  Pi t s ch  hält Adam Münsters Haus. Ist schuldig nebst Mi

chael Matzner im Niederdorf ein Fäßlein Wein aus Mähren oder von der öster
reichischen Grenze zu holen. Die Herrschaft vergütet ihm hierbei nur die Maut
gebühren und gibt ihm 1 Scheffel Hafer auf den Weg.

25. Andres Schram.
26. Michael Frei.
27. Hans Hanes Haus ist zwöl f  J a hr e  wüs t e  ges t anden,  jetzt hält 

es Georg Seidel.
28. Adam Langer.
29. Jakob Schifftner.
30. Mart in Richter.
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31. Lorenz Rinholz.
32. Mi chae l  Wi l i scher .  Hat auch ein Ö h l z e u g  und gebraucht sich 

des Öh l S c h l a g e ns ,  zinst davon auf die Burg 10 Quart Öhl.
33. W e n z e l  Schwarz.
34. Adam Lerle.
35. Gregor Heuchel.
36. W a w r a  J a k u b e c z ’ Wüstung hält jetzt Thomas Ößler.
37. Adam Lang  hält jetzt des Hans Schnerichs Haus.
38. Hans Mähr hält jetzt des Adam Lang Haus.
39. Simon Maiwälder.
40. Michel Czech.
41. Georg Walter.
42. Martin Simble.
43. Thomas Matzner hält jetzt des Martin Richter Haus.
44. Valten Bayer.
45. H a n s  Knap hält jetzt des Bena Gotsch Haus.
46. J a k o b  Türk.
47. Friedrich Schiffner hält jetzt des Thomas Hunhäuser Haus.
Die Geldzinsen, welche die Bürgerschaft dem Burgherrn zu zahlen hatten,

betrugen bei der Mehrzahl (27) der Häuser etwa 1 Taler, welcher Betrag in 7 
Terminen abzuführen war; die Abgabe bestand aus dem Grundzins, dem Och
sengeld, dem Schweinegeld (zu Weihnachten), der Ehrung, dem Wachgeld und 
dem Robotgeld. Bei den übrigen mit größerem Grundbesitz ausgestatten Häu
sern betrug das Robotgeld allein 1—3 Taler (diese Häuser sind oben durch 
gesperrten Druck gekennzeichnet). Jeder Bürger ohne Ausnahme gab jährlich 
außer dem Geldzins 2 Hühner und 1 Scheffel Hafer.

Außer den Schankhäusern verzeichnet das Urbar 31 Kleinhäuser, wo
von 23 bewohnt, 9 wüst waren. Ihre Jahresschuldigkeit bestand in dem Geld
zins von durchschnittlich 17—20 Gr. und dem eben genannten Hühner- und 
Haferzinsb.

Endlich gab es noch 20 »neugebaute Häuslein« sämtlich im Besitze 
von Handwerkern, die jährlich 6 Gr. Grundzins und 9 Gr. Gewerbesteuer zu 
zahlen hatten; es waren darunter 2 Fleischer, 5 Tuchmacher, 4 Schmiede, 2 
Schneider, 2 Schuster, 3 Leinweber und ein »Bote«.

H a u s g e n o s s e n  gab es 5. Die Handwerker unter ihnen zahlten den 
üblichen Handwerkszins von 9 Gr., die übrigen waren schuldig 1 Stück Garn 
zu spinnen (oder dafür 9 Gr. zu geben) und Botschaft zu laufen, wobei ihnen 
1 Gr. für die Meile gezahlt wurde.

H a n d w e r k s r o b o t e n :

Die F l e i s c h h a c k e r  waren schuldig, von allem geschlachteten Vieh 
die Herzen aufs Schloß zu geben oder dafür die alte Taxe zu entrichten, näm
lich für ein Rindsherz 6 Heller, für ein kälbernes 3, für ein schöpsenes 2 
Heller, alles herrschaftliche Vieh für bloße Kost zu schlachten und das Vieh 
aus den Höfen um »ein gebührliches und würdiges Geld zu kaufen«.

9 Der Kleinhäusler Simon Jahn gehörte mit einem Teile der Zinsen der Kirche und 
war auch schuldig »dem Wetter entgegen zu läuten«.
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Die Schmi ede,  deren es 6 gab, hatten bei des Herren Kost in der 
Schloßwerkstätte alle Arbeiten umsonst zu verfertigen. »Jetzo gibt man ein Je
dem eine Zeile Brot, ein Quargel und ein Trunk Bier.« Dieselbe Verpflichtung 
hatten Schl oss er ,  Ti schler ,  Bi nder  und die 6 Schnei der .

Die 23 T u c h m a c h e r  mußten die herrschaftliche Wolle »umb einen 
rechtmäßigen Wert kaufen, hingegen ihre Tücher der Obrigkeit um billiges 
Geld hinlassen«.

Die L e i n we b e r  hatten der Obrigkeit Gespinst zu verarbeiten und er
hielten für 60 Ellen Flachsleinwand 2 Taler 12 Gr., für hänfene 1 T. 9 Gr., für 
mittelwerkene 22 Gr. und für grobwerkene 21 Gr. 8 Heller.

Die 12 S c h u s t e r  verarbeiteten auf dem Schlosse obrigkeitliche Mate
rialien für das Schloß- und Vorwerksgesinde; man zahlte ihnen für ein Paar 
lange Stiefeln 2 Groschen, für Niederschuhe und Gemächte 9 Heller.

Kü r s c h n e r  ist derzeit nur einer  vorhanden und hat um gebräuchliche 
Bezahlung für die Herrschaft zu arbeiten.

Roßhaber .  Ein jeder Bürger, der um St. Georgi mehr als ein Roß 
hält, ist schuldig, einen zweiten Scheffel Hafer abzuführen. Jetzt gibt es 7 
solche Bürger.

Me hl mühl en  neben und unter dem Städtlein sind vier. Die erste, 
welche vordem Adam Wi t k e  zugehört hat, hält jetzt B l a s c h e k  S c h u s t e k  erb
lich und zinst in Allem 20 Taler. Sie wird sonst die T s c h i r m e n k e r  Mühl 
genannt. Die andere Erbmühl hält A d a m  L i c h t b l a u  und zinst in Allem 13 
Taler. Die dritte hat Adam S c h w a r z ,  zinst zu Georgi und Michaelis zu 30 
Gr.; zu Johannis und Weihnachten zu 1 Gr. 6 Heller, gibt Ehrung 4 Heller 
und ist schuldig, einen Hund auszuhalten. Die vierte, genannt die H a u s m ü h l ,  
auch an der Mohra, hält S i m o n  D r e ß l e r ,  zinst 48 Scheffel Metzengetreide 
oder Mehl und 2 Viertel Weizen, mästet 5 Schweine oder gibt für eines 5 Taler, 
für ein Stück Rodacker 4 T.

T e i c h e

gibt es auf der Wigstädter Grund zwei, welche zwei zum Dorfe T s c h i r m  und 
aufs Schloß gehören und mit 70 Schock zum Erstrecken besetzt werden können.

Wä l d e r .
9

Zur Burg Wiegstein gehören folgende Wälder:
1. Die Dubovä unter dem Schloß niederwärts der Mohra, groß und 

schön. 2. Oberwärts des Schlosses neben der Mohra unter den Vorwerks
äckern ist auch ziemlich groß bis an D a m a d r a u .  3. Unter dem Schloß zur 
rechten Hand stößt an die Grätzer Grenze. An diesen stößt 4. ein Wald »W ü- 
de c k e «  genannt, liegt auch zum Teil an der Mohra oberhalb des Tiergartens. 
5. Oberhalb Wiegstein ist ein Wald »die g r o ß e  F r e i u n g «  genannt und hart 
daran noch einer »die kleine Freiung«.

Zu Großglockersdorf gehörig: Unter dem Dorf an der Tschermenka ein 
Wald » P a l e s k a «  genannt, stößt an das Odergebirge. Unterhalb Kleinglockers- 
dorf an der Oder liegt der Wald » C z i e s t o w i c z « ,  daneben ein Wald genannt 
» Ma s t r a «  (?). Oberhalb desselben der » g r o ß e  Wald«.
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Unterhalb Schwansdorf ist ein Wald neben der dürren Bautsch und 
ebenso oberhalb der Schwansdorfer Mühle neben der Mohra der sogenannte 
wüst e  Wald.  Unter Altzechsdorf an der Mohra der Wald »Skridel nahorau« (?), 
ferner ein Wald unter den Nitschenauer Äckern.

Ferner: unter den Ratkauer Äckern » H o r i b u s  (?) Winkel«. Neben der 
Mohra von der Morawitzer Grenze an der »Salus«  (Zälu^b- Nach Meltsch ge
hört der Wald » R a k o v i s k a «  von der Damadrauer Grenze bis an die Dubovä 
reichend, neben diesem der » S t o k o wi z « ^ ,  hinter Ratkau die »Schiroka«.

Die Wälder ziehen von der Bautscher bis an die Grätzer Grenze an 3 
Meilen Wegs, enthalten Eichen, Buchen, Linden, Erlen, Fichten und anderes 
Holz; es findet sich darin auch Hochwild, ln vorigen Zeiten konnten jährlich 
an 1500 Taler für Holz gelöst werden ohne Schaden der Wälder, jetzt beträgt 
dieser Nutzen 2—3 Hundert Taler.

D er M o h r a f  1 uß.

Derselbe gibt Farmen, Bradtfisch (sic!), Padusken und bisweilen Forel
len. Vor Alters hat man dieses Wasser von der Bautscher Grenze bis an Gre- 
gers Mühle den Bautschern um 16 Taler vermietet, jetzt wird es für 10 Taler 
an einen Neuzechsdorfer Ansassen hingelassen.

K i r c h e n l e h e n  und a n d e r e  R e g a l i e n .

Die Kollatur der Kirchen im Städtlein hat die Herrschaft, ebenso die 
Ober- und Niedergerichte, Pönfälle, Loslassung, desgleichen die Anfälle in allen 
Dörfern, auch die »Hatz« auf Wild.

Wenn ein Freigut oder Mühle verkauft wird, gebührt der Herrschaft 
lO‘Vo Abfahrtsgeld.

R o b o t  de r  W i e g s t ä d t e r .

Alle Bürger sind schuldig, auf d ie  J a g d  zu g e h e n ,  wenn sie nicht 
eine besondere Befreiung hierüber haben. Wenn die Obrigkeit braut, haben sie 
hierbei die Handrobot zu verrichten, ferner die große Brücke über die Mohra 
und den Weg vom Städtlein bis an die Burg bauständig zu erhalten, wozu 
ihnen das Holz auf gebührendes Ansuchen passiert wird. Der Bürgermeister 
hat bei diesen Arbeiten die Aufsicht zu führen. Diesem und dem Vogt obliegt 
auch, Steuern und Abgaben jeder Art im Städtlein sowie in Ober- und Nieder
dorf einzufordern, am Neujahrstage die Waisen auf die Burg zu stellen und 
jeden Sterbefall sofort anzuzeigen.

Die Obrigkeit ist berechtigt, den vorgeschriebenen Handwerkerzins von 
9 Gr. nach ihrem Belieben zu steigern, zu mildern oder abzutun.

O b e r d o r f .
Pflegt mit dem Städtlein zu heben und zu legen. Der Ort hatte 20 be

setzte und 9 wüste Bauerngüter, 8 besetze und 2 wüste Gärtnerstellen. Unter
9 Mohradorf.
2) Stockwiese.
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den Bauerngütern wird ein F r e i g u t  angeführt, welches nur zur Entrichtung 
der kaiserlichen Steuern sowie der Landesumlagen verpflichtet war und eben 
aus dem Besitze des Herrn H a n s  C h r i s t o p h  vo n  W a l l s t e i n b  in den des 
Herrn K a s p a r  F a ß n a c h t  übergangen war. Von den unbesetzten Stellen war 
ein Bauerngut seit dem Jahre 1606, ein anderes seit 1619 wüst. Mehrere An
wesen, als Wüstungen der Herrschaft anheimgefallen, wurden erst in den letz
ten 3 Jahren neuen Ansiedlern hingelassen oder einem Nachbarn in Bestand 
gegeben.

Die G e l d z i n s e n  der Oberdörfer sind denen der Wiegstädtler in Be
ziehung auf Gattung und Zahltermine gleich, das R o b o t g e l d  ausgenommen. 
Sieben Bauern entrichten ein hohes Robotgeld: 4 - 6  Taler, bei allen übrigen 
kommt diese Giebigkeit nicht vor, weil sie die volle Naturalrobot zu leisten hatten.

N i e d e r d o r f .

Es pflegt gleichfalls mit dem Städtlein zu heben und zu legen und 
zählte 13 Bauernhöfe, wovon jedoch nur 9 bewohnt waren. Gregor Hanusch 
und Thomas Maschke roboteten nicht, entrichteten auch nicht alle Zinsen, muß
ten jedoch jährlich ein Faß Wein auf eigene Kosten holen. Zwei Bauern hatten 
einen Teil der Robot mit dem Jahreszins von 7 Talern abgelöst. Hans Jan hatte 
dem  P f a r r e r  zu roboten.

R o b o t e n  der  O b e r -  und N i e d e r d ö r f e r .  »Die Bauern sind schul
dig Arbeiten jeder Art, wohin immer sie gewiesen werden, zu verrichten und 
es steht bei der Obrigkeit Wohlgefallen, ob sie etliche der größten Roß- und 
Fußrobot überheben will.« Die Befreiten haben dann jährlich 7—8 Taler (Ro
botgeld) zu erlegen und daneben noch eine bestimmte geringe Anzahl von Ta
gen bei der Getreide- und Heuernte mitzuhelfen. Alle sind ferner schuldig, je 
ein Schock Bräuscheiter nach Troppau und zwei Brettklötzer zur Brettmühl und 
die großen Netze zur Jagd in den »Schneckenwald« zu führen, endlich ein 
Stück Garn zu spinnen oder dafür 9 Gr. zu entrichten. — ln ähnlicher Weise 
war die F u ß r o b o t  der Gärtner geregelt, die sich hiervon teilweise mit 3 —4 
Talern loskaufen konnten. — H ä u s l e r  und H a u s g e n o s s e n  konnten sich 
aus demselben Grunde zur Zahlung eines Robotgeldes von 1 Taler verpflichten. 
Sonst mußten sie jeder 1—2 Tage Getreide schneiden, je ein Gebräu d. h. 12 
Klaftern Bräuholz schlagen, Botschaft laufen (für 1 Gr. per Meile), jäten und 
um den 19ten Scheffel dreschen.

G r o ß - G l o c k e r s d o r f
hatte 36 bewohnte, 10 wüste Bauerngüter, 3 Gärtner, 15 Häusler, zwei Müller.

Die Erbrichterei war von der Herrschaft zum Vorwerk erkauft. Das 
Dorfgericht wurde von M a t h e s  S c h u s t e k  verwaltet, der für die Zeit seines

9  Es ist der ehemalige Besitzer der Herrschaft O i b e r s d o r f ,  die ihm 1622 wegen 
Teilnahme an der Rebellion konfisziert worden ist. Der ruinierte Edelmann hatte sich hierher 
zurückgezogen, weil seine leibliche Mutter Maria geb. von Falkenhain, nachdem sie zweimal 
Witwe geworden (nach Wilhelm von Waldstein und Jaroslaw Skrbensky) eine dritte Ehe mit 
dem Gutsherrn von Wiegstein Wilheim Alex. Odersky eingegangen war. (Landrechtsregister 
31/100. Pamätky archaeol. V. 33.)
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Amtes von aller Zinszahlung und Robot befreit und dafür verpflichtet war, die 
robotenden Untertanen zu beaufsichtigen, die Zinsen einzuheben u. s. w. Außer 
seinem ererbten hielt er noch ein anderes Bauerngut und entrichtete hiefür wäh
rend seines Richteramtes nur ein Robotgeld von 10 Gr.

Vier Bauernstellen waren erst vor Kurzem besetzt worden, so daß 
1639 14 Wüstungen gezählt wurden. Ein größeres Bauernerbe stand als Frei
gut im Besitze einer Frau E i s a c k b ,

Von den beiden E r b m ü h l e n  hielt eine B l a ^ e j  S c h u s t e k ,  er hatte 
sie vor 4 Jahren von G r e g o r  H o r n i k  gekauft. Die Mühle hatte für Alles und 
Jedes der Herrschaft 18 Taler zu zinsen. Ebensoviel bezog die Herrschaft früher 
von der zweiten sogenannten T o m a n e t z m ü h l e  an der dürren Bautsch. Da 
sie vor einigen Jahren abgebrannt ist, zahlt ihr jetziger Besitzer M a t h e s  L i c h t 
b l au  nur mehr 1! Taler.

G r a s  z i n s  zahlt die ganze Gemeinde für die Graserei in den Wäldern 
6 T. 18 Gr. und ebensoviel W a s s e r z i n s  für die Fischerei in der »Ober- und 
Niedermorau«. Wegen Haltung eines »Viehochsens« zinst ein jeder Ansasse 
jährlich eine Henne, bringt in Summa 62 Hühner.

H a u s g e n o s s e n  finden sich hier gegenwärtig 6; sie roboten wie die 
Wiegstädtler.

Die Fronarbeiten der B a u e r n  bestehen zur Hälfte in der Ackerrobot 
bei dem hiesigen, zur anderen Hälfte beim Schloßvorwerk. Gärtner, Häusler 
und Hausgenossen roboten wie die Wiegstädtler.

Kl ei n -G  l o c k e r  s d o r f  
hat 14 Bauern, 6 Häusler.

Die E r b r i c h t e r e i  hält K a s p a r  M a n s b a r d t .  Er ist zu der gewöhn
lichen W e i n f u h r  verpflichtet, auch schuldig der Herrschaft Bier und Brand
wein zu Schänken; wenn er mit Erlaubnis der Obrigkeit T r o p p a u e r  Bier 
schänkt, zahlt er von jeder Kufe 2 Taler. Sonst hat er die Obliegenheiten an
derer Richter. Statt Aushaltung eines Jagdhundes zinst er jährlich ein Eimerle 
Honig. Die dem Erbrichter gehörige M e h l m ü h l e  ist frei von allen herrschaft
lichen Giebigkeiten, nur ist der Müller verpflichtet, das Schneidewerk auf der 
anliegenden herrschaftlichen Brettmühle zu besorgen und das Schock für 7 Gr. 
zu schneiden.

T s c h i r m
hat 30 Bauerngüter, wovon 6 Wüstungen (seit 1625 und 1627) und 6 Gärtner

stellen, wovon nur 3 besetzt sind.
Die f r e i e  E r b r i c h t e r e i  ist Eigentum des A n d r e s  J o h n ;  dazu ge

hören 5 Bauern und ein Gärtner^, die dem Richter mit allerlei Roboten ver-

9 Vermutlich K a t h a r i n a  geb. Mitrowsky, Witwe des ehemaligen Besitzers von 
Dorf-Teschen G e o r g  E i s a k  von R y c h n o w .  Sie dürfte die Schwiegermutter des Herrn 
Wilh. Alex. Odersky gewesen sein, der in zweiter Ehe mit Barbara geb. von Eisak vermählt 
war. Anna Katharina, geb. von Eisak, eine andere Tochter derselben Frau Katharina, schloß 
1630 21. Oktober z u W i e g s t a d t e l  Ehepakten mit dem Freiherrn Bernhard Leopold Tworkowsky 
von Kravar auf Smolkau. (Landrechtsregister. 37/3.)

2) Sie werden in der Reihe der Ansassen zuerst angeführt und hießen: Paul Tegel, 
Adam und Jakob Walter, Hans Knapp, Hans Matzke, Georg Rab.
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pflichtet sind, die gewöhnlichen Zinsen aber aufs Schloß abliefern. Der Erb
richter hat die Freiheit Troppauer Märzen- und Kufenbier zu Schänken und die 
Verpflichtung vom ersteren per Kufe 18 Gr., vom letzteren 9 Gr. abzulegen. 
Er ist schuldig, auf Befehl der Obrigkeit »mit einem reisigen Roß und einem 
Knecht samt aller Notdurft ausgerüstet, auf seine Unkosten dem Herrn zu 
dienen«.

Die Mühl e ,  ehedem mit 2 Gängen, jetzt nachdem sie abgebrannt war, 
mit einem Gange wieder aufgebaut, ist Eigentum des Erbrichters. Der Müller 
zinst 6 Scheffel Korn aufs Schloß, mästet ein Schwein und hat auch einen Jagd
hund zu halten.

H u t u n g s z i n s  gibt die Gemeinde 5 Taler.

S c h w a n s d o r f
hat 36 Bauerngüter, von denen nicht weniger als 22 seit 1628 und 1629 wüst 
gestanden und in neuester Zeit nach und nach wieder besetzt wurden. Im 
Jahre 1640 erscheinen noch immer 7 Stellen unbesetzt. H ä u s l e r  verzeichnet 

das Urbar 4, außerdem noch eine Mühle.
B a r t h o l .  H ö l d n e r  hält die E r b r i c h t e r e i  mit den Rechten und 

Verpflichtungen des Klein-Glockersdorfer Richters. — Paul  H e i n r i c h  zinst 
im Ganzen 12 Taler und ist sonst frei.

Die Mühle mit 2 Rädern gehört zur Erbrichterei, zinst wie die Tschir- 
mer, außerdem von einem Stück Acker und Wiese 5 Taler.

Das K i r c h e n l e h e n  gehört der Herrschaft. Dem Pfarrer wird jährlich 
gereicht 14 Gr.

A l t z e c h  s d o r f
hat 14 bewohnte, 3 wüste Bauerngüter; 10 bewohnte, 3 wüste Gärtnerstellen,

3 Häusler.
Richter ist G e o r g  M o r i t z  bis auf Belieben der Obrigkeit (sogenann

ter Willkürrichter). Der Bauer Thomas Hunhäuser war zugleich Schaffer im 
herrschaftlichen Vorwerk. Von Mika Krschka heißt es: »ist abgebrennet und 
sehr vorarmet«, bei Andreas Hunhäuser: »so jetze von der Gemein wegen für 
einen Soldaten dient«. Jura Michalek hielt neben seinem Grund auch Georg 
Fiedlers Wüstung für den »Wüstungszins« von 2 Talern und mit der Ver
pflichtung einen Jagdhund zu halten.

Im Dorfe sind zwei Mühlen. Die früher dem H a n s  Hir t  gehörige hält 
H a n s  R ö h r i c h t b -  Dieselbe hat 2 Gänge. Der Müller zinst aufs Schloß erb
lich 2 Malder Mehl oder Metzgetreide, 2 Viertel Weizenmehl, mästet 2 Schweine 
oder gibt dafür 10 Taler und ist schuldig, einen Hund zu halten. Die andere 
mit einem Gange, ehedem U r b a n  H u n h ä u s e r s  Eigentum, hält erblich Ada m 
Mar i  s c h  er, zinst 8 Scheffel Metzengetreide, mästet ein Schwein oder gibt 5 
Taler und hält einen Jagdhund.

Die K i r c h e  ist hier von Holz erbaut. Das jus patronatus hat die 
Herrschaft.

Die zwei kleinen T e i c h e l  sind jetzt g a n z  wüst .  Item »ein s e h r  
k o s t b a r e r  S a u e r b r u n n e n «  n a h e  an der  Mohr a  g e l e g e n  (Johannisbrunn).

0 Später gedieh sie an Martin Obitz.
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N e u z e c h s d o r f
hat außer dem Erbrichter 12 bewohnte, 3 wüste Bauerngüter, 1 Gärtner, 2 Häus

ler, 2 Müller.
Der E r b r i c h t e r  M a t h e s  H u n h ä u ß e r  hat zu der Erbrichterei des 

Martin Thomas Wüstung erkauft und von allen Abgaben und Roboten frei ge
macht und ist von beiden Gütern schuldig 2 Fäßlein Wein ganz auf eigene 
Kosten (die Obrigkeit ist nicht einmal verpflichtet, ihm die Mautgelder zu er
statten) zu holen. Jetzt zahlt er statt der Fuhr 10 Taler für ein Faß. Der Erb
richter ist schuldig, der Obrigkeit eigenes Bier und Brandwein zu Schänken; 
schänkt er Troppauer mit Erlaubnis der Obrigkeit, hat er 2 Taler von der Kufe 
zu zahlen. Schließlich ist er verpflichtet, einen Jagdhund zu halten.

ln den zwei Angerhäuseln saßen L e i n w e b e r .
G r a s z i n s .  Jeder Untertan gibt jährlich 4 Gr., der Müller von jeder 

Kuh, soviel er ihrer zu St. Georgii austreibt, 3 Gr. und eine Henne.
W a s s e r z i n s .  Kaspar John und Siegmund Kunert halten jetzo auf 

Wohlgefallen der Obrigkeit das Wasser von des Jackeis (?) Mühle bis zum 
Gregers Wehre in Mietung für ! 2 Taler. Ebenso hält Andres Tschamer, Bäcker 
von Bautsch, die halbe Mohra von des Gregers Wehre bis an die Bautscher 
Grenze für 10 Taler 18 Gr. Dieses Wasser gehört zu Alt- und Neuzechsdorf 
und Schwansdorf.

Die Mü h l e n .  Kaspar John hält erblich Simon Drechslers Mühle, zinst 
F /-2 Malder Metzengetreide, mästet 2 Schweine und gibt auf St. Martini Rod
ackerzins 4 T. 24 Gr. — Die Mühle J a k o b  O r l e t s ,  an Mahlwerk ganz ein
gegangen, welche 15 Scheffel Getreide, 2 Viertel Weizenmehl zinsen und ein 
Schwein mästen sollte, ist wegen versessener solcher Schuldigkeiten der Obrig
keit anheim gefallen und jetzt dem Hans Hartei zur Nutznießung der Graserei 
und der Äcker für 6 Taler auf ein Jahr vermietet worden.

Die Kollatur bei der hiesigen Holzkirche gebührt der Obrigkeit; inglei
chen die Ober- und Niedergericht, Strafen, Jagden, Auf- und Abzugsgeld von 
den Erbmühlen.

Die Robot verrichten die Ansassen bei dem Neuen Vorwerk.

N i t s c h e n a u
hat außer dem Erbrichter 7 Bauern, 4 Gärtner, 2 Häusler.

Die E r b r i c h t e r e i  hält mit den üblichen Rechten und Verpflichtungen 
J a k o b  R i c ht e r .  Auch fünf Bauern und zwei Gärtner führen diesen Namen. 
Des H a n s  B r u s t m a n n  Anwesen ist erst von der vorigen Obrigkeit zu einem 
Gärtlergrund gesetzt worden wegen seiner schlechten Äcker, früher war es ein 
Bauerngut.

W a s s e r z i n s .  Beide Ufer der Mohra vom Al t a r  s t e i n  an bis zu der 
Ratkauer Mühle ist jetzt dem alten Richter von Nitschenau für 5 Taler vermietet.

Mit ihrer Robot gehören die Ansassen zum Schloßvorwerk.

M e l t s c h
hat 1 Erbrichter, 18 bewohnte, 16 wüste Bauerngüterb, 18 Gärtnerstellen, wo

von 3 wüst, 7 bewohnt und 1 wüste Häuslerstelle, 2 Mühlen.

') 1637 waren unter den Bauernstellen 19 Wüstungen, Brandstätten.
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Die Erbrichterei hält W a c l a w  B o l a n  (sic!). Das Bauerngut, welches 
er früher nebst seiner Richterei besessen, hat derselbe dem Mathes Kokors 
überlassen.

G r a s -  o d e r  H u t u n g s z i n s  entrichtet jeder mit 6 Gr., tut jetzt von 
40 Ansassen 4 T. 18 Gr.

Waclaw Kutscha besitzt sogenannte H o l u b e k s  M ü h l e  erblich und 
zinst 10 Taler, von einem Rodacker 1 Taler und mästet ein Schwein. — Die 

l e c h s m ü h  1, welche 9 Taler zu zinsen und einen Jagdhund zu halten hat, 
ist jetzt ganz niedergebrannt. Andres Loser genießt die Äcker für 3 Taler Jah
reszins.

K i r c h e .  Ganz am Ende des Dorfes steht ein sehr kleines Kirchlein; 
dasselbe hat kein Einkommen. Die Meltscher gehören zum Ratkauer Kirchspiel.

Die R o b o t  wurde bei dem hiesigen Vorwerk geleistet und zwar im 
vollen Maße, es gab hier keinen Loskauf; nur ein Gärtner, Andres Kowarz, 
zahlt 4 Taler Robotgeld.

Ra t k a u
hat 23 Bauerngüter, davon 18 besetzt, 12 Gärtner, 9 Häusler, 1 Müller.

Das R i c h t e r a m t  verwaltet jetzt T h o m a s  K o s t e l n i k  (also keine Erb
richterei). Er zinst von einem Rodacker 2 T. 9 Gr., von allen übrigen Zinsen und 
Roboten ist er auf die Dauer seiner Amtszeit befreit.

Drei wüste Bauerngründe hat die Gemeinde für den üblichen »Wüstungs
zins« von 1 T. 18 Gr. in Bestand genommenb-

G r a s z i n s  zahlt jeder Ansasse 6 Gr., trägt jetzt von 44 Personen 
7 T. 12 Gr.

H u t g e l d  zahlt, wer sein Vieh mit austreiben läßt, von jeder Kuh IV2 
Gr., von 2 Kalben ebensoviel. Jetzt werden ausgetrieben 118 Kühe samt Kal
ben. Außerdem ist den Ansassen noch eine besondere Hutweide ober der 
Richterei hinter dem Teich nahe am Siroky-Wald überlassen worden. Dafür 
zinst jeder Bauer 1 Henne und zwei Gärtner ebensoviel, tut jetzt 33V2 Hennen.

Als O c h s e n z i n s  gibt jeder Untertan 1 Henne, v/eil der Gemeinde 
ein Stierochs gehalten wird.

Der E r b m ü l l e r  Hans Schmied zinst 20 Scheffel Metzengetreide, mästet 
2 Schweine, hält einen Jagdhund. Von einem Rodacker gibt er zu St. Martini 
5 Taler.

Die K o l l a t u r  der Kirche gehört dem Schloßherrn.
Die Ratkauer verrichten ebenso wie die Meltscher die vo l l e  R o b o t  

und zwar beim Wiegsteiner und Groß-Glockersdorfer Vorwerk. Nur 5 Gärt
ner sind robotfrei und entrichten dafür ein Robotgeld von 3 Taler, nämlich die 
alte Schulmeisterin, ein Krämer, ein Fleischer und zwei Leinweber. Paul Losert 
besaß ein Freihäuschen und zahlte auch kein Robotgeld.

L a s t e n  de r  H e r r s c h a f t  W i e g s t e i n .
Die Herrschaft allein mit den erkauften Richtereien und Bauernhöfen, 

ohne die Untertanen, war nach der alten Schatzung versteuert auf 12.660 Taler,

9 Bei zwei Wüstungen ist von einer anderen Hand bemerkt: »Gehört zum neuen
Gericht.«
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nach der ersten Moderation aber auf 7200 Taler, nach der zweiten Moderation 
auf 4000 Taler.

Dem P f a r r e r  zu R a t k a u  gibt man D e z e m  auch wegen des Vor
werks daselbst 6 Scheffel Korn, 2 Scheffel Hafer. — Dem D e c h a n t  zu Hult -  
s c h i n  wegen eines alten »Gestifts« jährlich halb zu Georgi und halb zu Mar
tini 24 Talerb.

Beim L a n d e s a u f g e b o t  ist der Schloßhetr der alten Ordnung nach 
schuldig 4 Giltpferde »auszurichten« und damit seine Ritterdienste zu leisten. 
Die Untertanen haben den Rüstwagen der Herrschaft mit Speise, Trank und 
Hafer bei Musterungen, beim Landesaufgebot, sowie zum Troppauer Landrecht 
mit ihren Rossen nachzuführen.

Die S c h a t z u n g  s ä m t l i c h e r  U n t e r t a n e n  betrug nach der alten 
Steueransage 3882 Taler, nach der neuen (letzten) »Moderation« beläuft sie sich 
auf 12.504 Taler (sic!).

Wilhelm Alex. Odersky war unausgesetzt tätig, um zur Nutznießung 
des ihm entzogenen väterlichen Erbes zu gelangen und wurde in seinen Be
mühungen von dem Landesfürsten Karl Eus. von Liechtenstein wie auch von 
den Landständen unterstützt. Nach dem Tode Eggsteins ( t  1650) nahm die 
schlesische Kammer Wiegstein in eigene Verwaltung^ und gab es dem Trop
pauer Patrizier Mathias Dominatzky von Karlsbrunn auf 3 Jahre (1653—56) in 
Bestand. Das Wiegsteinische Krida verfahren war 1652 zu Ende geführt und 
das Resultat desselben vom Kaiser genehmigt worden. Dem Drängen der Kri
dakommission weichend und um wenigstens einen Teil ihrer Forderungen zu 
retten, hatten die Gläubiger sich zu bedeutenden Nachlässen herbeigelassen. 
Herr Wilhelm Alex. Odersky rechnete dem Fiskus vor, derselbe habe an Nut
zungen aus Wiegstein 92.334 Taler schlesisch über das dem Ärar gebührende 
Quantum bezogen. Jedesfalls muß sich noch ein erkleckliches Guthaben für 
Herrn Odersky herausgestellt haben, da ihm sein Erbgut zurückgegeben wurde. 
Als die Pachtzeit abgelaufen war, zog Odersky endlich 1657 wieder als Guts
herr in Wiegstein ein. Die Burg fand er als Ruine vor; sie war 1648 aus stra
tegischen Rücksichten auf Befehl des schlesischen Oberkommandanten General 
Gonzaga demoliert worden^. Wilhelm Alex. Odersky schloß sein wechselvolles 
Leben am 11. Juli 1671.

') Im Jahre 1525 kaufte Herr Baltasar Wlczek auf Hultschin von Herrn Jos. Planknar 
von Kinsberg auf Wiegstein für 300 Dukaten den Zins von 24 Talern in Wiegstadtel und be- 
stiftete damit den Altar St. Anna in der Hultschiner Pfarrkirche. Wolny, Kirchl. Top. V. 260.

2) Bei der Schlußrechnung über des t  Eggstein Proviantverwaltung stellte es sich her
aus, daß er dem Ärar mit 133.542 fl. im Reste verblieben sei. 1652 4. September bittet die 
Witwe um Nachsicht dieses Restes und Aussetzung eines Betrages aus dem Einkommen des 
Gutes Wiegstein zu ihrem und der Kinder notwendigsten Unterhalt. (D’Elvert ebend. S. 458.)

, 3) Landtagsprotokoll vom 17. November 1648.

16



Ein Propinationsstreit im Herzogtum
Teschen.

Von Fr. P op io lek , k. k. Professor, Teschen.

Das Mittelalter ist nicht die Zeit der festgestellten rechtlich-öffentlichen 
Verhältnisse. Auf den Trümmern des gefallenen römischen Reiches und auf dem 
von der Zivilisation noch unberührten Grunde entwickelte sich ein neues Leben. 
Die neuen Formen, in weiche es sich ergoß, forderten Rechtsausdrücke und 
diese fand man erst langsam und schwierig. Die Rechtsquelle war, insofern 
es sich nicht um rechtliche Gewohnheiten handelte, der Fürst. Er gab Privile
gien, welche die Rechtsverhältnisse der Stände normierten, er erklärte sie in 
zweifelhaften Fällen. Nicht immer entschied darüber die Notwendigkeit der Be
schreibung neuer Verhältnisse selbst. Manchmal leitete ihn die augenblickliche 
Zuneigung für den um das Privileg Bittenden, ein andermal — und es war 
ziemlich oft — bewog ihn sein materieller Vorteil, ln diesen Fällen war das 
Entstehen von Unklarheiten sehr leicht. Sie kamen einmal von der Ungenauig
keit der Darstellung. Diese war zuweilen unverschuldet, wenn die Definition 
die Verhältnisse, welche sich erst entwickelten, nicht gehörig klarlegte und man 
die Richtung ihrer Entwicklung nicht entsprechend voraussehen konnte. Ein 
andermal war sie verschuldet, wenn nämlich der Gesetzgeber sich keine Mühe 
gab, die Angelegenheit genauer zu prüfen, und ein Privileg ausstellte, welches 
mit früher erteilten oder mit den bereits bestehenden Rechtsverhältnissen in 
Widerspruch stand und sie nicht ausdrücklich aufhob. Es fehlen auch nicht 
Beispiele, wo der Herzog wissentlich jemandem Rechte zuerkannte, welche auf 
Schaden anderer Personen oder Stände abzielten. Da aber dabei das Geld manch
mal eine sehr wichtige Rolle spielte, kam es desto früher zu Willkürlichkeiten, 
je weniger bedeutend, also je armseliger ein Fürst war. Seine Macht war in dem 
Lande, welches sein Eigentum bildete, sehr bedeutend und bei seinen geringen mate
riellen Mitteln den großen Bedürfnissen gegenüber die Versuchung zu stark.

Die obige Abhandlung stützt sich vor allem auf die Prozeßakten, welche im Schloß
archiv in Teschen aufbewahrt sind. Dort befindet sich ein Aktenbünde! unter dem Titet «Pro- 
pinations-Akte«, welches aUe Prozeßakten, auf 216 Blättern in Folio geschrieben, umfaßt. Das 
zweite Exemplar ist nicht komplett. Es finden sich dort auch die den Prozeß Teschens mit der 
Kammer betreffenden Akten.

Der Eintritt in das Schloßarchiv hat mir Herr Dr. Bukowski ,  Kammersyndikus, ver
schafft, welcher mir auch durch große Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit die Arbeit wäh
rend der ungünstigen Jahreszeit ermöglichte. Dafür spreche ich ihm den herzlichsten Dank aus.

Zur Behandlung dieses Themas haben sich außerdem einige Beiträge im Archiv der 
Stadt Teschen und des Kreisgerichtes, im Scherschnik-Museum (der Prozeß mit dem Besitzer 
von Trzyciez), im polnischen Museum (das Protokoll des Teschner Stadtrates aus der Zeit, in 
welcher der Prozeß geführt wurde), und im Wiener Hofkammer-Archiv gefunden.
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das Rechtsgefühl indessen nicht allzu fein. Darin liegt die Ursache der häufi
gen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ständen, welche sehr lange dauern, 
da die entscheidenden Behörden wieder gar nicht darauf sehen, auf den 
Grund der Sache zu gelangen, um die Angelegenheit vollkommen und allseitig 
aufzuklären; sie begnügen sich oft mit der oberflächlichen Prüfung derselben 
und geben dann die Verordnungen heraus, welche die Quästion entschieden 
nicht erledigen. Zuweilen enden diese Prozesse gar nicht, denn in dieser Zeit 
verändern sich die Verhältnisse so radikal, daß die Entscheidung unnötig wird.

Ein solcher Prozeß war der P r o pi n a t i o ns s t r e i t  z wi s c he n  den S tä d 
ten T e s c h e n  und S k o t s c h a u  und dem Adel des He r z o g t ums  T e s c h e n  
im 17. Jahrhundert. Im Jahre 1416 stellte der Teschner Fürst Bolko der Stadt 
Teschen ein grundsätzliches Privileg aus, in welchem er den Städtern 
das Recht, das Vermögen den Verwandten bis zum vierten Grade zu 
vermachen, und das M e i l e n r e c h t  zuerkannte. Der betreffende Punkt 
lautete folgendermaßen: »Item wir wellin, das keyn hantwrgman in wenig eyn 
meyl von der genanten Stad Tesschin wonen sal, usgenomen Reveler adir alt- 
bussir und Smede, dy woffen scherffen noch keyn Kretschem noch brotbenke 
noch fleischbenke noch Sneydir sullin seyn yn eyner meyle, is en wer denn 
das ymand sulche hantwerg mit rechte do gehabin mochte.« Ein gleichlauten
des Privileg erhielt Skotschau etwas später (Jahr 1470). Aus demselben leiteten 
beide Städte das Recht ab, Bier zu brauen und es den Nachbardörfern im Um
kreise einer Meile zu liefern. Dies brachte einen ansehnlichen Gewinn. Die 
Ritter verlangten auch einen Anteil daran zu haben. Deshalb entstanden Strei
tigkeiten zwischen den Städten und dem Adel, infolge der unklaren und unge
nauen Definition der Dokumente.

Die Entscheidung lag in den Händen des Herzogs und dieser 
neigte sich auf die Seite derjenigen, welche über bedeutende Summen 
von Bargeld verfügten und ihm damit aushelfen konnten. Herzog Ka
simir borgte von den Teschnern einiges Geld. Dieses erließ man ihm, 
ja man gab noch einige hundert Gulden hinzu; dafür bestätigte der Her
zog der Stadt das Privilegium des Bolko (Jahr 1521) und später erklärte er es 
zu ihrem Vorteile (Jahr 1523). Der Herzog deutete in diesem Dokumente an, 
daß zwischen dem Adel des Herzogtums und der Stadt ein Streit wegen des 
Bierbraurechtes entstand, »weil manche Leute, welche zur Kammer oder zu Te
schen gehören, das Bier aus fremden Städten bezogen«. Er verbot dies für die 
Zukunft und nannte die Ortschaften, welche von jetzt an verpflichtet waren, 
das Bier von den Teschnern zu nehmen. Es waren ihrer 43. Die Mehrzahl 
gehörte der Kammer, ein Dorf war ein Eigentum der Stadt Teschen, der Rest 
gehörte dem Adel. Manche derselben, unter diesen auch einige dem Adel ge
hörige Dörfer, lagen weit außerhalb des Meilenumkreises. Da der Bierausschank 
ein Regale war und ursprünglich dem Fürsten diente, so disponierte er über 
denselben auch in den Privatgütern. Dadurch ging aber der Herzog weit über 
seine Voraussetzung hinaus; er reihte zur Teschner Propination viele Dörfer ein, 
welche auf Grund des weitläufigsten Privilegiums vom Jahre 1416 dorthin nicht 
gehören konnten. Adam Wenzel erweiterte dieses Privileg auf 8 neue, außer 
der Meilenweite liegende Dörfer und fügte den Vorbehalt hinzu, daß Teschen 
allen Ortschaften, welche einst auf den Kammergütern entstehen würden, das 
Bier zu liefern berechtigt sei (Jahr 1608). Der Herzog bekam dafür wieder 2000
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Taler. Er erwähnt auch, daß die Ritter die Verordnung des Herzogs Kasimir 
nicht befolgten, ln einigen Dörfern, wie in Dzingelau, Lischna und Niedek er
langte der Besitzer die Befreiung von dieser Pflicht. Andere, und zwar alle 
zwischen Bistritz und Bukowiec gelegenen, fielen von Teschen ab, infolge der 
Erteilung des Propinationsrechtes an die Stadt Jablunkau (Jahr 1560). ln einigen 
Dörfern kümmerte sich Teschen selbst um sein Recht nicht, so daß ihre Eigen
tümer eigenes Bier brauten und es den dortigen Wirtshäusern lieferten, und die 
Stadt hinderte dies durch längere Zeit nicht. Erst als zufolge verschiedener Um
stände die Städte materiell zu fallen begannen und in Schulden gerieten, schritt 
man zur genauen Prüfung ihrer Privilegien und fing an, ihre pünktliche Befol
gung zu fordern. Solche Umstände waren: Kriege und Bürgschaften für die 
den Fürsten geliehenen Geldbeträge, welche diese nicht rückersetzten. Im 
XVII. Jahrhundert war der Bierausschank für die Stadt beinahe eine Existenz
frage. Man verkaufte eine sogenannte Bierordnung nach der anderen (zu 100, 
mehr oder weniger Taler), und aus dieser Einkommensquelle bestritt man fast 
alle städtischen Ausgaben. Davon bezahlte man Schulden und deren Zinsen, 
mit Hilfe der geschenkten Bierreihen erwirkte man Anleihen. Von den Bier
einkünften deckte man die Steuern und die Kosten der Soldatenverpflegung in 
der Stadt oder auf den Jablunkauer Schanzen. Mit dem Erlös vom Bier half 
man den Bürgern, welche neue Häuser bauten oder alte verbesserten, für die 
Biereinnahmen stellte man den Turm der Pfarrkirche auf, mit Bier zahlte man 
die städtischen Beamten, entschädigte die Rechtsleute, welche die Rechtsschrif
ten zum Schutze des Ausschankes verfertigten und in dieser Angelegenheit nach 
Wien fuhren, mit Bier unterstützte man die städtische Dienerschaft, wenn sie 
um Erhöhung ihrer Besoldung ersuchte. Überhaupt drehte sich die ganze städ
tische Wirtschaft um das Bräuhaus und die Sitzungen des Stadtrates oder die 
Versammlungen der ganzen Gemeinde beschäftigten sich selten mit anderen 
Sachen als mit dem Bierausschänke. Diese Wirtschaft war recht fatal und ver
größerte noch das Übel, welches schon in dem Finanzsysteme selbst steckte. 
Die Gemeinde braute entweder selbst und schenkte das Bier aus oder ver
kaufte die Gebräue den Bürgern. Es geschah dies auf Grund der Verordnung 
der Herzogin Elisabeth Lukretia (Jahr 1634). Damals sollte die Stadt eine be
deutende Militärkontribution entrichten, zufolge deren ihr die Exekution ange
droht wurde. Um ihr vorzubeugen, befahl die Herzogin, daß die brauberech
tigten Bürger sich ihres Rechtes zum Vorteil der Gemeine entäußern. Es war 
ein nur zeitweise dauerndes Mittel, denn nach der Bezahlung der Kontribution 
sollten die Geschädigten ihr Recht zurückerlangen. Da aber die Stadt immer
während sich in Not befand, so ließ man das Verfahren weiter bestehen, und 
das Bierbrauen gehörte in der Folge der Gemeinde. Die Einkünfte eines Jahres 
reichten jedoch zur Deckung aller laufenden Ausgaben nicht aus, deshalb ver
kaufte man auch solche Bierreihen, die erst in künftiger Zeit gebraut werden 
sollten. Die vermögenden und einflußreichen Bürger wußten es so einzurich
ten, daß sie früher an die Reihe kamen. Manche gelangten an dieses Ziel mit 
Hilfe einer Protektion, am häufigsten durch die des Landeshauptmannes. Die 
anderen mußten warten, zuweilen sogar einige Jahrzehnte. Im Jahre 1680 be
schwerte sich ein Bürger, daß er noch nicht das Bier brauen konnte, welches 
er schon im Jahre 1643 kaufte. Bei den Bierbrauern kamen verschiedene »Un
terschleife« vor, ungeachtet der Aufsicht der dazu vom Magistrat bestimmten
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und beeideten Männer. Von dem ältesten Brauer erfuhr der städtische Aus
schuß, daß er anstatt ein Faß Treber 10 Fässer nehme, denn sein Zuber sei 
löcherig und er stopfe mit Stiefeln die Treber ins Loch hinein. Das Bier war 
schlecht, das gestand der Rat selbst. Die wählerischen Leute wollten es nicht 
trinken, sondern verschafften es sich an anderen Orten. So machten es auch 
die Teschner selbst. Dadurch verminderte sich der städtische Bierausschank. 
Endlich wollte niemand mehr Bierreihen kaufen. Der Magistrat mußte die Käu
fer erobern und verschaffte sich solche durch Schenkung einer Bier-Quantität. 
Diese Wirtschaftsweise erforderte notwendig eine gründliche Reform, aber diese 
konnte der Magistrat, welcher aus interessierten und gewinnsuchenden Männern 
bestand, nicht durchführen.

Da nun der Bierauschank eine solche Bedeutung besaß, verstehen wir 
leicht die Energie, mit welcher Teschen sein Recht verteidigte. Es kam also 
zu einem Prozeß. Mit Teschen verband sich Skotschau. Sein Propinationsrecht 
stützte sich ausschließlich auf das Grundprivileg. Die Erweiterung desselben, 
die Aufzählung der Dörfer, die aus Skotschau Bier zu beziehen verpflichtet 
waren, erhielt die Stadt nicht. Man zählte dort jedoch 26 Ortschaften, welche, 
nach der Meinung der Bürger nur das Skotschauer Bier trinken sollten. Sie 
liegen in der Meilen weite. Skotschau unterschied sich von Teschen in noch 
einer Hinsicht. Es prätendierte gar nicht nach dem W e i n  r e ga l e ,  so wie es 
Teschen tat. Es ist dies umso merkwürdiger, als Teschen seine Ansprüche zum 
Weinausschanke im Meilenumkreise aus dem Grundprivilegium ableitete. Skot
schau aber, welches eine kleinere Stadt war, hatte auch bescheidenere Ansprüche. 
Übrigens hatte Teschen auch noch andere Gründe zur Unterstützung seines 
Weinausschankes. Es erwähnte diese der Herzog Kasimir in einem Dokumente vom 
Jahre 1521. Damals gestand er zu, daß die Stadt früher Wein schenkte und 
daß das Einkommen von demselben für die Verbesserung der Stadtmauern ver
wendet werden sollte. Darin war aber nicht gesagt, ob dieser Ausschank auf 
die Nachbardörfer sich erstreckte, ob die Stadt die ganze Umgebung von Te
schen im Meilenumkreise mit Wein zu versehen berechtigt wäre. Die Städter 
konnten die Exekution vornehmen, d. h. sie waren berechtigt, in jene Ortschaf
ten, die das Bierbraurecht nicht befolgten, einzufallen und das fremde Bier weg
zunehmen. Eine ähnliche Exekution war auch gegen diejenigen, welche den 
Wein unrechtmäßig schenkten, den Teschnern vom Herzog Wenzel erlaubt 
(1571). Aber auch in diesem Privilegium findet man von der Lieferung des 
Weines in die Nachbardörfer keine Erwähnung. Der Herzog erklärte nur, daß 
der Bürgermeister und die Ältesten demjenigen den Wein wegnehmen können, 
der ihn quartweise verkaufe. Eine Hälfte davon gehöre der Kammer, über die 
andere können sie nach ihrem Willen verfügen. Indessen war es erlaubt, den 
Wein in Fässern oder Eimern zu verkaufen. Später fiel die Stadt in Schulden 
und indem sie sich von denselben befreien wollte, verpachtete sie ihren Wein
schank den Bürgern, welche eine Zeche stifteten. Als der Herzog Adam Wen
zel diese Magistrats-Verordnung bestätigte, vermerkte er, daß die Stadt den 
Weinschank im Rathause seit undenklichen Zeiten besaß. Eine Vorschrift der 
Weinzeche verbot allen, die zur Zeche nicht gehörten, das Weinschenken in 
der Stadt und in den Vorstädten. Auch hier ist von der Weinlieferung in die 
nächsten Dörfer nichts gesagt. Ungeachtet dessen glaubte die Stadt, daß nur 
sie ausschließlich zum Weinausschanke berechtigt sei. Dort, wo sie es tun
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konnte, hinderte sie andere am Ausschank und machte auch von dem Exekutions
rechte Gebrauch, wenn auch nicht immer mit Erfolg. So fielen die Bürger (Jahr 
1604) in Haslach ein und nahmen dem Eigentümer den Wein. Als aber später 
2 Fässer Wein von Teschen dorthin gebracht wurden, ließ sie der Gutsbesitzer 
zerschlagen. Im Jahre 1616, am Tage der Unschuldigen Kinder, zogen die 
jüngeren Mitglieder der Weinzeche in Gesellschaft der Schloßhajduken nach 
Blogotitz, schlugen dem Besitzer Sobek Kornicz den Keller ein, nahmen den 
Wein, brachten ihn in die Stadt und tranken ihn dort — in Anwesenheit des 
Fürsten — aus. Kornicz brachte die Sache vor Gericht, aber der Herzog an
nullierte den Prozeß — auf die Bitte der Stadtbehörde hin. — Auch in dem 
Privileg der Herzogin Elisabeth Lukretia ist von dem Ausschank in die umlie
genden Dörfer keine Erwähnung. Dieses Dokument sagt ausdrücklich, daß 
nur die Städter und nicht der Adel zum Weinausschank berechtigt seien und 
diktiert jenen Adeligen Strafen, die Wein in der Stadt ausschenken. Überhaupt 
ist aus all dem ersichtlich, daß der Weinausschank in den Dörfern, welchen 
Teschen beanspruchte, durch keine Verordnung begründet war. Die Stadt konnte 
dafür keinen ausführlichen Beweis erbringen. Offenbar jedoch lieferte Teschen 
den Wein nebst dem Bier in manche Dörfer, ohne Behinderung seitens des Ei
gentümers derselben, weil die Stadt mit solchen Ansprüchen hervortrat und 
sich auf die Praxis berief. Die Herzoge selbst, wenigstens manche, mußten 
den Meinungen der Teschner Recht zuerkennen. Nur auf solche Weise läßt 
sich das Verhalten des Herzogs Wenzel in Anbetracht des Einfalls in Blogotitz 
erklären. Die Herzogin Elisabeth Lukretia befahl der Besitzerin von Trzanowitz, 
den Wein zu nehmen. Es war zwar eine im letzten Jahre ihres Lebens aus
gegebene Verordnung, welche, so wie viele andere, nicht erfüllt wurde; sie kenn
zeichnet aber die unter den herzoglichen Beratern herrschenden Anschauungen.

Eine ganz andere Sache war es mit dem Stadtgebiet. Daselbst unterlag diese 
städtische Berechtigung keinem Zweifel. Aber auch da war der ausschließliche städ
tische Ausschank manchmal vom Adel gestört, weil sich dieser den Wein in 
Fässern herbeischaffte. Gegen dieses Verfahren protestierten die Teschner. Da
zu war nämlich die Erlaubnis der Weinzeche erforderlich, welche sie zu
weilen gewährte, wenn darum angesucht wurde. Manchmal wurde aber darum 
nicht ersucht. So z. B. führte Skrbensky 4 Wagen Wein herbei und obwohl 
die Herzogin, auf die Bitte der Stadt hin, gegen ihn einige Befehle erließ, brach
ten dieselben keinen Erfolg.

Die Ritter beriefen sich auf das ihnen von den Herzogen zuerkannte Ober
und Unterrecht. Sie behaupteten, daß es ihnen erlaubt sei, alle von ihrem Be- 
sitztume fließenden Nutzungen zu genießen; den Bierausschank aber hielten sie 
für die größte Nutzung. Sie konnten wirklich zu ihrem Vorteile 2 Akten des 
Herzogs Adam Wenzel anführen, in welchen dieser ausdrücklich erklärte, daß 
das Oberrecht sich auch auf die Bierlieferung in die Wirtshäuser beziehe. Es 
sind dies die für Wenzel Pelhrzym auf Gnojnik und Kristoff Brodecki für 
Grodzietz ausgestellten Privilegien (1610). Von diesen zwei Dörfern ist Gnoj
nik unter den zur Teschner Propination gehörenden Ortschaften nicht genannt 
und es liegt außer der Meilenweite, Grodzietz indessen liegt im Meilenumkreise 
von Skotschau.

Die Bürger, welche durch dieses Eingreifen der Ritter in die Rechte, 
die sie als ihr ausschließliches Eigentum betrachteten, empfindlichen Verlusten
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ausgesetzt waren, suchten bei den schlesischen Fürsten Hilfe. Der Liegnitzer 
Herzog Georg, Oberlandeshauptmann von Schlesien, und der Breslauer Bischof 
wurden von ihnen befragt und erklärten sich gegen diese Interpretation des 
adligen Oberrechtes. Auch der Fürstentag nahm sich ihrer Sache an (1628). 
Die Fürsten verdammten das von den Rittern gepflogene Verfahren, zufolge 
dessen der Brauberechtigte das Bier dem nicht Berechtigten lieferte und dieser 
es verkaufte. Sie gewährten auch die eigenmächtige Exekution, nur sollte sie 
ohne Gewalt geschehen. Das alles reichte nicht aus. Der Adel handelte weiter 
wie früher. Man appellierte endlich an den Kaiser. Dieser befahl der Herzogin, 
die Sache zu prüfen und zu ordnen. Die Herzogin gab eine Verordnung her
aus, welche dem Adel das Bier auszuschenken verbot (1631), aber ohne Erfolg. 
Nach 15 Jahren erneuerte sie dieselbe — mit demselben Ergebnisse wie früher. 
Nach zwei Jahren erschien ein neues Verbot; nach weiteren fünf Jahren nahm 
sich der sich beschwerenden Städte Teschen, Skotschau und Schwarzwasser 
der schlesische Landeshauptmann Georg Rudolf an, aber auch vergebens. Es 
konnte den Städten auch das Urteil des Prager Appellationstribunals nicht hel
fen. ln diesem wurde der Stadt Teschen die Exekution auf der Stelle gewährt, 
aber mit folgendem Vorbehalt: »wenn die Sachen sich wirklich auf solche Weise 
verhalten, wie Teschen es dargestellt hat und sich in dieser Angelegenheit kein 
entgegengesetzter Beweis finde«. Ein so lautendes Urteil entschied eigentlich 
nichts. Wie wenig der Adel die bestimmten städtischen Privilegien und sogar 
die Aussprüche seines eigenen Gerichtes achtete, ist aus der Angelegenheit von 
Trzyciez zu ersehen. Dieses Dorf liegt zwar mehr als eine Meile von Teschen 
entfernt, aber der Herzog zählte es zu der Teschner Propination. Ungeachtet 
dessen verkauften die dortigen Besitzer ihr Bier. Über Verwendung des Tesch
ner Kammerregenten nahm sich dieser Sache das Landesrecht an und befahl 
dem Mitrowsky, den Ausschank so lange einzustellen, bis die zu diesem Zwecke 
bestimmte Kommission die Brauurbarangelegenheit endlich beigelegt hätte. Mitrows
ky gehorchte nicht; er appellierte gegen das Urteil und den Befehl des Landes
hauptmanns und schenkte weiter Bier aus. Dasselbe tat auch sein Nachfolger 
Gottfried von Logau. Der im Prager Appellationsgerichte geführte Prozeß dauerte 
viele Jahre, er wurde fortwährend vertagt und Logau konnte immer die von 
ihm geforderten Beweise nicht vorlegen und verlangte weiteres Vertagen; er be
rief sich dabei auf solche Fälle, daß man den Termin 27mal verlegte. Die Zeu
genaussagen der Ritter, welche er vorzeigte, bewiesen nichts; sie bestätigten 
nur, daß die Eigentümer dieses Dorfes immer dem Landesrechte unterworfen 
waren, was von niemandem in Frage gestellt wurde. Er wollte Zeugnisse der 
Untertanen vorlegen; er behauptete sogar, daß sie den adeligen gleich wert 
seien, obwohl sie in einer anderen Form abgefaßt waren; aber man nahm diese 
Zeugen nicht an. Dann wendete er sich an den Kaiser selbst.

Endlich, infolge des nachhaltigen Verlangens der Städte, beschloß man 
die Sache zu prüfen und prinzipiell zu erledigen. Die zu diesem Zwecke 
vom Kaiser ernannte Kommission in Breslau beauftragte beide streitenden Par
teien, ihre Beweise vorzubringen. Gleichzeitig vermerkte man, daß die Privile
gien, in welchen das Bierbraurecht nicht ausdrücklich angegeben sei, nicht be
rücksichtigt würden. Der Adel erkannte daraus, daß sein auf das Oberrecht 
gestützter Bierausschank bedroht sei, so daß er ihn nicht weiter behalten könne. 
Um seine Sache zu retten, legte er der Kommission ein Memorial zum Schutze
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seiner Ansprüche vor. Er verlangte in demselben, es möge ihm der Bieraus
schank in diesen Ortschaften zuerkannt werden, in welchen er ihm mit dem 
Oberrechte nicht bestimmt gegeben sei. Er berief sich auf die Erklärung des Adam 
Wenzel und bat den Kaiser, er möge diese Angelegenheit dem eigentlichen G e
richte und zwar dem Landesrechte vorlegen. Der um das Gutachten gefragte 
Landeshauptmann Borek neigte sich weder auf die eine noch auf die andere Seite 
bestimmt hin, er vermerkte nur, daß das Landesrecht den Streit richten solle und 
zugleich trat er gegen die eigenmächtige Exekution, welche die Städte praktizierten, ein.

Die Quästion, in sich selbst verwickelt, komplizierte sich noch mehr 
durch folgenden Umstand: Nach dem Tode der letzten plastischen Herzogin 
gründete man auf dem Schlosse ein Bräuhaus und begann das Bier zu verkau
fen, nicht nur in den Kammerdörfern, sondern auch in Teschen selbst. Einem 
Gegner, wie es der Adel war, kam auf diese Weise ein zweiter, noch 
viel gefährlicherer hinzu. Derjenige, welcher in letzter Instanz diese Angelegen
heit entscheiden sollte, war dabei interessiert. Wenn man den Teschnern alles, 
was sie forderten, gewähren wollte, mußte man das Schloßbräuhaus schließen. 
Dies war eine unbedingte Konsequenz. Für Teschen eine sehr schwierige Si
tuation. Gleichzeitig sollte man die Ansprüche der Stände und die vermeinte 
Usurpation des Kammerregenten bekämpfen. Diesen konnte man aber nicht 
leicht erreichen. Er handelte im Sinne seiner Vorgesetzten, sein Zweck war die 
Vergrößerung der Einkünfte des Herrschers. Es ist dies in der ganzen Behand
lung dieser Quästion ersichtlich. Schon im Jahre 1654 beschwerte sich Teschen 
bei dem Kaiser, daß der Kammerregent Kaspar Tluk 2 Gebäude auf dem 
Schlosse errichtet habe, daß er Bier braue und es den nächsten Dörfern ver
kaufe. Teschen bat um Beseitigung desselben und um Schutz seiner Rechte. 
Darauf folgte aus der Hofkanzlei eine Antwort (1669). Man gab der Stadt 
recht, man befahl den Mißbrauch zu beseitigen, aber zugleich, diese Verordnung 
umstürzend, forderte man vom Oberamte in Breslau ein Gutachten in dieser 
Sache. Dieses verlangte wieder Opinion von der schlesischen Kammer, und da 
niemand eilte, kam es erst nach 7 Jahren zum Verhöre der von Teschen ge
stellten Zeugen. Diese gestanden, daß sie beim Schloßmälzer mit den Schult
heißen und den Kammeruntertanen häufig Bier tränken, daß sie dort Karten 
spielten, Tabak rauchten und spät in die Nacht säßen, und der Schloßkeller
meister verkaufe ihnen alles, was sie begehrten. »Solches Trinken findet dort 
jeden Samstag statt, besonders dann, wann Gerichte von der Freistädter Vor
stadt und vom Brandeis gehalten werden oder während der walachischen Be
schreibungen (wenn die Hüter des Kammerviehes ihre Rechnungen ablegten). 
Das Schloßbier wird dort billiger als Teschner Bier verkauft, man zwingt die 
Untertanen, eine gewisse Menge auszutrinken, man sagt, daß auf dem Schlosse 
sogar ein öffentliches Schankhaus errichtet werden solle. Die Stadt aber, die 
ohnehin verarmt ist, sei nicht im Stande, die Steuern zu zahlen. Sie fällt in 
Schulden und nachdem ihr das wertvollste Kleinod genommen wird, bleibt den 
Städtern nichts 'anderes übrig, als ihre Häuser zu lassen und fort zu gehen.« 
Dies hatte keinen Erfolg. Teschen versucht mit Gewalt die Bierausfuhr zu 
hemmen, aber dieses Mittel verfehlt auch. Es blieb gegen den Adel erfolglos, 
umso weniger konnte es gegen die Kammer einen Erfolg aufweisen. Die Stadt 
beschwert sich wieder. Darauf antwortet der Kammerregent: »Dem Bürgermei
ster und den Ratsleuten müsse es von dem Schloßschanke geträumt haben, als
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sie betrunken einschliefen. Auf dem Schlosse befinde sich kein solcher Schank. 
Nur wenn die walachischen Beschreibungen und die Dorfgerichte gehalten 
werden, dann gestatte man den Walachen, das Schloßbier zu trinken. Die er
wähnten Gerichte wurden früher in den Dörfern gehalten und mußten die Un
tertanen den Regenten samt seinem Gefolge unterhalten. Später wurden sie 
auf das Schloß verlegt und wirklich werde dabei das Schloßbier getrunken. Te
schen kann doch dem Regenten der Kammer, welcher es seine Privilegien ver
dankt, keine Vorschriften machen, welches Bier auf dem Schlosse getrunken 
werden solle. Man darf auch von der Schloßdienerschaft und den Kanzleibe
amten nicht verlangen, daß sie beim Spiel und Kegelschieben auf dem Schlosse 
ein anderes und nicht das Schloßbier trinken. Wenn man dem adeligen Herrn 
nicht verbieten darf, sein Bier zu verkaufen, desto weniger kann man das von 
der Kammer verlangen. Übrigens nehmen die Bürger für sich selbst das Schloß
bier, denn das von ihnen gebraute sei teuerer und so schlecht, daß sie es nicht 
trinken können. Die Zeugen, die von Teschen gestellt wurden, haben gesün
digt, da sie das Schloßbier tranken, und deshalb können sie gegen die Kam
mer nicht glaubwürdig zeugen, und man solle ihnen nicht trauen, besonders 
da sie der städtischen Jurisdiktion unterworfen seien.« Auf solche spottende 
Weise behandelte man die Beschwerden und Klagen der Stadt. Es half den 
Teschnern nichts, daß ihren Klagen über die Kammer sich Jablunkau anschloß. 
Diese Stadt fühlte sich dadurch geschädigt, daß die Kammer das Bier nach 
Piosek lieferte, obwohl dieses Dorf das Bier aus Jablunkau zu nehmen ver
pflichtet war. Gegen das Schloßbräuhaus protestierte Teschen noch im Jahre 
1773, obwohl die Aussichten, den Zweck zu erreichen, immer schwächer wur
den und eigentlich nicht vorhanden waren. Je mehr die Stadt sank, je ärmer sie 
wurde, desto eifriger klammerte sie sich an diesen letzten Rettungsanker, desto 
hartnäckiger kehrte sie zu den alten Verhältnissen zurück; sie achtete nicht dar
auf, daß die Verhältnisse sich gründlich verändert hatten. Man benötigte das 
Mittel, welches einst die Hauptquelle der städtischen Einkünfte war, so drin
gend, daß man gar nicht darüber klar wurde, ob das Beibehalten dieses Privi
legiums überhaupt möglich war.

Damals, als der Kampf gegen das Schloßbräuhaus geführt wurde, war 
noch der Streit zwischen Teschen und den Ständen des Herzogtums nicht 
geendet. Mit dem von den Ständen vorgestellten Memorial machte der Lan
deshauptmann die Städte bekannt, und diese stellten eine ausführliche Antwort 
zusammen. Sie umfaßte das Beweismaterial und die Beilagen, d. i. die Auszüge 
aus den Privilegien und Aussprüche, welche sie vormals zu ihrem Vorteile er
langt hatten. Es entwickelte sich ein formaler Prozeß, trotz der Absichten der Lan
desstände. Nach ihrer Meinung sollten dergleichen Angelegenheiten nur von 
dem Landesrechte entschieden werden; ihre Schrift an den Kaiser hielten sie 
für keine Klage, sondern für ein Memorial und eine Bitte. Die Städte indessen 
benutzten diese Gelegenheit, um die so lange schwebende Streitsache endlich 
zu erledigen; sie meinten, daß die Zeit gekommen sei, ihre Ansprüche durchzu
setzen und die Prätensionen des Adels zu stürzen.

Die den Ständen mitgeteilte Antwort der Stadt zwingt sie, ein neues 
Memorial zusammenzustellen, worauf die Stände ebenso umfangreich antworten. 
Am Ende verlangen sie — indem sie ihre Gegenschrift für die letzte rechtlich 
erlaubte Antwort betrachten —, der Landeshauptmann möge keine weiteren
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Schriften in dieser Sache annehmen, denn dies wäre dem gewöhnlichen Rechts
verfahren vollkommen zuwiderlaufend. Der Landeshauptmann nahm aber von 
den Ständen eine neue Schrift (eine Triplik) an und diese Antwort übertrifft 
im Umfange alle bisherigen Schriften. Es scheint, als ob die Stände mit der 
Anzahl der Beweisgründe ihre Sache durchsetzen wollten, da deren Qualität 
dazu nicht hinreichend war. Die Städte ersuchten, ihnen das Recht der Qua- 
druplik zuzuerkennen, aber sie wurden abschlägig beschieden. Dann brachte 
die Teschner Weinzeche, von dem Magistrat unterstützt, ein Memorial ein. Die 
Stände bekämpften dasselbe; sie behaupteten, es komme aus derselben Quelle, 
wie die anderen städtischen Schriften; der Magistrat bestehe aus den ältesten 
Zechmeistern, sei also interessiert.

Die gerichtliche Polemik dreht sich um 3 wichtige Punkte. Einer von 
ihnen ist die prinzipielle Quästion der Jurisdiktion. Die Stände verwahren sich 
eifrig gegen die Behandlung ihrer Sache in der ersten Instanz anderswo als vor 
dem Landesrechte. Sie berufen sich auf ihr Grundprivilegium, nach welchem 
jeder Adelige vor seinesgleichen Rede stehen soll. Auf den Vorwurf, daß die 
Ritter dabei interessiert seien, daß sie also gleichzeitig Angeklagte und Richter 
wären, antworten sie, das Landesrecht möchte durch Leute, die aus anderen 
Fürstentümern berufen werden, vervollständigt werden, wie dies in ähnlichen 
Fällen üblich war. Die Städte sollen zuletzt nicht den Adel im allgemeinen, 
sondern nur diejenigen klagen, welche das Bier brauen, ohne die Berechtigung 
dazu zu besitzen. Sie erinnern die Teschner daran, daß sie selbst ihre Ange
legenheit mit dem Besitzer von Wendrin dem Landesrechte vorgelegt hätten. 
Die Städte stützten sich aber darauf, daß sie vor der kaiserlichen Kommission ange
klagt seien; an das Landesrecht hatte sich Teschen einst gewendet, als es noch keine 
Kammerstadt war; übrigens trauten die Städte seiner Gerechtigkeit gar nicht. Einige 
vorgeführte Urteile des Landesrechtes gestatten diese Furcht vor ihm zu ver
stehen. Das ein Wendriner Gasthaus betreffende Urteil lautet folgender Weise: 
»Weilen die alten Brieffe von denen vorigen Teschnischen Herezogen auff das 
Dorf Wendrin lautende Confirmationes denen Possessoribus dieses Dorffs alles 
Ober- und Unterrecht mit allen Nutzungen und Nutzbarkeiten, nichts ausge
nommen noch Vorbehalten, klar besagen und verleihen, aus dieser Ursach wer
den selbige Brieffe undt Confirmationes Ihr. Fürstl. Gnaden deren Herezogen 
billigh bey Kräfften und allerley freyen Genuß, ohne alle Verhindernuß gelassen. 
Allein dieweilen czu dieser Zeit, als Ihr. Fürstl. Gnaden Herzog Casimirus denen 
Teschnischen Bürgern, wegen Aussetzung des Biers auff etliche in demselben 
begrieffene Dorfschaften Verordnung und Aussetzung gemacht, auch mit dero 
Insiegel bekräftigen lassen; undt solche Verordnung, in welcher czugleich da- 
mahls sein Dorf Wendrin begrieffen war, in deme Er Cantzier gewesen, expe- 
diren geholffen und hierdurch von seinem Recht guttwillig gelassen, auch der- 
selbten Verordnung Statt gegeben. Umb dieser Ursach willen kan Caspar Bo- 
rekh, als sein Nachkomme kein anderes Recht wegen Aussetzung des Biers 
auff den Krätschamb, als dieses, so Hanns Czelo nach Ihme verlassen, auff das 
Dorff Wendrin haben und hat auf den Wendrinischen Krätschamb das Bier 
auszusetzen kein Recht; sondern es sohl der Krätschmer czu Wendrin nicht 
von anderweits, als nur aus der Stadt Teschen, ihrem Privilegio nach, das Bier 
czum schank nehmen.« Im Inhalte des Ausspruchs selbst und noch mehr in 
seiner Stilisierung leuchtet gewissermaßen die Anerkennung dessen, worauf
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sich der Ade! eben berief, d. h. des Bierbrauens auf Grund des Oberrechtes 
durch. Und an diesem Gerichte nahmen doch fremde Personen und kaiserliche 
Kommissäre teil. Ebenso gestaltete sich die Streitsache zwischen Skotschau und 
dem Besitzer von Ochab, welchem die Skotschauer das Bier nahmen. Das Ur
teil war für die Stadt ungünstig, denn es verhängte über sie eine Geldstrafe. 
Die Stände führen einige Aussprüche des Landesrechtes in Olmütz an. Alle 
sind für die Städte ungünstig. In einem derselben gab man als Berechtigungs
grund des Bierausschankes an, daß der Schenkende während des Prozesses in 
den Adelstand erhoben wurde. Es konnten daher diese Beispiele die Städte 
keineswegs zum Ablassen von der Verteidigung ihrer Sache vor der kaiserli
chen Kommission bestimmen. Die Städte konnten keineswegs geneigt sein, dieselbe 
dem aus ihren Gegnern bestehenden Gerichte vorzulegen, da diese entweder 
persönlich oder durch ihre Verwandten oder endlich durch das Genossenschafts
gefühl bestimmt, nicht gesonnen waren, den Städten Recht zu geben. Da zu
letzt diese Sache der kaiserlichen Kommission vorgelegt wurde, waren die Städte 
nicht im Stande, ihre Angelegenheit anderswo vorzubringen, den Schutz ihrer 
Rechte dort, wo sie auf ein günstiges Resultat hoffen durften, zu lassen und 
sich der Institution anzuvertrauen, welcher sie von Natur aus nicht viel glauben 
konnten.

Ein anderer Streitpunkt war der Weinausschank in den Dörfern. 
Darum kämpft nur Teschen allein. Es beruft sich auf das Privilegium vom 
Jahre 1416, welches, wie bekannt, vom Wein gar nichts erwähnt, sondern nur 
von den Kretschmen spricht; ferner auf die Praxis, welche die Stände nicht nur 
in Frage stellen, sondern von der sie sogar behaupten, daß sie auf ihrer Seite sei. 
Sie verwahren sich feierlichst gegen solche Ansprüche der Stadt Teschen. Und 
wirklich ist der Standpunkt der Stadt in dieser Quästion schwer zu verteidigen. 
Indessen konnten die Stände den Bierausschank, der beiden Parteien besonders 
am Herzen lag, nur in diesen Dörfern in Frage stellen, welche in den Pri
vilegien vom Jahre 1523 und 1608 nicht genannt waren, besonders in den
jenigen, welche außerhalb des Meilenkreises lagen. Als Rechtsgrund dient 
ihnen der Widerspruch in den fürstlichen Verordnungen, ln einem Dokumente 
bezieht sich der Anspruch Teschens nur auf die Meilen weite, in dem anderen 
sind die entfernten Dörfer aufgezählt, welche weiter als eine Meile liegen, so
gar in der Entfernung von 3 Meilen. Die Stände berufen sich auf das erste 
Privilegium, die Stadt auf das zweite, welches ihr ausgiebigere Rechte zuer
kannte. Dort aber, wo das erste Privilegium minder ausdrücklich lautet und 
für sie vorteilhafter ist, beriefen sie sich lieber auf dieses. Deswegen steht 
es ihnen — nach ihrer Meinung — frei, das Bier nicht nur in den genannten, 
sondern auch in den nicht erwähnten Dörfern zu schenken, wenn sie nur in 
der Meilenweite liegen. Diesen Widerspruch benützen die Stände, um die 
Beweisführung der Gegner umzustürzen. Sie suchen nachzuweisen, daß das 
ihnen gehörende Oberrecht, welches innen allen Nutzen und alle Vorteile vom 
Besitztume, ohne Ausnahme, zuerkenne, auch den Bierausschank umfasse, da 
dieser, wie sie behaupten, den größten Nutzen bringe. Zur Unterstützung ihrer 
Meinung führen sie jene 2 Akten für Gnojnik und Grodzietz an. Die Ansprüche 
von Skotschau weisen sie aber damit zurück, daß die Stadt nur jene Dörfer 
erhalten habe, welche damals der Skotschauer Herrschaft (der Kammer) gehörten 
und in der Meilenweite liegen; indessen gehörte der dortige Adelsbesitz zum
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Herzogtum Teschen. Die Städte dagegen behaupten, daß das Oberrecht der 
Stände ausschließlich die Jurisdiktion anbelange; die zitierten Dokumente halten 
sie für mit Hinterlist erworben, von dem Fürsten auf ungerechte Weise abge
wonnen. Dieselbe Meinung haben die Stände von den städtischen Privilegien 
— eine für damalige Rechtsbegriffe charakteristische Sache. Beide Parteien 
haben ein wenig Recht. Die Stadt erhielt ihre Privilegien für Geld und die 2 
erwähnten Akten sehen wirklich so aus, als ob sie absichtlich verfaßt worden 
wären, um den einzelnen Personen Zuneigung zu zeigen. Einer derselben, der 
Besitzer von Grodzietz, war herzoglicher Rat. Die Städte führen den Beschluß 
des Fürstentages vom Jahre 1628, welcher für sie entschieden günstig ist, an ; 
weiter die Aussprüche des Breslauer Bischofs und des Liegnitzer Fürsten. Da
gegen erklären die Stände, daß die Genannten die Gewohnheiten des Herzog
tums nicht kannten, daß die anderswo herrschenden Verhältnisse für das 
Teschner Herzogtum nicht maßgebend sein können, aber sie selbst zitieren in 
ihrer letzten Replik die Aussprüche des fremden Gerichtes. Beide Parteien beru
fen sich auf ihren Besitzstand seit alten Zeiten, beide stellen ihren Vermögens
zustand als kläglich dar und sagen, daß die einzige Rettung für sie der Bier
ausschank sein könnte. Teschen beweist, daß es durch den Krieg, durch Ein
quartierungen und Kontributionen unermeßliche Verluste erlitten habe, daß der 
Stadt der Ruin drohe. Die Stände behaupten, daß es gerade ihnen schlecht 
gehe, weil sie hohe Steuern zu zahlen hätten. Ein Dorf Perstetz z. B. zahle 
mehr als ganz Skotschau, obwohl es nur 11 Bauern und einige Gärtner habe. 
Den Bürgern indessen gehe es vollkommen wohl, was an ihrer Lebensweise, 
ihren Unterhaltungen und Kleidern ersichtlich sei. Die Städte meinen, daß es 
für den Herrscher materiell am vorteilhaftesten wäre, ihre Rechte zu schützen. 
Die Stände verneinen es; »denn von ihnen ist es leicht, alle Abgaben zu be
ziehen, da man solche von jedem Bierfaß fordere; die Städte aber, welche 
nur eine festgesetzte Abgabe zahlen, brauen viel mehr Bier, als sie besteuern, 
und eine Untersuchung ihrer Keller würde überraschende Resultate liefern«. 
Beide Parteien schonen einander in der Polemik nicht. Die Städte erinnern 
den Adel, daß es ihm nicht zieme, sich mit Ausschank zu beschäftigen und 
Wein oder Bier quartweise zu verkaufen, daß dadurch die Ritterehre Einbuße 
erleide. Der Adel antwortet, daß er dies nicht persönlich tue, sondern nur durch 
seine Untertanen. Der Bierausschank könne nicht entehrend sein, da ihn auch 
der Herrscher besitze. Die Stände spotten wieder über die Unfähigkeit der 
Städte im Argumentieren, sprechen ihnen den Verstand ab, lachen ihre Advo
katen aus, von welchen sie behaupten, daß dieselben nur den materiellen 
Vorteil und nicht die Gerechtigkeit im Auge hätten. Beide Parteien gehen im 
Suchen nach Autoritäten auf sehr frühe Zeiten zurück. Die Stände z. B. führen 
die Sprüche des Agesilaos und Antiochos 111. an; um zu beweisen, daß der 
Handel sie nicht verunehre, berufen sie sich auf das Beispiel des Tarquinius 
und Vespasianus, erkennen aber an, daß ihnen Schuster oder Schneider zu sein 
nicht erlaubt sei, was sie gern den Bürgern überlassen.

Und die Entscheidung? Ja, die Entscheidung war derart, wie man sie 
voraussehen konnte. Da beide Parteien ein solches Gewicht auf die Kammer
einkünfte legten und die Regierung so eifrig erinnerten, für ihren Vorteil zu 
sorgen, entschied der Herrscher wirklich so, wie es das Kammergeschäft er
forderte. Mit Reskript vom Jahre 1704 verordnete Kaiser Leopold 1., daß
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das Meilenrecht von Teschen unangetastet verbleiben solle. Außer der Meile 
dürfen nur diese Besitzer frei schenken, welche das Recht dazu mit einem aus
drücklichen Privilegium beweisen können. Diejenigen, weiche keine Beweise 
haben, dürfen sich das Ausschankrecht durch Entrichtung einer gewissen Ab
gabe an die Kammer erkaufen. Von Skotschau spricht das Urteil nichts. Mit 
einer so kleinen Stadt brauchte man nicht zu rechnen. Auch erwähnt es den 
Weinschank nicht und diese Sache war wieder im XVlll. Jahrhundert ein Ge
genstand des Streites.

Auf diese Weise gewannen die Stände etwas, aber sie mußten das be
zahlen. Teschen verlor viel, denn es fielen ihm wenigstens 11 Dörfer ab, und 
wenn man die Meilen gewissenhaft einhielt, noch einige mehr. Aus einem später 
mit der Kammer geführten Prozeß (1839) folgt wirklich, daß damals von der 
Stadt Teschen auch Ogrodzona und Trzynietz abgefallen waren, welche an der 
Scheide der Meilenweite lagen. Dies war der Erfolg ihrer vieljährigen Bemü
hungen, Sorgen und ungeheueren Kosten. Sie mußte sich auf den streng ge
messenen Meilenkreis beschränken und auch in diesem machte ihm das Schloß
bräuhaus eine ansehnliche Konkurrenz. Bei der leidigen Wirtschaft und den 
schlechten finanziellen Verhältnissen näherte sie sich in raschem Gange dem Ver
falle, aus welchem sie sich erst im XIX. Jahrhundert wieder erhoben hat.



Aus den Beziehungen der Stadt zur Herr
schaft Bielitz').

Mitgeteilt von Professor S. G o rge.

1. Unter  den S unne g hs .
I ns t rukt i on für die Ab g e or dn e t e n  der S t adt  Biel i tz für die 

wider  Herrn Rudetzki  von Ki e t schi t z  auf E r n s d o r f  anger aumt e  T a g 
fahrt  beim k. k. O b e r a m t  in Br es l au am 5. De z e mb e r  !652 :

Wir Bürgermeister, neuer und alter Rat, Vogt und Schöffen, auch Älteste 
der Zünfte und Zechen und ganze Gemeinde der Stadt Bielitz tun hiemit die 
ehrenfesten, unsere Mitglieder und Nachbarn, Herrn Elias Klaß aus dem neuen 
und Herrn Zacharias Molenda aus dem alten Rat, zu derjenigen Tagfahrt, so 
uns das hochlöbl. k. und k. Oberamtskollegium im Herzogtum Ober- und Nie
derschlesien mit unserer gnädigen Erbherrschaft hinterlassenen und Vorgesetzten 
Hauptmann (Titel) Herrn Heinrich Rudetzki von Kietschitz auf Ernsdorf auf den 
5. Dezember huius 1652 anni wegen etlicher gemeiner Stadt Bielitz von uns ge
klagter Gravamina und Prätensionen sowohl e contra von Ihro Gestrengen wohl- 
ermeldeten Herrn Hauptmann Rudetzki wider uns sub praesentato den 26. 
Oktober anni currentis eingegebenen 14 Punkte angesetzet worden, nach Bres
lau abordnen und abschicken; auch ihnen loco Memorialis nachfolgende sum
marisch punktierte Instruktion neben einer mit der Stadt, Gerichts und aller 
Zünfte Insiegel bedruckten Vollmacht und Mandato ad agendum erteilet.

1.
Nachdem sich die Abgeordneten von hier in Gottes Namen erhoben, 

sollen sie recta via ohne alle Umschweife nach Breslau reisen und möglichen 
Fleiß unterwegs anwenden, damit sie zeitlich hinkommen könnten.

2.
Sobald sie nach Breslau kommen und ein wenig Verblasen haben, di- 

recte zum (Titel) Herrn Bischof Lorenz gehen, ihm vom Bürgermeister und Rat 
und einer ganzen Kommune einen Gruß ablegen, willige Dienste und alles Gute 
wünschen und ihn bitten, womit kraft habender Bestallung bei der Tagfahrt 
und sonst er ihnen rechtlich assistieren und raten wolle: welchen sie zeitlich 
in unserer gemeiner Stadt Gravamina, Prätensionen und Dokumenten aufs mög
lichste informieren und ihm treulich an die Hand stehen sollen: wie auch in
gleichen (Titel) Herrn Paul Suber von Bürgermeister und Rat sowohl einer gan
zen Gemeinde freundlichen Gruß und Dienste vermelden und denselben auch 
mit einer Assistenz bei der Tagfahrt anflehen.

9 Zur näheren Kenntnis der hier mitgeteilten Urkunden sei die folgende kurze Be
merkung vorausgeschickt;

Schon im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, da noch schlesische Piasten in 
Teschen regierten, hatte Bielitz durch die Teilungen des herrschenden Geschlechts und die Aus
stattung jüngerer Prinzen mit dieser Herrschaft eine gewisse Selbständigkeit erlangt. Dann wurde 
Bielitz als ursprüngliche sogenannte Minderstandesherrschaft, später freie Standesherrschaft ver
kauft und kam an verschiedene adelige Herren, von denen hier nur d i e S u n n e g h  aus der Zeit der 
Reformation und Gegenreformation, dann die Solms,  der Minister der Kaiserin Maria Theresia, 
Graf  Fr i edr i ch Wi l he l m Haugwi t z ,  und seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die  
Für s t en  Sul kowski ,  He r z o g e  von Bieli tz,  genannt seien. G. Biermann, Geschichte des 
Herzogtums Teschen, Teschen, Prochaska, 1863, S. 166, 196, 204, 248, 338, 346 ff.
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3.
Nachmals sollen die Abgeordneten ohne allen Verzug ihrer Ankunft 

halber bei des hochlöbl. königl. Oberamts Räten, principaliter aber bei Ihro 
Gnaden Herrn Oberamtskanzler und dem Herrn von Edellstein sich gehorsam- 
lich anmelden und denselben von Bürgermeister und Rat sowohl einer ganzen 
Kommune gehorsame Dienste mit treuherziger Wünschung aller zu Seel und 
Leib ersprießlichen selbst begehrenden Wohlfahrt vermelden und sie unterdienst
lich bitten, der armen Stadt in ihren vorkommenden Angelegenheiten und recht
mäßigen Anforderungen mit ihren hochgültigen votis in consilio bei künftiger 
Tagfahrt gnädig und hochgünstig zu sukkurrieren und damit uns armen Leu
ten zu demjenigen, was wir mit Recht und Billigkeit bei unserer gnädigen Obrig
keit zu fordern haben und darum etliche viele Jahre nacheinander supplizieret 
und demütig sollizitieret, dermaleinst verholten werden möge, allen demütigen 
Fleißes zu bitten.

4.
Die Diäten bei der bevorstehenden Tagfahrt den 5. Dezember sollen 

(die) Abgeordneten zeitlich in dem Oberamtshause (damit durch die Absenz 
nicht was verschlafen werden dürfte) parati aufwarten, auch nachmals, wann 
man sie hereinfordern wird, decenter cum reverentia und allem schuldigen Re
spekt sowohl des hochlöbl. k. und k. Oberamts als auch des Herrn Hauptmanns 
als obrigkeitlichen Statthalters erscheinen und ihre gemeiner Stadt Sachen auf 
das beste, als sie wissen und können, wie man zu ihnen die Konfidenz und 
das Vertrauen hat, befördern.

5.
Den ersten Punkt unser Prätension, quoad refusionem militarium ex- 

pensarum und des Übertrags des Dominiums der 10.393 Taler 30 Groschen 
Donauischer Völker ertragener Verpflegung betreffend, - haben die Abgeordneten 
schon vorhin den 31. August d. J. 1652 einen ausführlichen Bericht, wie es da
mit zugegangen, wie auch eine Rekognition in originali, des Generalsteueramts 
Quittung, daß solcher die Obrigkeit an ihren Steuern und persessis abgeschrie
ben worden, zu sich genommen: das Zeugnis, so zum ewigen Gedächtnis dar
über geführt und bei dem hochlöbl. königl. Oberamt ein(ge)kommen und auf 
der Publikation bestehet, wird schon mit mehreren sonder Zweifel davon tes
tieren. Sollte aber wider des Herrn Philipp Friedrich Vetter’s, Speth genannt, 
sowohl wider des selig verstorbenen Lorenz Niklas Perschan was diesfalls ein
gestreut werden, die Abgeordneten werden sehen, ihrer beiwohnenden Dexte- 
rität und diesfalls eingenommenen Information nachdem allem mit Bescheiden
heit zu begegnen und es zu refellieren wissen.

6.
Wegen der bei dem anderen eingegebenen Punkt 3245 Taler 26 Gro

schen 3 Heller haben die Abgeordneten dreierlei Probationen zu beobachten 
und zu produzieren: 1. zum Teil obrigkeitliche Reverse-Rekognitionen und Kon
signationen und dann der Soldaten Rekognitionen, Attestationen und Quittun
gen; 2. der Bürger ihre mit dem Stadtinsiegel bedruckte Liquidationen; 3. die 
aus den Stadtregistern geschehene und zu Pleß vidimierte Extrakte und Auszüge.
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7.
Den Barskischen Aufsatz nebst Quittungen und Rekognitionen haben 

die Abgeordneten auch bei sich; dabei zu merken, daß anno 1649 im Oktober 
ein Vidimus unter der Stadt Pleß Insiegel aller Barskischen Quittungen dem 
königl. Oberamt eingereicht worden, daneben auch zwei oberamtliche Reskripte 
darinnen befindlich, daß hochermeldetes Oberamt angeordnet, der Barskin etwas 
auf Abschlag der Interessen von der Stadt zu geben, enthalten: derowegen sol
len die Abgeordneten in der bei sich habenden deutschen Abschrift solcher 
Barskischen Quittungen sich ersehen; werden viel darinnen finden, was zur Be
hauptung des eingegebenen dritten und vierten Punktes dient.

8.

Zur Deduktion des erroris calculi gehören zwei Stück: 1. jene Deduk
tion, so vermöge des den 26. März A= 1650 ergangenen Abschiedes an denen 
aus der Kamitzischen Hypothek erhobenen Nutzungen uns zuviel der Obrigkeit 
zu refundieren ausgesetzt und dann: 2. die Restanten, so zwar in dem Empfang 
der Kamitzischen eingegebenen Rechnung als baare Gelder angesetzt, aber zu 
dato an den persessis bei Ihro Gnaden Untertanen, den Bauern, hin und her 
stecken und nicht angemahnt werden können: Ist dannenhero zu bitten, das 
hochlöbl. k. k. Oberamt wolle in fürstl. Gnaden gnädig und hochgünstig an
ordnen, daß die Obrigkeit solche Restanten an baarem Gelde von uns, der 
Stadt, anzunehmen geruhen wolle.

9.
Was bei dem eingegebenen 6‘**" Punkt und Gravamen wegen der viel

fältigen Beirrung, Turbation und Beeintragung in unserem Bräuurbar und Kret
schamsverlag zu beobachten ist, sind die Abgeordneten wohl informieret; dan
nenhero zu Verhütung der Weitläufigkeit man allhier davon nicht viel Informa
tion schreiben tut: sie werden schon wissen, ihrer beiwohnenden Dexterität 
und Fidelität nach dasselbe bei der Tagfahrt wie auszuführen, dabei des Kret
schams zu Dzieditz nicht zu vergessen (NB.) und damit die Stadt bei ihrer Pos
session vel quasi auch bei dem seitherigen üblichen exercitio und Übung des 
iuris prohibendi per modum der Ausfälle durch die Bürgerschaft und Jüngsten 
dieser Stadt fürbaß geschützt und deswegen vormals ergriffene Strafen und Ar- 
restierungen abgeschafft werden, allergehorsamen Fleißes zu bitten.

10.
Wegen der ausgenommenen Waren, Handwerksarbeiten und sonst et

licher Privatbürger sonderlichen Anforderungen sind die Dokumente und Pro
bationen in einem seorsivo fasciculo numero (1.) zu finden.

11.
Wegen der zum Stadthospital allhier legierten 1000 Taler sind in einem 

(be)sondern Faszikel numero 2. folgende Dokumente zu finden, als nämlich: 
1. Extract eines Paragraphen aus Ihro Gnaden (Titel) Herrn Johann Freiherrn 
von Sunegks Testament, zu Pleß vidimiert; 2. Abschrift der Stadt Bielitz Quit
tung über 60 Taler Interessen, für ein Jahr entrichtet; 3. der Hospitalverwalter 
allhier Attestation, daß sie auf solch legatum vom Schloß nichts einmahnen
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bitten, womit entweder bare Zahlung solcher 1000 Taler mit ersessenen Inter
essen oder aber eine Realversicherung und die rückständigen und künftigen In
teressen von Jahr zu Jahr der Armut zum Besten bezahlt werden möchten.

!2.
Wegen Haltung Wege und Stege und Brücken ist bei dem neunten 

Punkt unseres auf (Titel) Herrn Hauptmanns wider den Rat eingegebener Punkte 
geschehenen Gegenberichts, sattsame Ausführung aufgesetzt; dahin dann die 
Abgeordneten remittiert werden, sich darinnen zu ersehen, zu informieren und 
die Erheischligkeit hierin zu befördern. Sonst ist notorium und stadtkundig, 
daß jene übers Wasser gelegene Ackerstücke ab immemoriali tempore hiesigen 
Bürgern erblich zugehört, davon die Steueronera ermeldete Bürger noch zu dato 
tragen müssen.

13.
Wegen unzukommender Bewachung des verarrestierten Niklas Jaworski 

erlittenen Schadens und «Versäumnisses um die Erstattung und Inhibition ins
künftig solcher unzukommender onera (hint)anzuhalten und sonst die anderen 
und letzteren per modum gravaminum sub numero 10, 11, 13, 14 und 15 bei 
dem hochlöbl. königl. Oberamt nomine der Stadt Bielitz jüngsthin eingegebene 
fünf Punkte nach aller Möglichkeit fleißig, unverdrossen und aufrichtig gemeiner 
Stadt zum Besten zu erwägen, zu beobachten, bei der Tagfahrt zu verführen 
und um gnädige Remedierung in Gehorsam zu sollizitieren.

14.
Wegen Hans Wagners, welcher sich am Hospitalacker vergriffen und 

von der Obrigkeit selbiger Zeit um 20 Reichstaler gestraft worden (welches die 
Obrigkeit vor sich gezogen hat), sich mit gebührendem Respekt gehöriger Orten 
zu beschweren und, daß wohlermeldete Obrigkeit dergleichen Strafen vor sich 
zu ziehen nicht befugt, aus dem Privilegium, der Anfall genannt, zu deduzieren.

15.
item wegen Erörterung derer seither zu 10 schwerer Mark wegen ge

schehener ungleicher Blutrünste erzwungenen Strafe zu bitten.

16.
Um Abschaffung aller und jeder vorhin nie gewesenen Novationen, Neu

erungen und Zunötigungen, was die Stadt nicht zu tun schuldig, gleichwohl 
aber die Zeit her den Ämtern bei der Stadt sowohl an deren Privatbürgern mit 
Bedrohung obrigkeitlicher Ungnade und gewisser unnachlässiger Strafe aufge
bürdet werden wollen, gehorsamlich zu bitten.

17.
Damit in einer jeden bürgerlichen Aktion, sie gehöre immediate vor 

Bürgermeister und Rat oder aber vor Vogt und Gerichte, die prima instantia 
(wie die Zeit her in etlichen Aktionen, da Strafen gesetzt und solche der Stadt 
vermöge des Privilegiums, Anfall genannt, zugehört, geschehen, da man die
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prima instantia nicht zulassen, die Bürger in der Kanzlei übermäßig gestraft und 
solche Strafen in Ihro Gnaden Renten adjudiziert) der Stadt nicht entzogen 
werden möchte, zu bitten.

18.

Item daß die Schloßbedienten und Kammeruntertanen, so sich unge
bührlich auf der Stadt verhalten, laut des Privilegiums, darin solche Unfuhren 
ohne Unterschied der Stadt zu strafen Vorbehalten, allhier in loco in und von 
der Stadt servato moderamine gestraft werden möchten, was vor diesem alle
mal geschehen.

19.
Wegen der Schlüssel von Stadttoren betreffend, weil sie der Stadt und 

nicht der Obrigkeit laut des Privilegiums, der Anfall genannt, in Verwahrung 
zu halten gebühren, auch die Stadt einen beeideten Wachtmeister neben einer 
gemessenen Instruktion, der ein Inwohner und in der Stadt gesessener Bürger 
sein muß, von alters gehabt und noch hat, der jetzige regierende Erbherr aber 
die Torschlüssel auf Schloß zu haben begehrt, gehorsamlich anzuhalten, damit 
die Stadt auch diesfalls unperturbiert bleiben möge.

20.
Bei Veränderung der Stadtämter, daß die Wahl der Personen, so ins 

Amt kommen sollen, dem Stadtmagistrat (maßen von undenklichen Zeiten iure 
consuetudinis jedesmal also gehalten und bei dieser Stadt praktiziert worden) 
inskünftig freistehen solle.

21.
Weil man der Obrigkeit jedesmal den schuldigen Gehorsam sowohl den 

Schoß und Schutzgelder von der Stadt willig und gerne gibt und prästiert, 
sollte man billig beschützt werden, welches aber wegen des Grenzstreits des 
Waldes und zweier Dörfer die Jahre her sich gar schlecht ereignet hat.

22.
Weil ein error calculi in puncto der bei dem alten, jüngst erlassenen 

Rat ins Rathaus versessenen Steuer einer ganzen Gemeinde zu Schaden in der 
Schubertischen Aktion begangen und nunmehr die Appellation von dem hoch
löbl. k. k. Oberamt angenommen, sollen nicht minder die Abgeordneten solchen 
error ordentlich deduzieren, damit hierin die Gemeinde nicht Schaden leiden dürfte.

Schließlich sollen die Abgeordeten ihrer beiwohnenden Dexterität und 
gegen ihnen gefaßten Fidelität nach hiebei alles und jedes, was die Notdurft, 
merita causa und die Zeit erfordern möchte und hier in dieser Instruktion ad 
verbum und in specie nicht begriffen ist, mit allem Fleiß nichtsdestoweniger zu 
beobachten, der armen Stadt Bestes zu bedenken und nach ihrer (Gott gebe) 
glücklicher Zurückkunft hievon der ganzen Gemeinde articulate ausführlichen 
Bericht und Relazion zu tun, bei ihren bürgerlichen Pflichten und Eide hiemit 
verbunden seien. Und was nun sie die Abgeordneten, unsere Mandatare, sol
chergestalt zu unserer gemeiner Stadt Besten tun und lassen werden, das ge
loben und versprechen wir hiemit jederzeit, als ob wir selbst zur Stelle gewe
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sen wären, es selbst getan oder gelassen hätten, stet und genehm zu halten und 
sie darin für jetzt und künftig, künftig als stets gegen männiglich allerdings zu 
vertreten treulich sonder Gefähret. Um besserer Sicherheit willen ist diese sum
marische Instruktion mit der gemeinen Stadt Insiegel wohlwissentlich beurkun
det. Geschehen im Rathause zu Bielitz den 28ten Monats Tag November 
A"̂  1652.

(Stadtsiegel — Original.)

II. U n ter dem G rafen  F ried rich  W ilh elm  H augw itz.
Nachdem der Magistrat ohne Vorbewußt der hochgräflichen Regierung 

als auch des Herrn Erzpriesters sich ermächtigt, an die Stelle des Elias Geyer 
einen andern Kirchvater bei der heil. Dreifaltigkeit Johann Strenger anzusetzen 
und denselben zu vereiden, ob man nun zwar wider seine Person nichts ein
zuwenden hat. Nachdem aber solcher einseitiger und eigenmächtiger Vorgang 
wider den klaren buchstäblichen Inhalt derer in vim Sanctionis Pragmaticae von 
Ihro k. k. Majestät unterm 5. September 1750. Jahres allergnädigst publizierter 
Generalien paragrapho 1=® et 10=  schurstracks zuwiderläuft, auch unter ein
stens wider die unstrittigen iura patronatus Sr. Exzellenz unseres hohen Prin
zipals augenscheinlich streitet, als wird sotane eigenmächtige Einsetzung erdeu- 
teten Kirchenv von Obrigkeits wegen hiemit für illegal erklärt, kassiert und völ
lig annulliert und wird demnach Magistrat gleich nach den Feiertagen ein an
deres tüchtiges Subjectum der hochgräfl. Regierung vorzuschlagen und zu 
präsentieren unnachbleiblich schuldig gehalten sein. Signatum Schloß Bielitz 
den 18. März 1752. Hochgräfl. Haugwitzischer der freien Standesherrschaften 
Bielitzischen Regierung eingesetzter Landeshauptmann und Räte (Unterschriften).

(Weitere Dokumente zum Titel folgen.)
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Miszeiien.

Zur Geschichte von Tropplowitz.

Ao. 1666 den Tag St. Johannis Bapt. (Juni 24.) Schloß Göppersdorf.
Karl M axm ilian  S ed ln ick y , Freiherr von Choltitz, Erbherr auf Göp

persdorf, Tropplowitz, Klein-Raden und Zabrzech, bestätigt dem arbeits. Ma- 
th äus Freund, Erbrichter in dem Städtchen Tropplowitz, welcher das Erbge
richt daselbst von der vorigen Obrigkeit erkauft, an die 40 Jahre in demselben 
gesessen, doch wegen der unruhigen Zeit und wegen des Absterbens der Obrig
keit keinen Brief hierüber erhalten hat, dieses Erbgericht samt den Äckern, 
Wiesen und allen den Gründen, zwischen dem Pfarrerbe liegend, bis an die 
P ilg e rsd o rfe r  Gränze und der Freiheit von allen Roboten. Das Bier soll er 
aus dem Göppersdorfer Brauhause nehmen, ebenso Wein und Branntwein von 
der Obrigkeit beziehen, kann einen Bäcker, Schneider oder Schuster in dem 
Erbgericht halten oder ihm ein Haus bauen; Hochzeiten und »Kranzholen« sol
len nur im Erbgericht abgehalten werden; er kann Schafe und Rinder halten, 
soviel er überwintern kann, kann das Erbgericht verkaufen oder vertestamentie- 
ren (mit Bewilligung der Obrigkeit) und ist wegen des Anfalls, den dieTropp- 
lowitzer bis dato von der Obrigkeit nicht abgekauft haben, befreit. Die Waisen 
soll er zwar stellen, aber sie sollen frei sein von Herrendiensten. Dagegen ist 
der Richter der Obrigkeit zu geben schuldig: jährlich 8 Taler Silberzins, 4 Taler 
am St. Georgstag, 4 Taler St. Michaelis, den Taler zu 36 Groschen, den Groschen 
zu 12 Hellern gerechnet, ferner soll er jährlich eine Weinfuhre, nämlich 20 Eimer 
Wein aus Österreich ohne Entgelt, oder aber eine Bank Salz aus Polen holen 
und im Falle der Nichtabholung 10 Taler zahlen; die Leute beim Scheren der 
Schafe, beim Grashauen und die Schnitter beaufsichtigen, sie auf alle Roboten 
heißen und zeitlich ausrichten. Wenn mit dem Gerichte eine Veränderung 
vorfällt, gebührt der Obrigkeit ein Abzuggeld von 10 Talern vom Hundert. — 
Zeugen: Herr We n z e l  S i gmund Sedlni tzky,  Herr auf Wagstadt, Schlackau, 
Tfebowitz, Eygowitz (sic!), Burg Stettin und Fürstenau, Ob.-L.-Kämmer d. F. 
Troppau; C hr i s t o ph  Ber nhar d S k r b e n s k y  auf Gotschdorf und Kunzendorf, 
Landessteuer-Einnehmer d. F. Troppaub-

Troppau. J. Zukal.

9 Aus einem »Raitungsbuche« des Wagstädter Schloßarchivs.
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Leutnant Müllers Schreckensherrschaft zu Bennisch 1640.

Man ist mitten im großen Kriege. Stadt und Land hat bereits Unsäg
liches gelitten, das Ende des Jammers ist noch nicht abzusehen. Entmutigt durch 
die schlimmsten Erfahrungen, ja halb demoralisiert, läßt der Bürger alle mög
lichen »Insolenzien und Exorbitanzien« der Soldateska über sich ergehen, um 
die Rachgier des Kriegsmanns nicht zu reizen. Nur bei solchen Zuständen 
waren Vorfälle möglich, deren Urheber ein ve r a b s c h i e d e t e r  Leutenant in dem 
guten alten Bergstädtchen Bennisch geworden ist. Doch lassen wir die Ben- 
nischer selbst reden. Den 10. Juli 1640 schreiben Bürgermeister, Ratmannen, Vogt 
und Schöppen dem fürstlich Liechtensteinschen Burggrafen in Jägerndorf, Herrn 
Karl  Heinr i ch  Donat ,  wie folgt:

»Verwichenen 30 ên juni hat der alhier sich befindende Leutnant Herr 
Müller bei der, Nacht mit den Pistolen unterschiedliches Mal Schüsse getan, bei 
angehendem Tage aber Spielleute gehalten, umb den Ring herumbgegangen. 
Damals sich ein Laichbegängnuß begeben, hat der Starrer die Spielleute ermahnt, 
stille zu sein, bis man mit der Leiche vorüber wäre, der Leutnant aber solches 
nicht verstatten wollen und mit aufgestrichenen 2 Pistolen sich durch das Wei
besvolk gedrungen, den Priester aber, solange er ihn gesehen, injuriert; aber
mals mit geladenen und gespannten auch aufgestrichenen Pistolen nebst dem 
Degen umb den Ring herumbgegangen, inmittels einem armen Weibe, so in 
des Christoph Lörschen Behausung gestanden, zwei Löcher in Kopf geschlagen. 
Seinen Weg wieder fortgegangen, die Spielleut vor ihm hergehende, auch letz- 
lichen bis an die Kirchgaß kommen und einen W eg als den andern Herrn 
Pfarrer mit Schmähworten belästiget. Inzwischen ins Bürgermeisters Behausung 
sich zu drei Malen begeben, die Türen mit Gewalt aufgestoßen, dessen Weib 
und Kinder höchlich erschrecket, so sich verbergen müssen; er aber den Bür
germeister gleichfalls geschmähet, sagende, es müßte ihme noch Einer diese 
Tage Blut schwitzen und von seinen Händen sterben. Sich mit den Spielleuten 
bei der steinernen Säule aufm Ringe auf die Werkstücke gesetzt und stets mit 
Calumnien um sich geworfen und also in seinem Beginnen den ganzen Tag 
zugebracht. An diesem nicht genugsam, sondern gestrigen Tags Qten Juli wie
derumb bei angehendem Tage (so beim Trunk zuvor die ganze Nacht sich auf
gehalten) ins Bürgermeisters Behausung sich verfüget, als er noch zu Bette ge
legen, ihn zum öfteren einen Schelmen, Dieb und Bärenhäuter gescholten, bis 
er endlich aufstehen müssen. Da sich dann der Leutnant auf den Platz gestel- 
let und wie zuvor dem Bürgermeister mit üblen Worten begegnet und letzlichen 
die Hosen gegen ihme abgelassen, nochmals zwei Pistolen, ein Langrohr und 
einen Degen aus seinem Losament an sich genommen und den Bürgermeister 
mit Schmähworten angefallen, hernach sich ins Schankhaus begeben. Unterdes
sen wie zusammengangen, auch Vogt und Schöppen hierzu erfordert, der Leut
nant samt dem Gewehr zum Bürgermeister kommen und als vorhin injuriert. 
Wiewohl wir genugsambe Ursach gehabt, gegen ihme Leutnant Gewalt zu 
brauchen, jedoch unterlassen, in Anmerkung, daß er dem ganzen Städtel, so er 
sich in Kriegsdienst begeben täte, endlichen Ruin beibringen möchte, wie er 
sich verlauten lassen, uns mit Soldaten zu bedrängen und sobald er Condition 
annehmen täte, wolle er Einen vor den Kopf schießen.« Das Schreiben schließt 
mit der Bitte, der Burggraf wolle beim Landeshauptmann intervenieren, damit



der Leutnant aus der Stadt abgeschafft werdeb- Eine Antwort des Burggrafen 
liegt nicht vor, wohl aber ein zweites, direkt an den Jägerndorfer Landeshaupt
mann Ludwi g  von Tha r oul  gerichtetes Schreiben der Bennischer Stadtbehörde 
vom 26. Juli, worin um Amtsschutz gebeten wird, da der Leutnant sein Unwe
sen fortsetze und gestern neuerdings den Bürgermeister insultiert habe. Schon 
den 30. August ward Leutnant Müller nach Nieder-Paulowitz (bei Hotzenplotz) 
zitiert, wo sich der Landeshauptmann auf seinem Gute gewöhnlich aufhielt. 
Bald darauf verstand sich die durstige Kriegsgurgel zur unrühmlichen Kapitu
lation. Den 17. September 1640 berichtet der Stadtrat dem Landeshauptmann, 
Leutnant Müller sei vor einigen Tagen in der Ratsversammlung erschienen, habe 
Abbitte getan und sich mit Trunkenheit entschuldig^)-

Troppau. J. Zukal.

Zum dreihundertjährigen Bestände der Dreifaltigkeitskirche
in Bielitz.

Im heurigen Sommer waren es dreihundert Jahre, daß diese Kirche 
ihrer Bestimmung zugeführt wurde. Im Jahre 1604 begann die evangelische 
Bürgerschaft von Bielitz mit dem Baue einer steinernen Kirche an Stelle des 
früher aufgeführten Begräbniskirchleins, das sich auf dem in der Mitte des sech
zehnten Jahrhunderts angelegten Friedhofe erhob. Damals besaß die evangelische 
Gemeinde Bielitz, zu der auch mehrere deutsche Dörfer der Umgebung gehör
ten, drei evangelische Geistliche: den Hauptpastor Lukas  We nze l i us ,  der anläß
lich der Einweihung der Kirche eine Festschrift herausgab, die, 1610 bei Böse
messer in Oels gedruckt, eine genaue Beschreibung der Feier und seiner Fest
predigt enthält, weiter den Magister T o b i a s  Al eut ner us  und den Diakon Lau
rent ius  Hermannus.  Außer diesen nahmen von evangelischen Geistlichen an 
der Einweihungsfeier der neuerbauten Dreifaltigkeitskirche, die nach vierjähriger 
Bautätigkeit am 24. Juni 1608 stattfand, teil: V i c t o r i nu s  Fröhl i ch,  Dekan der be
nachbarten Herrschaft Pleß im jetzigen Preuß.-Schlesien, L e o po l d u s  Mol enda,  
Prediger zu Lonkau bei Pleß, J o h a n n  Ness i t ius ,  Pfarrer zu Heinzendorf bei Bielitz,
— diese drei Familien blühen noch heute in den Schwesterstädten Bielitz-Biala
— und W e n z e s l a u s  Weiß,  Pfarrer zu Kurzwald bei Bielitz.

Die Einweihung der Dreifaltigkeitskirche bedeutet den Höhepunkt des 
evangelischen Lebens im alten Bielitz. Später wurde mit anderen evangelischen 
Kirchen des Landes Schlesien die Dreifaltigkeitskirche in Bielitz geschlossen und 
dient heute vorzugsweise als katholische Schul- und Begräbniskircheb- 

Bielitz. S. Gorge.

9 Er scheint zum Besuche von Verwandten dahin gekommen zu sein.
2) Nach Originalbriefen in der alten Troppauer Landesregistratur.
9  A. Schmidt, »Reformation und Gegenreformation in Bielitz und Umgebung«, Bielitz 

(W. Fröhlich) 1908. G. Biermann »Geschichte des Herzogtums Teschen«, Teschen (K. Pro
chaska) 1876, und »Geschichte des Protestantismus in Österreich-Schlesien«, Prag (Calve) 1897- 
S. Gorge »Übersicht der Geschichte Österreichisch-Schlesiens«, Bielitz 1906.
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Ruine Reichenstein bei Jauernig.

Die heurigen, durch die pekuniäre Hilfe des Kardinal-Fürstbischofs Dr. 
Kopp ermöglichten Ausgrabungsarbeiten schritten, da wegen des engbegrenz
ten, an der steilen Berglehne gelegenen Raumes nur zwei Arbeiter beschäftigt 
werden konnten und der wegzuräumende massige Schutt weit bis über die 
Wallgrabenschanze transportiert werden mußte, zwar nur langsam vorwärts, 
immerhin ist jedoch die ganze äußere Burgtorpartie bereits blank gelegt und 
auch schon durch zwei Maurer ausgebessert und konserviert worden. Das 
Burgeingangstor war nur ein einfacher, viereckiger Bau, der mit einem Fallgit- 
ter versehen war und den jedenfalls ein hölzerner Wehrgang gekrönt haben 
muß. Von diesem ist jedoch nur der unterste, vom Schutt bedeckt gewesene 
Teil erhalten. Dann begann man mit der Wegräumung des im Vor- oder Zie
gelhofe liegenden ungeheueren Stein- und Schuttmaterials, ln demselben wurde 
die aus einfach bearbeiteten Granitsteinen bestehende Einfassung einer Türe auf
gefunden. Diese führte rechter Hand aus dem Vorhofe über eine Steintreppe, 
die in ihrem unteren Teile noch erhalten ist, in das beim Eingangstore befind
liche Wachthaus, in dem sich noch die Überreste einiger kleiner Gemächer er
kennen lassen, ln einem dieser Gemächer wurde ein dolchartiges, eisernes, je
doch stark oxydiertes Weidmesser gefunden, dessen fast vollständig verfaulte 
Holzschale mit fünf goldenen, massiven Nieten am Griffe befestigt ist. Beide 
Enden der Nieten sind ausgehöhlt und die Vertiefungen mit einer weißen Kitt
masse ausgefüllt, daher angenommen werden kann, daß in demselben edle Ge
steine als Verzierung angebracht waren. Am Kopfe eines im Vorjahre ausge
grabenen, granitenen Torsteines ist mit drei einfachen gebogenen Linien ein 
Wappenschild geritzt, in dem ganz deutlich ein einem Karpfen ähnlicher Fisch, 
dessen Umrisse ebenfalls nicht zu tief eingeritzt sind, zu erkennen ist. Sollte 
etwa der Reichenstein eine Vorburg der böhmischen Grenzfeste Karpenstein 
bei Landeck gewesen sein? Die Besitzer dieser Feste aus dem alten Adelsge- 
schlechte derer von Glubos (Glaubitz), die urkundlich schon um das Jahr 1300 
genannt werden, führten in ihrem Wappen im blauen Felde einen goldenen Karp
fen und von diesem wird auch der Name ihrer Burg Karpenstein hergeleitet. 
Bei einer Nachgrabung im Burghofe des Reichensteines wurde heuer das erste 
Geldstück, ein Prager Groschen aus der Zeit Johanns von Luxemburg ( f  1346), 
gefunden. Da noch ein großer Teil der Ruine Reichenstein bloßzulegen ist, 
erscheint die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß doch noch eine Steininschrift 
aufgefunden werden wird, die über die Erbauer und Besitzer der Burg sicheren 
Aufschluß gibt. (Silesia.)

Architekt Josef M. Olbrich f*

Am 8. August 1908 verschied in Düsseldorf der geniale und vielseitige 
Erneuerer der Kunst Josef M. Olbr ich.  Tief beklagen wir sein Hinscheiden, 
denn wir verlieren in ihm nicht nur einen herrlichen Menschen, sondern auch 
einen trefflichen Künstler. Er war einer der ersten, die sich von den traditio
nellen Dogmen der Kunst lossagten und neuen Ideen zum Durchbruch verhalten.



Er gehörte jener Vereinigung junger Wiener Künstler an, die das Schlagwort 
der »Sezession« ausgaben.

Josef M. Ol b r i c h  wurde am 22. November 1867 in Tr oppa u  geboren 
und war nach Absolvierung der Staatsgewerbeschule vom Jahre 1890—93 Schü
ler der Akademie der bildenden Künste, worauf er seine Studien durch Reisen 
nach Italien, Frankreich und England vervollständigte. An der Akademie war 
er ein Schüler Hasenauers, verließ aber bald dessen Fußstapfen und schloß 
sich dem Oberbaurat Otto Wagner an, nach dessen Plänen er an den Bauten 
für die Wiener Stadtbahn arbeitete. Wagner selbst hebt seine rege Phantasie, 
seine poetische Ader, sein feines Empfinden, seinen außergewöhnlichen Ge
schmack und seine seltene zeichnerische Handfertigkeit hervor. Wagners Be
mühungen, Olbrich eine Professur an der Kunstgewerbeschule zu verschaffen, 
scheiterten an der Gegnerschaft der maßgebenden Faktoren. Entschlossen 
und energisch wurde Olbrich bald ein Führer der Modernen, und als die 
Sezession nach der Trennung von der Künstlergenossenschaft an den Bau eines 
eigenen Hauses schritt, wurde ihm dieser Bau übertragen. Der Schaffenskraft 
des Künstlers gelang es, in Darmstadt, wohin er im Jahre 1899 von dem kunst
sinnigen Oroßherzog von Hessen Ernst Ludwig berufen wurde, von anderen 
Künstlern unterstützt, ein riesiges Werk, die Künstlerkolonie, zu schaffen. Im 
April des Jahres 1903 vermählte sich Olbrich; Sturm und Drang machen dem 
Ernst und der Erfahrung Platz, ln diese Zeit fällt eine Anzahl Projekte, so die 
herrliche Bahnhofsanlage in Basel; hervorzuheben sind ferner die Ausstellungs
bauten in Köln und Mannheim, und das prächtige Warenhaus Tietz in Düssel
dorf, dessen Vollendung der Künstler nicht erlebte. Für die Bauten und An
lagen der hessischen Landesausstellung in Darmstadt im Jahre 1908 bedeutet 
Olbrichs Tod einen unersetzlichen Verlust, denn der Künstler konnte nur den 
Umriß und die Bekrönnung des Ausstellungswerkes geben. Das sogenannte 
oberhessische Haus der Ausstellung ist eine geradezu reizende Architektur, eine 
wohldurchdachte, künstlerische Schöpfung; ebenso das Kleinbürger- oder Ar
beiterhaus, in dem so recht die Seele des Künstlers lebt. Olbrich schuf auch 
die Idee des Gartens neu, das Wort »Farbengarten« sagt alles, kurz überall 
zeigen sich seine anregenden Züge und Gedanken. Durch seinen tief eingrei
fenden Einfluß auf die Entwicklung des modernen Kunstwesens errang er sich 
einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Kunst.

Am 13. August gedachte Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Hermann Krom- 
mer in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung des berühmten Sohnes der 
Stadt und bedauerte, daß er so bald aus dem Leben geschieden; der Witwe in 
Darmstadt wurde das Beileid der Stadtgemeinde bekannt gegeben.

Troppau. Prof. Erwin Gerber.

Ergänzungen und Berichtigungen zu vorausgegangenen
Aufsätzen.

ln Rzehaks Aufsatze »Die Wappen der Städte Troppau und Jägerndorf« 
(Jahrgang lll, Seite 84) findet sich eine Reihe von Angaben, die teils an sich 
falsch, teils ungenau ausgedrückt und somit geeignet sind, den mit der Lan
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desgeschichte minder vertrauten Leser irrezuführen. Nachstehendes zur Berich
tigung derselben. Als Sterbejahr des Herzogs Nikolaus I. ist 1313 (nicht 1318) 
sichergestellt. J o h a n n  Tr nka  von Rat iborzan,  Feldhauptmann des Königs 
Mathi as  von Ungarn, übernahm 1485 das Herzogtum Troppau nicht für sich, 
wie die Textierung annehmen ließe, sondern für den genannten König. Später 
(1492) ist Trnka Landeshauptmann unter J o h a n n  Corvinus ,  ebenso wi eEme-  
rich C z o b o r  1511— 1515 unter König Wl a di s l a w.  Beide waren also ver
waltende Beamte, aber nicht »Mediatherren« oder Nutznießer des Fürstentumes. 
Als Mediatherr (Pfandherr) und zugleich Landeshauptmann erscheint allerdings 
Herzog Kas i mi r  von Te s c h e n .  Königin I s a b e l l a  hatte 1551— 1556 Oppe l n  
und Ratibor,  nicht aber das Herzogtum Troppau inne und Dr. Pezz war auch 
nicht Pfandherr des Für s t ent umes ,  sondern nur des S c h l o ß g u t e s  Troppau. 
Endlich erhielt Karl  von L i e c ht ens t e i n  1614 das Fürstentum als Lehen nicht 
von Kaiser Ferdinand II., der ja erst 1619 zur Regierung gelangte, wohl aber 
von König Mathias.

Daß die angebliche Gründungsurkunde Heinrich des Finklers für Jä
gerndorf ernstlich in Erörterung gezogen wird, erscheint zum wenigsten als 
Anachronismus, da schon der alte E n s dieselbe (1837) als »ein Machwerk des 
Betrügers Abraham Hosemann« erkannt und gebrandmarkt hat. Heutzutage sollte 
das plumpe Lügengewebe in einem wissenschaftlichen Aufsatze selbst als Ku
riosum unerwähnt bleiben. J. Zukal.



Literarische Anzeigen.

E. Hansl ik,  Kul t ur gr enze  und Kul t urzykl us  in den po l n i s che n  
We s t b e s k i d e n .  Eine prinzipielle kulturgeographische Untersuchung. Dr. A. 
Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft Nr. 158. 115 Seiten, 8 Abbildungen 
und 3 Karten auf 4 Tafeln. Gotha 1907. Preis 9 Mark.

Der Verfasser ist ein Kind polnischer Eltern, aber rein deutsch erzogen, so daß ihm 
beide Kulturen nahe stehen, ln seiner Heimat, den po!nischen Westbeskiden, erregte seine 
Aufmerksamkeit, daß die deutschen Sprachinseln zweiteilige Hausformen aufweisen, im Polni
schen dagegen die einteiligen, osteuropäischen, herrschen. Eine nähere Untersuchung lehrte, 
daß hier eine Kulturgrenze vorliege und der Verfasser fand dann auf Grund der Kulturkarten 
die exakte Fixierung des Kulturzyklus. Durch Verbindung der Kulturgeschichte und Kultur
geographie soll nun die »Kulturkunde« begründet werden, deren biologische Resultate allge
mein gütig sein sollen als »Naturgesetze der Kultur«. H an slik  will die Ergebnisse seiner all
gemeinen Untersuchungen in einer anderen, theoretischen Studie niederlegen, die vorliegende 
Arbeit ist ein erster Beitrag zu einer speziellen Kulturkunde. Sie behandelt ein wissenschaft
lich nicht sehr bekanntes Gebiet und deshalb ist auch der physio-geographische Teil sehr aus
führlich gehalten, ln diesen Kapiteln kann der Verfasser, welcher dem Problem zuerst von 
der geographischen Seite genaht ist, die Resultate mancher früheren Arbeiten verwerten, die 
er als Professor des Gymnasiums in Bielitz veröffentlicht hat. Die gründlichen, langjährigen 
Beobachtungen, die Verwendung einer umfangreichen Literatur lassen eine ausführlichere Be
sprechung in dieser Zeitschrift geboten erscheinen.

Die Beskiden zerfallen durch die Skawafurche in einen westlichen und östlichen Flü
gel, der westliche wird durch die Olsa und den Jablunkaupaß wiederum in die tschechischen 
und die polnischen Westbeskiden zerlegt; die Grenze der letzteren verläuft weiter über die Tä
ler der Kisuca, Bistrica, der Weißen und der Schwarzen Arva, den Beskidpaß, die Skawa zur Weich
sel. Sie umschließt ein geologisch wie morphologisch mannigfaches Gebiet. Zwischen dem 
Beskidenvorland im Norden und dem Arvahochland im Süden erheben sich zwei ziemlich steile 
Sandsteinzüge, die Schlesischen und die Hohen Beskiden; sie werden durch eine 15 Kilometer 
breite Längstalzone getrennt, in welcher weiche Schiefer vorherrschen; diese Talzone beginnt 
mit dem niedrigen Jablunkauer Bergland und setzt sich im Solatal fort. Im Vorlande ist die 
sudetische Grundlage wie die der Beskiden gleichmäßig mit Diluvialschotter bedeckt, so daß 
die Grenze nicht zu ziehen ist; doch läßt sich sagen, daß Oder und Weichsel ebenso wie die 
Donau in der Wachau auf sudetischer Grundlage fließen. Die Gebirgsflüsse haben je nach 
dem Gestein — weicher Schiefer oder harter Sandstein — verschiedene Landschaftsformen hervor
gebracht. ln dem Magurasandstein haben die Quellbäche der Sola halbkreisförmige Buchten 
ausgeschnitten, so daß die Wasserscheide girlandenähnlich geschwungen erscheint und das 
Gebirge in Gruppen gegliedert ist. Die geologische Geschichte des Gebirges ist ziemlich ver
wickelt. Während der älteren Kreidezeit war das Land vom Meere bedeckt, in welchem die 
Teschener Schichten und der Godulasandstein abgelagert wurden. Danach wurde das Gebirge 
aufgestaut und damals entstanden die Jablunkauer und die Saybuscher Senke. Es folgte wäh
rend der oberen Kreide eine nordeuropäische Transgression des Meeres (Istebner und Friedeker 
Schichten). Während der Senonzeit wurde das Land zum erstenmal Insel; nach einem neuer
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liehen, zweiten Aufstau in der älteren Tertiärzeit kam das Meer aus Südeuropa heran, umspülte 
die erweiterte Kreideinsel und lagerte die Magurasandsteine ab. Nun folgte der dritte Aufstau 
des Gebirges, welcher alle drei Gesteinsgruppen ergriff und dann der Zone der früheren Krei
degebirge die der Hohen Beskiden angliederte. Das Meer zog sich auf die Vorländer zurück. 
Zum Schlüsse wurden die Neogenschichten im Vorlande abgelagert, das Neumarkter Becken 
allmählich ausgesüßt. Während der Eiszeit wurde das Vorland von dem heranrückenden nor
dischen Inlandeis überdeckt, das Wasser der Flüsse zurückgestaut. Endlich drang das Eis bis 
in die innersten Teile der Täler vor; Zeugen hievon sind die erratischen Felsblöcke aus rotem, 
schwedischem Granit. Die Flüsse wurden durch das heranrückende Eis zurückgestaut, mußten 
also im Gebirge stärker akkumulieren, und deshalb begleiten Schotterflächen alle Beskiden
flüsse bis ins oberste Quellgebiet. Andererseits haben die Gebirgswässer die Entstehung einer 
Endmoräne verhindert. Auf den Teschner Schichten des Vorlandes liegen Geschiebe von Go
dulasandstein vermischt mit erratischem Material. Die Wasserscheide zwischen Oder und Weich
sel ist eine diluviale Terrasse, die Scheidung beider Ströme ist postdiluvial. Auch der heutige 
Unterlauf der Sola, welche einst zur Biela abfloß, ist jung.

Der Mannigfaltigkeit der Landschaftsformen entsprechen große klimatische Unter
schiede. Die Schlesischen wie die Hohen Beskiden ziehen annähernd Senkrechte auf die Re
genrichtung, so daß sich eine nasse Luv- und eine trockene Leeseite fühlbar macht. Die Zah
len für die Temperaturen, Niederschläge und Winde stimmen im allgemeinen mit denen von 
Oberösterreich überein, wenn man die Mittelwerte für größere Perioden ins Auge faßt; den
noch ist das Land viel rauher, vor allem durch den charakteristischen Wechsel von ozeanischem 
und kontinentalem Klima. Im Jänner und Februar kann wochenlang Frühlingswetter herrschen, 
während im April kalte Ostwinde für viele Tage tiefen Winter ins Karpathenland bringen 
können. Die Unregelmäßigkeit der Regenfälle macht alle Beskidenflüsse zu Wildbächen, die 
im Vorland große Überschwemmungen verursachen. Für die Bodenkultur ist die Feuchtigkeit 
zu groß, trockene Jahre sind hier die fruchtbareren. Die Keimzeit für die Brotfrüchte beginnt 
bei Bielitz erst um den 20. April, die Ernte ist gegen Mähren um drei bis sechs Wochen ver
spätet. Viele Pflanzen erreichen hier ihre Ostgrenze, so der Wein, dessen Anbau jetzt nur 
noch bis Ungarisch-Hradisch reicht; früher wurde er auch hier gepflanzt, wie der Name Vino- 
hrad für einen Hügel bei Skotschau bezeugt. Das mannigfaltig gegliederte Land mit seinem 
Übergang vom ozeanischen zum kontinentalen Klima ist also auch durch die Natur vorgebil
det zur Grenze zwischen west- und osteuropäischer Kultur.

Viel größere Schwierigkeiten als die vortrefflichen physiogeographischen Abschnitte 
bieten dem Verfasser die kulturellen. Schon die Abgrenzung des Gebietes ist ungünstig; zu
sammengehörige, reich bevölkerte Landschaften werden zerschnitten, fremde Gebiete vereinigt. 
Es ist nicht einmal das ganze polnische Ostschlesien einbezogen, dagegen werden Teile von 
Galizien und Ungarn aufgenommen, ohne daß natürliche Grenzen vorliegen. Hieraus ergeben 
sich zwei Nachteile: die Entwicklung der einzelnen Teile muß durch das Eingreifen ihrer ver
schiedenen Regierungen auch verschieden werden und das Quellenmaterial muß ein sehr un
gleiches sein. Diesen Nachteilen sucht H anslik  dadurch zu begegnen, daß er nur auf die 
allgemeinsten Verhältnisse eingeht. Zunächst wird nachgewiesen, daß wir hier wirklich eine 
ziemlich konstante Kulturgrenze finden. Die altpolnischen Teile umfassen die Täler der Olsa, 
Weichsel, Sola, Skawa und Arva, nur bei Skotschau und Saybusch greifen sie weit darüber 
hinaus in das dazwischen liegende Hügelland. Hier finden wir allüberall kleine Haufendörfer 
mit Blockfluren; der Einzelbesitz ist sehr klein und zersplittert, ihm gegenüber steht ein außer
ordentlich großes Herrschaftsgut. Wir berühren hier das große Gebiet osteuropäischer Armut 
mit seinen schroffen Gegensätzen. In Ostschlesien ist der Großgrundbesitz zumeist in den 
Händen des Erzherzogs Friedrich, doch kann man sich die alte Landverteilung leicht vorstellen, 
wenn man sich dessen einzelne Herrschaften selbständig denkt. Der Gebundenheit des Bodens 
entsprach bis in die neueste Zeit die Gebundenheit des Rechtes und auch des Glaubens. Drük- 
kende Lasten waren auf die Bauern abgewälzt worden, die ihren Herren auf die verschiedenste 
Weise dienen mußten. Die kirchlichen Verhältnisse sind merkwürdig konstant geblieben; noch 
immer ist die geringe Zahl der I^farren auffallend.

Ein ganz anderes Bild zeigen die deutschen Sprachinseln, selbst auch noch jene Orte, 
die polonisiert wurden: die Gegend östlich von Freistadt, Teschen, das Bialatal, der Bezirk 
zwischen der Weichsel und dem Unterlauf von Sola und Skawa mit Ausnahme der eigent
lichen Flußtäler. Hier finden wir die deutschen Waldhufendörfer mit ihrer planmäßig praktischen 
Anlage, den größeren Ackerflächen der Einzelnen ohne ein bedeutenderes Herrengut. Auch
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durch ihre Städte sind die Deutschen den Polen überlegen. Ein Verzeichnis der Dörfer aus 
dem Anfang des 14. Jahrhunderts, ein anderes der wichtigsten Pfarren in demselben Gebiet, 
welches ein Nuntius 1335 für die Einziehung des Dezem machte, endlich ein Register der Pfar
reien, der Pfarrer, deren Einkünfte und des Peterspfennigs vom Jahre 1328 für das Herzog
tum Auschwitz geben uns näheren Einblick. Für den kleineren ungarischen Anteil fehlen Nach
weise. Vereinzelt finden sich zwischen den deutschen Siedlungen auch slavische Haufendörfer, 
woraus gefolgert wird, daß vor der deutschen Einwanderung hier eine alte polnische Siedlungs
schichte bestand. Wir möchten es indessen nicht für ausgeschlossen halten, daß diese Dörfer 
jünger sind; hiefür würde sprechen, daß sie ungünstiger als die deutschen liegen, nämlich auf 
Hügeln, während die Polen sonst gerade die Talböden besiedelt hatten, ln ideeller Beziehung hebt 
H an slik  hervor, daß die deutschen Bürger und Bauern besser gestellt waren und höhere kul- 
tureHe Bedürfnisse hatten, wie die größere Zahl der Pfarreien beweise. Ein besonderes Ka
pitel ist den Hausformen im Vorlande gewidmet, wobei allerdings die umfangreiche Literatur 
über Hausforschung nicht verwendet wird. Die Häuser der Deutschen sind durchaus mehr
teilig, die Küche bildet einen besonderen Raum, bei den Slawen zumeist nicht. Aus alledem 
folgt die Existenz einer Grenze zwischen west- und osteuropäischer Kultur, die allerdings 
großen Schwankungen unterworfen ist. Die Deutschen sind im Zurückweichen und haben die 
Auschwitzer Sprachinsel vollständig eingebüßt.

Die Veränderung des Lebens in diesen verschiedenen Kulturgebieten behandelt der 
nächste Abschnitt über den Kulturzyklus. Die mittelalterlichen Anfänge wurden schon bei der 
Entstehung der Grenze besprochen, es wird daher sofort die »Vergreisung der Kulturformen 
des Vorlandes« betrachtet. Als das Deutsche Reich des Mittelalters verfiel, gingen Ausch
witz und Zator im 15. Jahrhundert wieder an Polen verloren, dessen »Vergreisung« 
etwas später erfolgte. Die Polonisierung von Auschwitz wurde nun beschleunigt; seine Haupt
leute tragen bald polnische Namen, ebenso die Edelleute des Landes. Genaue Beweise für 
den Untergang des Deutschtums zu erbringen, ist allerdings recht schwierig. Slawische und 
deutsche Namen bestanden oft genug nebeneinander und die vorliegenden polnischen Quellen 
verwenden natürlich die slawischen; dies wird auch für die Zusammenstellung der Pfarren und 
Gutsgebiete im Herzogtum Auschwitz gelten, welche aus dem Buche Pawinskis über das Polen 
des 16. Jahrhunderts mitgeteilt werden. Ob die auf Seite 57 erwähnten Bauern, für deren 
Gründe im Jahre 1564 Hopfen als Abgabe festgesetzt wird, wirklich alle Polen waren? Sollen 
die Deutschen ausgewandert sein oder ihre Nationalität aufgegeben haben? Der Prozeß der 
Entnationalisierung soll auch westlich der Biala eingesetzt haben. Als Beweis hiefür wird die 
nachträgliche Bestimmung von 1565 angeführt, daß nur Deutsche das Wollgewerbe erlernen 
durften; es schien also bereits notwendig, sich gegen das vordringende Polentum zu wehren. 
Zwischen 1220 und 1564, in welchem Jahre das schlesische Recht abgeschafft wurde, liege der 
Lebenszyklus nicht nur der deutschen Sprache, sondern auch der westeuropäischen Rechtsfor
men. H an slik  schweigt hier vollständig vom schlesischen Anteil; hier müssen die Verhält
nisse ganz anders gewesen sein, da sich der nationale Besitzstand bis in die neueste Zeit 
kaum geändert hat. Im 15. und 16. Jahrhundert beginnt der Ackerbau niederzugehen, worauf 
zum Teil Teichwirtschaft eintritt, so wie heutzutage infolge des Niederganges der Getreide
preise. Dieses Sinken des Preises wird ohne weiteren Beweis auch für das 16. Jahrhundert 
behauptet. Dem widerspricht, da wir doch nicht wohl einen Fernhandel der Brotfrüchte an
nehmen können, die Tatsache, daß gerade damals die Städte einen besonderen Aufschwung 
nahmen. Hiemit stieg einerseits die Zahl der Getreidekonsumenten und anderseits mußten 
die Bürger die Abnehmer ihrer Erzeugnisse doch zum großen Teil in den Bauern der Umgebung 
suchen, die also damals noch nicht zu sehr verarmt sein konnten. Dies schließt nicht aus, daß 
sich ein Nebengewerbe, die Teichwirtschaft, oft besser rentierte. Die Teiche wurden ja auf 
nassen, sumpfigen Plätzen angelegt, welche sich wenig für Ackerbau eigneten. Die 
Viehzucht, welche wahrscheinlich früher dort betrieben wurde, ist gerade damals unter 
walachischer Einwirkung im Gebirge erweitert worden. Hier entstand eine neue, primäre Kul
tur, während die andere schon »vergreiste«. Wir möchten annehmen, daß auf die Ausbreitung 
der Schafzucht das neu aufkommende Tuchmachergewerbe in Bielitz, für welches 1548 ein 
Privileg ausgestellt wurde, von Einfluß gewesen sei. Jene Urkunde schützte es in üblicher 
Weise vor fremdem Wettbewerb. H an slik  sieht darin, wohl mit Unrecht, eine typische Form 
der Vergreisung; durch Monopole und Privilegien ist aber überhaupt unsere moderne Industrie 
begründet worden. Da liegt also viel eher der Anfang einer neuen Kulturperiode vor. Dem 
Aufschwung der Städte folgt schon am Ende des 16. Jahrhunderts der Verfall im schlesischen
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wie im polnischen Anteil; in letzterem wurde durch die Einwanderung der Juden jede Spur 
hoher Kultur vernichtet. Der Verfasser kann die Zeit der Einwanderung nicht nachweisen, 
gibt daher nur eine Übersicht über die Verhältnisse im Jahre 1900. Man sieht deutlich, wie 
diese Nation im Osten zu einer besonderen Machtstellung kommt, zum erstenmal erreicht sie 
in Bielitz I5 0 /0 .

Nach dem Tiefstand der Kultur vor ungefähr 200 Jahren setzt der moderne Zyklus 
ein. Aus den Angaben des Topographen Kneifei läßt sich das Wachstum fast aller schlesi
schen Städte im 19. Jahrhundert dartun. Dabei ist die Entwicklung der Städte und ihrer Um
gebung ganz verschiedenartig. Teschen hat mannigfache Industrien und lebhaften Handel ent
wickelt, es zählt trotz der rein polnischen Umgebung unter seinen 18.581 Einwohnern 10.510 
Deutsche, sonst noch 5950 Polen und 1050 Tschechen. Die andere größere Stadt Bielitz-Biala 
hat unter 24.854 Einwohnern 4199 Polen. Die letztere Ziffer ist nach H an slik  zu niedrig, 
jedenfalls hat die Umgebung verhältnismäßig viel mehr Polen. Diese deutsche Stadt hat ihr 
Wollgewerbe zur Großindustrie entwickelt, während in dem polnischen Andrychau die Weberei 
zur Hausindustrie wurde, die allmählich eingeht. Eine interessante Stellung nimmt Schwarzwasser 
ein, die einzige Stadt, die im 19. Jahrhundert zurückgegangen ist. Sie liegt an der Reichsgrenze, 
entfernt von der Eisenbahn, umgeben von Wäldern und sumpfigen Feldern, ln ihr sank die Zahl 
der Polen in den Jahren 1880 bis 1900 von 1396 auf 905 herab, während gleichzeitig die der 
Deutschen von 257 auf 497 stieg, was H anslik  »im Lichte der Zweisprachigkeit« für bedeu
tungslos erklärt. Wir möchten annehmen, daß hier altertümliche Verhältnisse vorliegen. Die 
Deutschen, an Zahl geringer, aber höher gebildet, vermögen zu assimilieren, da keine weitere 
Zuwanderung, vielleicht sogar eine teilweise Abwanderung von Polen stattfindet. Wir möchten 
überhaupt die Lage der Deutschen nicht als so trostlos auffassen. H an slik  meint (Seite 112) »die 
einzige Möglichkeit einer Steigerung der Vermehrung der Deutschen würde eine abermalige Intensi
vierung des Kulturbetriebes abgeben, weii sie auf dem gleichen Boden eine Steigerung der Zahl der 
Existenzen ermöglichen würde. So sind die Deutschen an der physischen Lebensgrenze, wäh
rend die Polen im Zeitaiter der Jugend sind.« Solite nicht umgekehrt eine Veriangsamung in 
dem Aufschwung der Industrie die Stellung der Deutschen stärken? Dann würde 
ja wohl der polnische Zuzug vom Lande her abnehmen und die in der Stadt verbleibenden 
Polen wären wahrscheinlich zum Anschluß genötigt. Das ungewöhnliche Wachstum der Städte 
des Deutschen Reiches hat gleichfalls viele Deutsche aus Österreich angelockt, die nun in der 
Heimat fehlen. Ein Stillstand im Wachstum der dortigen Industrie würde auch für 
unsere Länder Wandel schaffen, so wie man von ihm auch in Deutschland eine Wiederbevöl
kerung des flachen Landes erwartet. Die Zu- und Abwanderung der Bevölkerung wird leider 
von H an slik  gar nicht berücksichtigt.

Auschwitz ist der Typus einer Stadt, welche dem orthodoxen Judentum anheimge
fallen ist, dem jetzt 55°/o der Einwohner angehören. Anders steht es mit Wadowice, in dem 
H anslik  das neue Phänomen einer ostslawischen Stadt sieht ohne beherrschenden jüdischen 
Einfluß; dies ist doch nur sehr bedingt richtig. Die Stadt, in welcher früher Juden nicht ge
duldet wurden, zählte 1830 unter 3031 Einwohnern 200 Juden, jetzt unter 6328 schon 975 
( =  15%). Diese Zahl ist nicht gering, besonders, wenn man bedenkt, daß in dieser Stadt 
eine Garnison liegt, wodurch nichtjüdische Elemente herangezogen werden, die bei der Be
wertung eigentlich nicht zu rechnen sind. — Das letzte Kapitel bringt in schöner Darstellung die 
jetzigen Verhältnisse des Gebirges, wo die Rodung noch fortschreitet. Zum Schluß werden die 
Ergebnisse zusammengefaßt, der neue Zyklus mit seiner Verdopplung der Bevölkerung, die 
Entstehung größerer Städte, der Großindustrie und des intensiven Ackerbaues, die neue »Volks- 
staatorganisation« dem früheren Zyklus gegenübergestellt. Dieselben Lebensprozesse, nur in 
Form von gebrochenen Kulturwellen (Rezeptionen) kehren im Osten Europas wieder.

Gerade diese Ansicht von den beiden Zyklen, welche die gegenwärtigen Völker Eu
ropas durchzumachen hatten, wird vielfach Widerspruch finden, sowohl in Bezug auf die Zeit 
als auf ihren räumlichen Umfang. Der erste Zyklus soll vom Anfang der Entwicklung durch 
das ganze Mittelalter bis in die neuere Zeit dauern. Wie viele Wandlungen haben in dieser 
Zeit die Besitzverhältnisse von Grund und Boden, auf welche H an slik  soviel Gewicht legt, 
erfahren? Wie häufig könnte man von Vergreisung in den verschiedenen Jahrhunderten reden; 
sollten wir nicht schon solche in der Merowingerzeit, unter den späteren Karolingern, dann während 
des Interregnums annehmen, wo nicht nur ein politischer, sondern auch ein kultureller Rück
gang eingetreten war? Wann ist ferner das Ende des ersten Zyklus anzunehmen? H an slik  
meint für Frankreich 1789; dann wäre es, da Frankreich im allgemeinen kulturell gewiß wei
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ter vorgeschritten war, für uns doch wohl erst später anzusetzen; auf Seite 89 wird von etwa 
zweihundert Jahren gesprochen, auf Seite 96 wird die Unabhängigkeitserklärung der englischen 
Kolonien in Amerika 1776 als Beginn der modernen Zeit angesehen. Diese Kämpfe um poli
tische Freiheit treten bei uns viel später ein, so daß sich die Gegenwart als eine Zeit der Ju
gend darstellt (Seite 96). Andererseits wird schon von den reifen, ja greisenhaften Völkern 
Europas mit Hinblick auf die Deutschen Schlesiens gesprochen (Seite 112). Auch der Beginn 
des ersten Zyklus ist bei H an slik  unklar. Er betrachtet die Zustände zur Zeit der deutschen 
Kolonisation des Ostens als den Anfang und doch hatten Deutsche wie Polen damals schon 
eine lange Entwicklung durchlaufen. Der große, adelige Grundbesitz im polnischen Gebiet 
soll zumeist ebenso aus der ersten Zeit der Landnahme stammen, wie der ehemals untertänige 
Kleingrundbesitz (Seite 27). Ein Beweis hiefür wird nicht erbracht. Die Slawen lebten aber 
zumeist in Hausgemeinschaften, die sie erst allmählich dahin umwandelten, daß die engere 
Familie des Vorstandes den größten Teil des Landes an sich zog, den andern nur kleine Land
stücke überließ. Diese Nebenfamilien speisten ursprünglich auf dem Hofe des Vorstandes und 
hatten daher außerhalb bloß kleine Hütten, die fast nur als Schlafstellen dienten. So würde 
es sich erklären, daß diese noch jetzt keine besonderen Küchen aufweisen. Die Ackerverteilung, 
wie sie dann im Mittelalter herrschte, ist nicht der Beginn, sondern eher das Ende des Zyklus. 
Auch räumlich kommen wir mit den beiden Zyklen nicht aus. Wenn wir auch von den Völkern 
Südeuropas absehen, so haben doch auch Frankreich und England eine ganz andere Kultur
geschichte durchlebt.

Dem Verfasser schweben anscheinend geologische Zyklen vor, die Eiszeiten, über 
die er ja gearbeitet hat. Hier mußten sich allerdings die Phänomene beim Vordringen und 
beim Rückzug des Eises wiederholen. Hier ist es auch möglich, an e in er Stelle Erscheinungen 
zu studieren und deren allgemeine Giltigkeit nachzuweisen, was bei dem mannigfaltigen, bunten 
Leben der Völker zumeist nicht angeht. Hier mag endlich der Verfasser den Begriff der fixen 
Kulturgrenze gewonnen haben, die er durch die Grenze zwischen ozeanischem und kontinen
talem Klima bedingt sein läßt, denn im rauhen kontinentalen Osteuropa ist der Kampf um das 
Dasein härter. »In dieser Überwindung der Klimagrenze, welche über ein halbes Jahrtausend 
gebraucht hat, liegt, soweit wir gegenwärtig zu erkennen vermögen, eine der natürlichen Ur
sachen des Stillstandes der Kultur an der Kulturgrenze und des Fortschrittes in der Gegen
wart. Darin liegt die innere Begründung einer doppelten Kulturschwankung: der mittelalter
lichen und der modernen.« Sollte wirklich die Kultur im Osten so jung sein? Zum mindesten 
hat Preußen, das außerhalb der vom Verfasser bezeichneten Grenze liegt, alte Kultur, wie die 
Namen Kopernikus, Kant, Herder beweisen. Auch in Rußland haben die Normannen schon 
früh Handelsverträge mit Byzanz geschlossen. Sollte ferner die natürliche Verschiedenheit der 
Völker nichts zählen und nichts die großen historischen Ereignisse, wie der so folgenreiche 
Mongoleneinfall? Von den geographischen Verhältnissen kommt vielmehr als die Änderung 
des Klimas der Mangel einer stärkeren orographischen Gliederung in Betracht. Die Gebirge 
fassen die Völker zusammen, nötigen den Verkehr, gewisse Straßen einzuhalten und veranlas
sen die Entstehung von Handelsplätzen, die leicht zu größeren Städten werden. Weite Ebe
nen zerstreuen die Völker und geben sie einbrechenden Feinden preis. Das flache Norddeutsch
land hat viel länger gebraucht, um größere Städte zu erzeugen als das gebirgige Mitteleuropa. 
Wo der Verkehr Ruhepunkte fand, sind auch im osteuropäischen Tiefland blühende Städte er
wachsen, nicht nur am Meere, wie Riga, sondern auch im Binnenlande, wie das einst so mäch
tige Nowgorod.

Wenn wir so den Hauptgedanken nicht zustimmen konnten, so soll anderseits nicht 
geleugnet werden, daß H an slik  vielfach neue Beobachtungen bietet und Anregungen, die zur 
Vertiefung der Anschauungen jedes aufmerksamen Lesers führen müssen. Der Wert der Ar
beit liegt aber in den speziellen Untersuchungen. Hier ist ein großes Programm aufgestellt 
für die Kulturgeschichte eines sehr interessanten Landes. Wahrscheinlich werden künftige Un
tersuchungen die Grenzen des Gebietes anders fassen, es wird aber dem Forscher sehr will
kommen sein, auch von den verwandten Nachbargebieten Kunde zu erhalten In der Arbeit 
werden viele kulturell wichtige Fragen aufgeworfen und Material für ihre Lösung beigebracht, 
in einzelnen Teilen, so über die Besiedlung, in großer Fülle. Dabei werden auch die für die 
meisten Deutschen unzugänglichen polnischen Quellen benützt, so daß der Verfasser seinen 
Wunsch, zur Verbindung polnischer mit deutscher Wissenschaft beizutragen, wohl erreichen 
wird. Außer dem physiogeographischen Teil sind noch vor allem wertvoll die kartographi
schen Beilagen über die nationalen Verhältnisse, die Verbreitung altpolnischer und deutscher
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Siedlungsformen, ferner über die Volksdichte, namentlich aber die ausführliche Siedlungkarte 
(1 :150.000), welche selbst noch einzelstehende Häuser verzeichnet. Fortan wird jede ähnliche 
Untersuchung über diese Beskidengebiete sie benützen müssen. So hat H an slik  ein in man
cher Beziehung grundlegendes Buch für kulturhistorische und kulturgeographische Arbeiten über 
Schlesien und die ehemaligen Herzogtümer Auschwitz und Zator geliefert.

Wien. Dr. Binn.

Doerr ,  von,  August ,  Die legi t imierten Na c hko mme n der letz_ 
ten H e r z o g e  von T e s c h e n  aus P i a s t i s c he m Geblüt .  Sonderabdruck aus 
dem Jahrbuch 1908 der k, k. heraldischen Gesellschaft »Adler« in Wien.

Unsere Landeshistoriker schließen die Geschichte der Teschner Piastenherzoge mit 
Friedrich Wilhelm ab, der, 1601 geboren und kaum 24 Jahre alt, als letzter männlicher 
Sprosse dieses Geschlechtes mit dem Tode abgegangen ist. Das Herzogtum Teschen fiel da
mals als Lehen der Krone von Böhmen zu und die noch lebende Schwester Friedrich Wilhelms, 
die Fürstin Elisabeth Lukretia von Liechtenstein, blieb in dessen Nutznießung bis zu ihrem 
Tode. Mit ihr erscheint nun in der Geschichte der Piastenzweig erloschen, der in ununter
brochener Reihenfolge über dreiundeinhalb Jahrhunderte das Herzogtum beherrschte.

Heute überrascht uns mit einer recht hübschen und ebenso interessanten Entdeckung 
der Smilkauer Rittergutsbesitzer Herr von Doerr, der ein Spezialist im Erforschen der Adels
archive und Verfasser mehrerer gründlicher genealogischer Arbeiten ist. Im Jahrbuch der 
Wiener k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler« bringt er eine Abhandlung unter dem Titel »Die 
legitimen Nachkommen der letzten Herzoge von Teschen aus Piastischem Geblüt« 9, die zum 
erstenmal urkundliche Nachrichten über zwei bisher wohl kaum bekannte Nachkommen unehe
licher Herkunft von den letzten Piasten aus Teschen enthält. Es sind dies W en zel G o tt
fr ie d , der illegitime Sohn des Adam Wenzel (f  1617), des vorletzten Piastenherzogs und dem
nach Vaters des Prinzen Friedrich Wilhelm, und M aria M agd alen a, ebensolche Tochter des 
jugendlichen Friedrich Wilhelm. Beide erfreuten sich nach dem Tode des letztgenannten der 
Gunst und Fürsorge der Schwester, beziehungsweise Tante, der Fürstin Elisabeth Lukretia. 
Diese Annahme findet darin ihre Bestätigung, daß die illegitimen Sprossen durch die Fürbitte 
der Fürstin von Ferdinand 111. legitimiert und in den Herrenstand des Königreichs Böhmen 
unter dem Namen »von und zu Hohenstein« erhoben wurden. Diese Erhebung erfolgte 1640 
unter dem ausdrücklichen Ausschluß der Landtafelfähigkeit, die ja damals schon ohnehin durch 
die Novellen und Deklarationen zur vernewerten Landesordnung aus dem Jahre 1629 bedungen 
war. Nach diesen waren alle außer der Ehe geborenen Kinder nicht landtafelfähig, woran 
selbst eine Legitimierung von Seite des Königs nichts änderte.

Über W en zel G o ttfried  von und zu H o h en ste in  erfahren wir, daß er vor 1640 
Kriegsdienste leistete. Das älteste Grundbuch der Stadt Teschen weist aus, daß er am 24. 
November 1649 ein Haus beim Dominikanerkloster erworben hat. Mit dieser Erwerbung er
folgte auch im Bürgerbuche der Stadt die Eintragung des Wappens des neuen Besitzers. Wir 
finden diese Eintragung bei Biermann unter anderen erwähnt, ohne daß jedoch die Abstam
mung Hohensteins von dem früheren Landesherrn angegeben wäre. Es ist dies eine Tatsache, 
die überhaupt — wie auch von Doerr ganz richtig bemerkt — bisher unbekannt geblieben ist. 
Die Abhandlung schließt mit der Eintragung in das Grund- und Bürgerbuch als mit den bis
her über die Hohenstein ermittelten Daten. Die bezüglichen Urkunden waren nach mühevol
lem Suchen im Wiener fürstlich Liechtensteinschen Archiv vorgefunden worden.

Inzwischen hatte Herr von Doerr die Liebenswürdigkeit, mir noch privatim einige 
weitere Erfolge seiner Forschung in den Akten des k. k. Hofkammerarchivs mitzuteilen. So 
wurde dem Wenzel Gottfried vor 1670 der unentgeltliche Genuß des Teschner Schloßgartens 
und in diesem Jahre das Primatorat der Stadt Teschen vom Kaiser verliehen, infolge Kompe
tenzstreitigkeiten zwischen der schlesischen Kammer und der böhmischen Hofkanzlei scheint 
es aber niemals zu der Installation als Primator gekommen zu sein. Wenzel Gottfried hinter
ließ einen Sohn F e rd in an d , der 1686 bei der Belagerung von Ofen fiel. Ferdinands Sohn 
war Georg F e rd in a n d  F re ih e rr  von H oh en stein , der um 1683 geboren und am 3. April 
1706 unvermählt als letzter dieses Geschlechtes starb.

Über den Tod und die Gemahlin des Wenzel Gottfried konnte der umsichtige For
scher bisher leider nichts erfahren. Er klagte mir, daß er namentlich in Teschen selbst in Be
ziehung auf seine Arbeit und die Landesgeschichte einer beispiellosen Gleichgültigkeit begeg-

1) Als Sonderabdruck im Kommissionsverlag von C. A. Starke in Görlitz erhältlich.



47

nen mußte, was gerade nicht schmeichelhaft, aber leider — allzuwahr sein dürfte. Sein mu- 
stergiltiges Forschungswerk schließt der Verfasser mit dem bemerkenswerten Absatz: »Die
Teschner Pfarrmatriken scheinen seinen (des Wenzel Gottfried) Todestag nicht zu verzeichnen, 
auch das Landesarchiv in Troppau und das k. k. Statthaltereiarchiv in Prag besitzen keinerlei 
auf ihn bezügliches Material. Dagegen ist das Teschner Schloßarchiv in dieser Richtung noch 
unerforscht und gerade dort sollten logischerweise die Akten über den Tod und die Verlassen
schaft der beiden Hohensteins erlifgen. Ich bedauere daher lebhaft, daß es mir nicht gelun
gen ist, gerade von dieser Stelle, weder direkt noch indirekt, eine Auskunft zu erlangen. Spä
tere Forscher werden vielleicht glücklicher sein und es würde mich freuen, wenn die vorste
hende Veröffentlichung Anlaß zu weiteren Aufklärungen bieten würde. Das fürstlich Liechten- 
steinsche Archiv in Wien besitzt ein großartiges Material, namentlich an Teschner Akten, 
welche aber nicht nach Namen indiziert sind, so daß immerhin Aussicht vorhanden ist, dort 
in Zukunft die Einzelheiten über die Schicksale dieser letzten Nachkommen der Teschner Pia
sten zu finden.«

VieHeicht erweckt dies bei jüngeren Heimatshistorikern ein strebendes Interesse!
Bielitz. H. Zahradnik.

J a h r b u c h  der Sekt i on  Bi e l i t z -Bi a l a  des Beski den Vereines für 
19D7. XV. J a hr ga ng ,  redi gi er t  von W. Schl es i nger .  Bielitz-Biala, Verlag 
der Sektion, 1908.

Dieser Jahrgang enthält außer einer reichen Fülle geographischer und touristischer 
Abhandlungen und Aufsätze auch zwei historische Arbeiten. Die eine, betitelt »Zum zehnjäh
rigen Bestände des Touristenhauses auf der Kamitzer Platte bei Bielitz«, von W. Schlesinger 
und S. Gorge, beleuchtet Die Entwicklung der Touristik in den Beskiden in den letzten Dezen
nien, die zweite, überschrieben »Die älteste Bevölkerung in den Beskiden«, von S. Gorge, er
örtert auf Grund der Angaben bei Ptolemäus und besonders der »Germania« des Tacitus die 
alten ethnographischen Verhältnisse Schlesiens, das von germanischen Stämmen des vandalisch- 
lygischen Zweiges besiedelt war, speziell von den Silingen, nach denen das Land Schlesien be
nannt ist, den Buren, den mit keltischen Elementen vermengten Cotinen und dem eigentlichen 
Beskidenvolke, den Osiern. Letzteren östlich und südlich benachbart waren die germanischen 
Stämme der Bastarnen auf galizischem und der Quaden auf ungarischem und mährischem Bo
den. Unter solchen Umständen ist es nicht ganz unwahrscheinlich, daß sich nach der Völker
wanderung, die durchaus nicht als ein gänzliches Verlassen des Bodens zu betrachten ist, als 
diese Gebiete von slavischen Stämmen besetzt wurden, die germanische Bevölkerung teilweise 
erhielt und, abgesehen von der Kolonisation des späteren Mittelalters nach dem Mongolenein
fall des 13. Jahrhunderts, ihr demnach in den Beskiden gleich der griechischen in Attika und 
Arkadien und der der Aboriginer im alten Latium und Rom eine Art Autochthonie zukäme.

Nentwig,  H., Dr., Zur G e s c h i c h t e  des  Hauses  Schaf f got sche .
!n den Heften Juni und Juli 1908 der so verdienstlichen illustrierten M o n a tssch rift  

»Schlesien « (»Phönix«-Verlag [Siwinna], Breslau und Kattowitz) gibt Professor Dr. Nentwig 
in knappen Umrissen ein gründliches, kritisch gesichtetes Geschichtsbild der Familie Schaff
gotsche in ihrer schiesischen Linie bis 1742. Von Interesse ist besonders die Erklärung des 
Namens der Familie Scoff, Schoff oder Schaf, die mit dem Vornamen Gotsche zu Schaffgotsche 
verschmolz, die Herleitung ihrer Abstammung auf die Lausitz und Sachsen statt auf entfern
tere westliche rheinische Gebiete und schließlich die Darlegung der Biographien des »Funda
tors« Gotsche Schoff im 14., Hans Ulrichs Schaffgotsches, des Reitergenerals Wallensteins, und 
seiner Nachkommen Christoph Leopold und Johann Anton im 17. und 18. Jahrhundert. Aber 
auch bei uns in Österreichisch-Schlesien — und speziell in dieser Zeitschrift — wurde die 
schlesische Linie der Schaffgotsche (die böhmische kommt hier nicht in Betracht) gewürdigt. 
So ausführlicher Hans Ulrich Schaffgotsche und seine nachgelassenen Kinder vom Schreiber 
dieser Zeilen im Bielitzer Gymnasialprogramm 1898/9 bei der Behandlung des friedländischen 
Konfiskationswesens und m dieser Zeitschrift (H. Jahrgang) auf Grund ungedruckter Akten 
des Wiener Hofkammerarchivs, weiter Adam Schaffgotsche, der Verleiher des Bielitzer Prote
stantenprivilegs vom Jahre 1587, vom evangelischen Pfarrer in Bielitz Dr. A. Schmidt in dem 
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich für 1907 bei der 
Darstellung der Reformation und Gegenreformation in Bielitz und Umgebung, welche Abhand
lung in dieser Zeitschrift (HL Jahrgang) besprochen wurde.

Bielitz. S. Gorge.



Zeitschriften.

(Fortsetzung zu den Angaben in Jahrgang III, Heft 2—4 dieser Zeitschrift.)

Z e its c h r if t  des d eu tsch en  V e re in e s  fü rd ie  G esch ich te  M ährens und S ch le
sien s , herausgegeben von K. S ch ob er, Brünn 1908, XII. Jahrgang, Heft 1 und 2: B e rg e r, Ge
schichte der Stadt Hof (Fortsetzung und Schluß); A ltrich te r , Kolonisationsgeschichte der Iglauer 
Sprachinsel; R zehak, Beiträge zur Kenntnis der Bronzezeit in Mähren; Frank, Die Institution 
der Fürsten- und Grafenrichter; E isle r , Geschichte Brunos von Schauenburg II. Anhang. Li
te ra ris c h e  A n zeig en : M atzu ra , Die Beskiden; B reth o lz , Das mährische Landesarchiv. — 
Heft 3: B e rg e r , Die Geschichte der Stadt Römerstadt; S ch ier, Die Kämpfe bei Gundersdorf 
und Domstadtl am 28. und 29. Juni 1758; S trzem ch a, Die Olmützer Dichterschule I.; F isch ei, 
Der Vorschlag Schierendorffs wegen Errichtung einer ständischen Akademie in Brünn oder 
Olmütz; K ettn er, Die Wahl des Prinzen Karl Ferdinand von Polen zum Bischof von Bres
lau; S ch en n er, Zur Geschichte der Reformation in Znaim.

Aus »O b ersch lesien « . Monatsschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Inter
essen Oberschlesiens, herausgegeben V. Dr. P. Knötel, 7. Jahrgang, Heft 1: G ogol in. Die alte Holz
kirche in Georgenberg; Im m erw ah r, Der Beuthener Friedensvertrag von 1589. — Heft 2 : W ah 
ner, Neugedruckte Briefe Josephs und Louisens v. Eichendorff; G rabow ski, Volkskundliches aus 
Schönwald; C h rzaszcz , Zur Geschichte der Dörfer Polnisch- und Deutsch-Müllmen; B ro sig , 
Ein städtischer Konflikt in Patschkau am Beginn des 19. Jahrhunderts. — Heft 3 : N oel, Die 
ungarische Legion Klapka (1866 in Neisse formiert); F re y  tag. Die Gründung von Kreuzburg 
durch den Hospitalorden der Kreuzritter vom roten Stern; S abel, Die dreizehnte Puppe. Ein 
Reiseabenteuer im Altvatergebirge. — Heft 4 : Z ivi er, Entwicklung des Bergregals in Schlesien; 
K nötel, Heimatpflege. — Heft 5: S p e cta to r , Sprachmischung und anderes; Z iv ier, Bergre
gal (Fortsetzung); C h rzaszcz , Deutsch- und Polnisch-Müllmen II.; V erm eh ren , Der Kopietz 
oder Tempelberg bei Oberwitz. — Heft 6 : R eu ffu rth , Neudecker Neubauten; S p e cta to r , 
Sprachmischung (Fortsetzung und Schluß); M enz, Zur Entstehung von Gustav Freytags Erin
nerungen; H en k esh oven , Die Kapuzinerkirche zu Neustadt O. S.

Aus »M itteilu n gen  der ö s te r re ic h is c h e n  G e se llsch a ft für Münz- und Me
d aillen k u n d e«, herausgegeben von V. v. R enner, Band IV, 1908, H eftl—8: v. O bst, Weihe
münzen; No w alski, Die neuesten Ausgrabungen in Vindobona; v. H öfken, Über den Eßlinger 
und andere Funde Augsburger Brakteaten; v. R enn er, Die Regierungs-Jubiläen im Hause Habs
burg-Lothringen und ihre numismatischen Erinnerungszeichen; J. T hem eßl, Der große ano
nyme Kärntner Ehrpfennig; v. R enner, Heinrich Kautsch, ein österreichischer Medailleur in 
Paris; Adam, Österreichische Schulprämien.

Aus der » Z e itsch rift für M ünz-und M edaillenkunde«, herausgegeben von der 
österreichischen Gesellschaft für Münz- und Medaillenkunde, Band I, Heft 1: von H öfken, 
Eine Gußplakette Fernkorns auf Kaiser Franz Josef I. — Heft 2 : von R enner, Österreichische 
Münzen aus der Zeit Rudolfs von Habsburg; von H öfken, Eine Theresianische Gnadenme
daille. — Heft 3 : E n glm an n , Wiener Medailleurschulen im 18. Jahrhundert. — Heft 4 : 
S ch w erd feg er, Die Salvatormedaille der Stadt Wien; Schalk, Akten zur Münzgeschichte 
Österreichs im 17. Jahrhundert.

Aus »S chlesien «, illustrierte Monatsschrift zur Pflege heimatlicher Interessen, Schrift
leiter B. Clemenz in Liegnitz, Verlag Siwinna in Kattowitz, 1907/08, Heft 3: M ittm ann, Weih
nachtsspiele und Weihnachtslieder aus dem schlesischen Gebirge. — Heft 4 : B uchm ann, 
Wintersport im Altvatergebirge. — Heft 5: G ü rich , Wie weit hat die nordische Vergletsche
rung der Eiszeit in Schlesien nach Süden gereicht? K och, Die deutsche Literatur in dem Zeit
räume von dem Zusammenbruch bei Jena bis zum Beginn der Befreiungskriege. — Heft 6: 
K och, Die deutsche Literatur in dem Zeiträume von dem Zusammenbruch bei Jena bis zum 
Beginn der Befreiungskriege (Fortsetzung). — Heft 7: F ried rich , Aus Schlesiens Vergangen
heit; W. D., Schlesische Spinnabende; K och, Die deutsche Literatur in dem Zeiträume von 
dem Zusammenbruch bei Jena bis zum Beginn der Befreiungskriege (Schluß). — Heft 8 : Ab
handlungen über schlesische Bäder, p. 317—345. — Heft 9 : M uschalek, Die Westkarpathen. —
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Heft 10: K önig, Die Bischofkoppe bei Zuckmantel. — Heft 11: M uschalek , Fünf schlesische 
Burgen; K önig, Burgruine Kaltenstein bei Friedeberg in Österreichisch-Schlesien; R. A. und 
H. E., Zwei denkwürdige Fahrten schlesischer Luftschiffer. — Heft 12: M u sch ner, Bei Ger- 
hart Hauptmann; Stein , Der schlesische Wein, ein Todeskandidat.

Aus »Die G ra fsch a ft G latz«, Zeitschrift des Glatzer Gebirgsvereines, mit einem 
Anhang: B lä tte r  für G e sch ich te  und H eim atk u n d e d er G ra fsch a ft G latz, 111. Jahr
gang, Heft 1: Wintersport im Glatzer Gebirge. — Heft 2 : Fu h rm an n , Aus dem Sandsteinge
birge von Adersbach und Weckelsdorf. — Heft 3: Die Württemberger in Schlesien im Jahre 
1807. — Heft 4: M ader, Die Schädelkapelle von Tscherbeney (Nachod).

A u s»O b ersch lesisch eH eim at« , Zeitschrift des oberschlesischen Geschichtsvereines, 
herausgegeben von Dr. A. Wilpert, Oppeln 1908, Band IV, Heft 3 (als Fortsetzung): W oi- 
kow sky, Steinkreuze in Oberschlesien L; C h rzaszcz , Ein Ausflug nach Olmütz (Fortsetzung); 
W., Bildsäulen des heiligen Johannes von Nepomuk in und um Oppeln.

»N eues L a u s itz isch e s  M agazin« von Jecht, 83. Band, Görlitz 1907: A pelt, Franz 
Gareis, ein Oberlausitzer Maler. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des Empire.

Aus »S ch lesisch e  R undschau« von Krill, Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst, 
Sport, Natur- und Heimatkunde Österreichisch-Schlesiens, 1. Jahrgang, Heft 13: K ohut, Goe
thes Beziehungen zu Schlesien.

Aus »Kunst und K u n sth an dw erk «, Monatsschrift des k. k. österreichischen Muse
ums, herausgegeben von Scala, XL Jahrgang 1908, Heft 8 und 9: Hevesi, t  J- Al. Olbrich; der 
Augustinbrunnen.

Aus dem »A ltvater«, Organ des mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgs-Vereines, her
ausgegeben von Adolf Kettner, Freiwaldau, Mai 1908, XXV. Jahrgang. R eitte r , Eulenberg; 
Ruine Reichenstein; Berichte der einzelnen Sektionen.

Troppau. Professor Erwin Gerber.

NB. ln Hirschberg, Preußisch-Schlesien, gibt Dr. Otto Reier unter Mitwirkung des Dürer
bundes, des Liegnitzer Oeschichts- und Altertumsvereines und des Bundes »Heimatschutz« unter 
dem Titel »S ch lesisch e  H eim atsb lä tte r«  eine neue schlesische Zeitschrift für Volkskunde her
aus, die nunmehr den 1. Jahrgang rühmlichst vollendet. Auf Seite 588 ff. lesen wir aus der Feder des 
bekannten schlesischen Historikers, Bibliothekars der Reichsgräflich Schaffgotsch’schen Majoratsbib
liothek und Vorstehers des Reichsgräflichen Archivs in Warmbrunn, H. N e n t w i g, eine sehr anerken
nende Besprechung der »Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens«.

Wien. Dr. C. K.

Beachtensw erte L iteratu r über Schlesien und Nachbargebiete.
D em el, W., Bericht über die Jubelfeier der k. k. Ober-Realschule. Jahresbericht der 

Staatsrealschule in Troppau 1908.
F ü rst, Josef, Dvacet pet let ßeskeho gymnasia v Opave. Gymnasial-Programm des 

Staatsgymnasiums mit böhmischer Unterrichtssprache in Troppau 1908.
H offm ann, J. C., Die Rochuskirche bei Zuckmantel. Geschichtliche Daten nach Akten 

und authentischen Aufschreibungen, im Selbstverläge. Zuckmantel.
Ja h re s b e ric h t , 50., des Vereines zur Unterstützung dürftiger Schüler des k. k. deut

schen Staatsgymnasiums in Troppau. Verlag des Vereines.
K ott, Die Inkunabeln und Frühdrucke bis 1536, sowie andere Bücher des XVI. Jahr

hunderts aus der ehemaligen Piaristenbibliothek in Leipnik. III. Teil. Programm der Ober- 
Realschule in Leipnik 1908.

L ow ag, Josef, Illustrierter Führer durch das Sudetengebirge, dessen Kurorte, Heilan
stalten und Sommerfrischen. 2. Auflage. Preis 2 Kronen. Verlag Krommer, Freudenthal, 1908.

N entw ig, Dr. H., Der gräflich Schaffgotsch’sfhe Orden der Ritter und Damen von 
der alten Hacke. Mitteilungen aus dem Reichsgräflich Schaffgotsch’schen Archiv, IV. Selbst
verlag, Warmbrunn, Preußisch-Schlesien, 1908.

P ro sch , Fr., Professor Julius Neugebauer f . Gymnasial-Programm von Weidenau 1908.
R eisch , C h ry so g ., P., Geschichte des Klosters und der Kirche St. Dorothea in Bres

lau. Nach meist ungedruckten Quellen bearbeitet. 425 S. Görlich und Koch, Breslau, 1908. M. 4‘50.
U rbanek, R., Der ungarische Simplicissimus. Lebensschicksale eines Schlesiers. 164 

Seiten. Priebatsch, Breslau, 1906. M. 2‘—.
W eese , P. A., Chronik der Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Kirche, Gymnasial-Kirche in 

Weidenau. (Fortsetzung.) Gymnasial-Programm von Weidenau, 1908.



Museums-Angelegenheiten.

Notizenblatt zur schlesischen Geschichte und Kulturgeschichte.

Städtisches Museum Troppau. M u seu m s-A u ssch u ß -S itzu n g  am 4. Juni 1908. 
In derselben wurde besonders die Archivfrage erörtert und beschlossen, vorläufig von der fach
männischen Sichtung der Urkunden Abstand zu nehmen und dieselben bloß zu sammeln und 
sie in dem trockenen, feuersicheren Archivraum im Schmetterhaus aufzubewahren. Eine H ar- 
te lb ü ste  wurde angeschafft und im Saale II des Museums aufgestellt, endlich wurden vom 
Franz Josef-Museum 4 Vitrinenkästen angekauft.

Der am 18. Juli abgehaltenen Z e itsch rif t-A u ssch u ß -S itz u n g  wohnte auch der 
Schriftleiter der »Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens«, Pro
fessor Dr. Karl Knaflitsch aus Wien, bei. Derselbe teilte aus seiner dreijährigen Tätigkeit als 
Schriftleiter seine Erfahrungen bezüglich der Bedürfnisse der Zeitschrift mit und machte mehrere 
Vorschläge, wie diesen am besten abzuhelfen wäre. Hiebei wurde die literarische und tech
nische Seite des Unternehmens nach allen Seiten eindringlich erörtert und beschlossen, dem V. 
Jahrgange ein Personen-, Orts- und Sachregister aller bis dahin erschienenen Hefte anzuschließen.

Neuerwerbungen des städtischen Museums in der Zeit vom 1. M ärz bis 30. Sep
tem b er 1908: Der Z u w ach s beträgt 127 Stück und zwar Inventar-Nr. 4750—4877.

Es sp e n d e te n : Frau Flora W anäk, k. k. Professorswitwe,Troppau: 1 Nationalgarde- 
Säbel des verstorbenen Troppauer Bürgers Leopold Hadwiger 1848; 33 Urkunden, die Johan
niter-Kommende und Troppauer Familien betreffend (1792—1859). — Das L a n d e s s ta tis tis c h e  
Am t des schlesischen Landesausschusses: Statistisches Handbuch für die Selbstverwaltung 
Schlesiens 1908. — Herr Heinrich M arb u rg, Troppau: 2 kunstvoll geschmiedete Grabkreuze, 
Anfang des 19. Jahrhunderts; 1 Haus-Steinmühle für Mehlerzeugung und zum Verreiben des 
Steinsalzes. — Herr Wilhelm G rün sp eck , Troppau: 1 Bierkrüglein mit Zinndeckel, Bieder
meyerzeit. — Der Verfasser Dr. A. S ch m id t: Reformation und Gegenreformation in Bielitz 
und Umgebung, Wien 1907. — Herr Richard S o n n tag , Troppau: 1 Hochrad mit Laterne aus 
den 80er Jahren. — Frau N. S trau ch , Troppau: 2 Bierkorbei aus Birkenholz, spä
tere Biedermeyerzeit; das Aufnahmsbuch der Troppauer Binder- und Wagnerzunft 1785—1804; 
4 Fakulantenstangen derselben Zunft, barock, 18. Jahrhundert; die Zunftlade (1802); 148 Urkun
den. — Herr Siegmund E isn er, Troppau: 1 Wollwickler aus Trzynietz in Schlesien, Mitte des 
19. Jahrhunderts. — Herr Anton K op sch itz , Troppau: 2 altertümliche Krüge, unglasiert; 1 
alten Försterstock; 1 Schlüssel aus dem 17. Jahrhundert. — Frau Marie S track , Troppau: 1 
Reiterpistole aus dem Jahre 1859. — Herr evangelischer Pfarrer Dr. Artur S chm idt, Bielitz: 
Kaiser Matthias bestätigt die Zechartikel der Troppauer Seifensieder, 1611, Urkunde in Abschrift. 
— Herr Emil Rzehak, Verwalter, Brünn: 1 Groschen des Herzogs Karl von Liechtenstein, 
1616. — Herr Adalbert R u iick a, Troppau: 73 prähistorische Funde, als Spinnwirtel, Topf
henkel, Tonscherben u. s. w., gefunden auf den Feldern bei der sogenannten Klappermühle in 
Katharein und beim Jaktarka-Durchstich; 18 alte Hohlmaße; 33 alte Gewichte; 2 Ellenmaße; 1 
Zugwage; 1 Messingtrichter. — Herr Bürgerschul-Direktor Josef K lein, Troppau: 1 prähisto
risches Gefäß aus ungebranntem Ton, gefunden bei Hoschütz.

G eg en  W ah ru n g  des E ig e n tu m sre ch te s  überließen den Sammlungen: Die
S ch u h m a ch e rg e n o sse n sch a ft in Troppau: 1 Meisterbuch (1775) und 1 Aufnahmsbuch, 1835 
bis 1878. — Herr Moriz M ienzil, k. k. Regierungsrat in Bielitz: 1 Teeservice, Fayence (8 
Stück). — Der Troppauer E is la u fv e re in : Die Jubiläums-Plakette 1868—1908. — Das G re
mium der p ro to k o llie rte n  K au fleu te  in Troppau: 3 Manuskripte: kaiserliche und fürst
liche Schreiben, 1611—1613; Memoriale der Troppauer Reichkrämer, 1726—1794; Karl VL be
stätigt die Satzungen der Troppauer Reichkrämer (Pergament), 1729.
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A n k äu fe: Dr. Emil Rochowanski, Lichtbild in Glas und Rahmen. — 1 Büste des ver
storbenen Architekten Moriz Hartei, des ersten Kustos des städtischen Museums. — 4 Vitrinen
kästen. — 1 altertümliche Öllampe mit Milchglasschirm, Biedermeyerzeit. — 1 Vorhängeschloß 
aus der Ruffschen Mühle in Troppau, Ende des 17. Jahrhunderts. — Troppauer Zeitung, 122. 
Jahrgang, 1907. Professor Erwin Gerber, Kustos.

Museum der Stadt Teschen. !m IIL Quartal 1908 haben für das Museum der Stadt 
Teschen g e sp e n d e t: Frau M. W o lf : 1 Kugelstutzen, doppelläufig und 1 Hirschfänger; die 
Herren: Oberbaurat A. P ro k o p : 2 Torschlösser aus dem 16. und 17. Jahrhundert; Verwalter 
K allin a, Oberförster F a b e r : Vögel; Oberlehrer P u ste ln ik , R. K ram arczyk , F lo ria n e k : 
Pflanzen; Hauptmann M. Z u n k o v ic : Heliogravüre »Karl-Infanterie beim Sturme auf den Ka
pellenberg bei Trautenau«; Oberleutnant W. S tich : Heliogravüre »Kaiser-Infanterie bei Trau- 
tenau«. Für die philatelistische Sammlung spendeten: Fräulein Rzehak, Herr H. Kafka-Wien, 
Herr Dr. A. Denk, Herr Linienschiffsfähnrich Fr. D yrna. Geldspenden: Sammelturm 
bei Herrn Florianek 14 Kronen. — Das Museum der Stadt Teschen ist jed en  S o n n tag  von 
9 —12 U hr v o rm itta g s  und jed en  M ittw och  von 2—5 U hr n a ch m itta g s  g eö ffn et. 
E in tr itt  frei. (Sil.)

Städtisches Museum Freiwaldau. Bei der am 8. Oktober stattgehabten Sitzung des 
Ausschusses des städtischen Museums überreichte Herr Prokuraführer W eiß  den Zylinderhut, 
den V. Prießnitz, der Begründer des Wasserheilverfahrens, einst getragen, ferner mehrere Druck
werke, darunter die 1650 erschienene Merian’sche Topographie von Böhmen, Mähren und 
Schlesien, endlich das 1845 erschienene, schon sehr selten gewordene Werkchen über Karlsbrunn 
von Dr. Heinisch. (Sil.)

Städtisches Museum Bielitz. Erfreulicher Weise steigt in letzter Zeit das Interesse 
für das hiesige städtische Museum. Es wurde ihm nicht nur eine ziemliche Anzahl hübscher 
Gegenstände geschenkt und leihweise überlassen, sondern es ist auch der Besuch trotz des 
schönen Wetters, das doch jung und alt an Sonntagen weit eher ins Freie lockt, ein ziem
lich reger. Zahlreiche Personen haben das Museum besichtigt und sich sowohl über dessen 
Inhalt als auch über die Anordnung sehr lobend geäußert. Auch die Sammelbüchse weist 
schon einen kleinen Fond aus und es wäre nur wünschenswert, daß sich dieser recht an
sehnlich vermehre, umsomehr, als er zur weiteren Ausgestaltung und Verschönerung des Mu
seums bestimmt ist.

Von besonderem Interesse ist ein seit dem 15. Oktober d. J. dort aufgestelltes, aus 
einem Eichenstamm gehauenes Fahrzeug; aller Wahrscheinlichkeit nach ein Einbaum aus der 
Pfahlbautenzeit, also ein prähistorischer Fund. Dieser Einbaum wurde nach dem letzten Hoch
wasser bei Zarzicz an der Stelle des Dammbruches an der Weichsel gefunden. Das städtische 
Museum befindet sich im alten Gerichtsgebäude im I. Stock, Ringplatz Nr. 9 und ist mit A us
nahm e d er S ch u lfe rie n z e it alle  S o n n tag e  von 11— 12 U hr v o rm itta g s  u n e n tg e lt
lich zu b e sich tig e n . Die Besucher werden gebeten, sich in einem dort aufliegenden Buche 
eintragen zu wollen.

In der Zeit von E n d e A pril bis 10 O k tob er d. J. ist das städtische Museum durch 
nachfolgende Gegenstände bereichert worden.

G esch en k t w u rd en : 1 Schreibzeug aus Goldbronze, ziseliert, aus der Empirezeit, 
von Herrn Hugo N os sek, herzogl. Forstmeister; 1 Hauswappen des Grafen Szynski, 
aus Flitter und Metallfäden, Handarbeit, von Frau P o p p e r; Bruchstücke alter Ton
gefäße, gefunden am Wall in Altbielitz, von Herrn k. k. Realschul-Professor Ja d rn iä e k ; 
Bielitzer Theaterzettel aus den Jahren 1847, 1864, 1866 und 1869, von Herrn Karl 
C o lo n iu s ; alte Schulschreibhefte aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, von Frau Marie Kol- 
b en h ey er; 1 Aufsatz von einem alten Sekretär, Einlegearbeit, von Frau Johanna K rom er, 
Kaiserstraße 35; 1 Busennadel, Gewinst der Stadtgemeinde, von einer Wohltätigkeits-Lotterie 
des »Roten Kreuzes«; 1 Einbaum, Fahrzeug aus einem  Eichenstamm gehauen, vermutlich aus 
der Pfahlbautenzeit, gefunden nach dem letzten Hochwasser der Weichsel bei Zarzicz, Bezirk 
Schwarzwasser; 1 altes Augenglas in massiver Messingfassung, von Frau Bertha D em etry ;
1 gußeiserner Briefbeschwerer, einen Kreuzritter darstellend. Von Herrn Eduard S ch n ack ;
1 Papierguldennote aus dem Jahre 1866, vom Stadtkassier Herrn M on czka; Bildnis Kai
ser Josef IL, Kupferstich und Handkdorit, von Herrn Eduard S ch n ack ; Photographie eines



Epitaphiums aus dem Jahre 1678. Das Origina! befindet sich in der katholischen Kirche in 
Ernsdorf (dasselbe soll später in dieser Zeitschrift eine ausführliche Behandlung erfahren); 
Photographie efnes eisernen, alten, schön gearbeiteten Qartentores; das Original befindet sich 
im Ernsdorfer Schloßparke; 1 Kugelstutzen aus dem 18. Jahrhundert, ziseliert und reich ver
ziert, von Frau Marie N itsch .

L e ih w eise  w urde ü b e rla sse n : 1 Garnitur gestickter, weißer Bettdecken, alte 
Handarbeit, von Frau Elise F ö rs te r ; 1 silbernes Petschaft mit Ohrlöffel, Handschuhknöpfler 
und Nagelputzer und ein silberner Strickzeughalter, beides aus dem 18. Jahrhundert, von Frau 
Clara S ch n ack ; 1 seltenes, natürliches Steingebilde, einem versteinerten Eisvogel ähnlich, ge
funden beim Grundausheben in Bielitz, Radetzkystraße, von Herrn Schrom m .

K äu flich  e rw o rb e n : 1 Meerschaumpfeife mit Silberdeckel, alte Arbeit; 2 Degen 
und 2 Säbel, wahrscheinlich aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges; 1 bosnischer Dolch, im 
Jahre 1878 erbeutet; 1 Fokosch, alte Flecht- und Einlegearbeit; 1 vierläufige Pistole; 1 Ziga
rettenspitze, bosnische Filigranarbeit in Silber.

Eduard Schnack, Leiter des Bielitzer städtischen Museums.

Fünfzigjähriges Regierungs-Jubiläum des Fürsten Johann II. von und zu Liech
tenstein, Herzogs von Troppau und Jägerndorf. Es ist gewiß ein nicht uninteressanter Zufall, 
daß der regierende Fürst Johann L ie ch te n ste in , Herzog von Troppau und Jägerndorf, der um 
zehn Jahre jünger ist als Kaiser Franz Josef, im laufenden Jahre sein fünfzigjähriges Regierungs- 
Jubiläum feiert, während der Monarch ein Dezennium früher die Regierung angetreten hat. Fünfzig 
Jahre waren es am 12. November 1908, seit Fürst Johann IL von und zu Liechtenstein die Regierung 
des fürstlichen Hauses und des souveränen Fürstentums Liechtenstein übernommen hat. Es wäre 
wohl überflüssig, auseinandersetzen zu wollen, was Fürst Johann Liechtenstein für sein Land, ferner 
für Österreich, für Wien und speziell für M ähren und S ch lesien  bedeutet. Es ist ja überall be
kannt, welchen Aufschwung das Fürstentum Liechtenstein während seiner Regierung genommen, 
sowie es auch notorisch ist, daß der Fürst als eifriger Förderer der Kunst und Wissenschaft über
aus zahlreiche Beweise seiner Munifizenz gegeben und gar häufig Gelegenheit gefunden hat, 
seine große Mittätigkeit in glänzendster Weise auf allen Gebieten der Humanität zu beweisen 
und seiner hochherzigen Gesinnung durch ungezählte Wohltaten Ausdruck zu verleihen. Die 
geradezu mustergiltig geregelte Alters- und Krankenversorgung seiner Bediensteten gibt allein 
schon ein beredtes Zeugnis davon, was der Fürst im Dienste der Menschheit zu leisten vermag.

Am 3. November empfing er in seinem Palais in der Bankgasse eine D ep u tatio n  des 
F ü rste n tu m s L ie ch te n ste in , bestehend aus den Spitzen des Landtages, der Geistlichkeit, 
der Beamten- und Lehrerschaft, darunter Kabinettsrat und Landesverweser Karl von ln d er 
M aur, Dr. Albert S and ler, Oberlehrer Alfons F ü g e r etc. Dr. Sandler gab den Gefühlen 
des Dankes der ganzen Bevölkerung anläßlich des fü n fzig jäh rig en  R e g ie ru n g s-Ju b i
läum s des F ü rsten  Ausdruck, indem er den Aufschwung des Landes während der Epoche 
des segensreichen Waltens des Fürsten Johann in charakteristischen Zügen kennzeichnete. Er 
überreichte sodann Huldigungs-Adressen des Landtages, der Beamten- und Lehrerschaft, der 
Geistlichkeit, der Gemeindeverwaltungen, des landwirtschaftlichen Vereines, des vom Fürsten 
gegründeten Instituts der Schwestern der göttlichen Liebe zu Guttenberg (bei Balzers) und 
der fürstlichen Diener. Hierauf brachte die D ep u tatio n  d er C hefs der fürstlichen Gutsver- 

-waltung, bestehend aus den Herren Karl von ln d er M aur, Zentraldirektor Böhm , Ober
forstrat Dr. von H am pe und Oberforstrat W ieh l, ihre Glückwünsche und ihren Dank dar.

In bewegten Worten versicherte der Fürst beide Abordnungen seiner Freude über 
die glücklichen Erfolge und seines ferneren Wohlwollens. Für V2 I Uhr wurden die Deputa
tionen zu einer Automobilfahrt nach Mödling und der Hinterbrühl zum Besuche der Stadt, 
der Burgen Liechtenstein und Johannstein und der Gießhübler Kirche, für V26 Uhr abends 
zu einem Galadiner ins Palais geladen.

Aus Anlaß des Jubeljahres 1908 wird der Historische Verein für das Fürstentum 
Liechtenstein eine Extraausgabe seines Jahrbuches mit einer Geschichte und mit Bildern des 
Fürsten und seiner Vorfahren, abgefaßt von Karl von ln der M aur, erscheinen lassen. 
Auch gibt Oberforstmeister K ranzl eine Sammlung von Liedern, die sich auf Fürst und Volk 
beziehen, so die Liechtensteinsche Volkshymne, Gedichte von Ludwig August Frankl, Zedtlitz
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etc., unter dem Titel »Liechtenstein im Liede« heraus, vornehmlich als Jubiläumsausgabe für 
die Schuljugend. Beide Bücher werden die Reproduktion des trefflichen, im Aufträge des 
Wiener Stadtrates soeben von Q. Adam s vollendeten Gemäldes des Fürsten zieren.

Der erwähnten patriotischen Huldigung schlossen sich in den folgenden Tagen eine 
große Reihe österreichischer Ehrungen an. Unter ihnen ist vor allem derjenigen T ro p p a u s  
und Jä g e rn d o rfs  zu gedenken, bekanntlich der Hauptorte zweier ehemaliger Herzogtümer, 
deren erstes im Jahre 1613, deren zweites 1622 von den Liechtensteinern erworben wurde. 
Bis zum heutigen Tage führt der Chef des Hauses den Titel eines Herzogs von Troppau und 
Jägerndorf, wenn diese Herzogtümer auch niemals die Reichsunmittelbarkeit besessen haben, 
sondern ihrem Herzog nur materielle Vorteile boten (vergleiche D’Elvert, Verfassung und Ver
waltung von Österreichisch-Schlesien. Brünn 1854, Seite 106 ff.). Daher schreiben sich auch 
die reichen Liechtenstein’schen Besitzungen in Schlesien, die in gleicher Weise wie das sou
veräne Ländchen am Rhein die Gunst des Jubilars im letzten Halbjahrhundert im weitesten 
iVlaße erfuhren. Die S tad tg em ein d e  T rop p au , das K u ratoriu m  des K a ise r F ra n z  
Jo se f-M u se u m s, dessen munifizenter Gönner der fürstliche Jubilar ist, und die T ro p p a u e r  
b ü rg e rlich e  S ch ü tz e n g e se llsch a ft, deren Protektorat er inne hat, haben dem Fürsten 
ihre Glückwünsche übermittelt, in Jä g e rn d o rf  fand am Jubiläumstage in der Pfarrkirche ein 
Festgottesdienst statt, an dem die gesamte Gemeindevertretung mit Bürgermeister K ienei, die 
Spitzen der Behörden, Vertreter der Ämter, Lehranstalten, der Beamten- und Lehrerschaft, Ab
ordnungen vieler Vereine etc. teilnahmen. Nach dem Gottesdienste nahm Kammerburggraf 
G ab riel im fürstlich Liechtenstein’schen Schloße die Gratulation der Gemeindevertretung, der 
Behörden, Vereine, des Liechtenstein’schen Beamten- und Forstpersonales etc. entgegen. Das 
Rathaus, das Schloß, sowie viele Privathäuser waren beflaggt.

!n ähnlicher Weise feierte auch die Stadt B en n isch  den Jubiläumstag.

Enthüllung des Reiterstandbildes des Kaisers in Jägerndorf. Am 4. Oktober d. 
J. wurde hier ein R e ite rsta n d b ild  des K aisers  enthüllt, das durch die Spende der Bür
gerin der Stadt, Franziska T itze , geschaffen und vom akademischen Bildhauer W olek  ausge
führt ist. Zur Feier erschien Erzherzog K arl Fran z Jo s e f  in Vertretung des Kaisers, be
gleitet vom Landespräsidenten Max Grafen C o u d en h o v e , um V2 IO Uhr vormittags auf dem 
reichbeflaggten Festplatze, wo sich Landeshauptmann Graf L a risch  mit einer Abordnung des 
Landesausschusses, zahlreiche Landtagsabgeordnete, die Spitzen der staatlichen und autono
men Landesbehörden, Abordnungen der Stadt Troppau und der Nachbarstädte, die Landesräte 
von Neustadt und Leobschütz, preußische Offiziersdeputationen und zahlreiche österreichische 
und preußische Vereine eingefunden hatten. Der Erzherzog nahm die Vorstellung der erschie
nenen Generäle sowie der österreichischen und preußischen Offiziere durch den Korpskom
mandanten entgegen. Hierauf defilierte vor dem Erzherzog der F e s tz u g , an dem sich auch 
zahlreiche österreichische und preußische Veteranen- und Kriegervereine beteiligten.

Domherr M ayer von A h rd o rff zelebrierte sodann unter zahlreicher geistlicher As
sistenz die Feldmesse. Nach Absingung der Festhymne hielt Bezirksschulinspektor W ittek  die 
Festrede, in der er die Bedeutung des Tages schilderte und schließlich den Erzherzog bat, die 
Enthüllung vorzunehmen.

Erzherzog Karl Franz Josef erwiderte: »Mit größter Freude habe ich den Allerhöch
sten Auftrag entgegengenommen, an der heutigen Feier als Vertreter Seiner k. und k. Aposto
lischen Majestät teilzunehmen, und habe mit Genugtuung die schönen und patriotischen Worte 
vernommen, welche der Herr Festredner an mich gerichtet hat. Sie geben beredtes Zeugnis 
von der schönen, kaisertreuen Gesinnung, wie sie die Bevölkerung dieser Stadt beseelt. Möge 
das Reiterstandbild Seiner k. und k. Apostolischen Majestät, das die Stadt aus der Widmung 
einer hochherzigen Bürgerin am heutigen Tage in ihre Obhut übernimmt, hier an den Gren
zen des Reiches für alle Zeiten Zeugnis geben von dem patriotischen Sinn des Landes Schle
sien, der Stadt Jägerndorf und deren Bewohnern, und von dem Bande aufrichtiger Liebe, das 
Kaiser und Volk umschlingt. Mit diesem Wunsch gebe ich den Auftrag, es möge die Hülle 
des Denkmals fallen.«

Hierauf folg-te die Enthüllung. Der fürstlich Liechtensteinsche Kammerburggraf Ga
briel übergab namens des Denkmalausschusses dem Bürgermeister K ienei das Denkmal in 
die Obhut der Stadt. Er hielt hiebei eine Rede, die in ein von den Anwesenden begeistert 
aufgenommenes Hoch auf den Kaiser ausklang.
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Der Erzherzog besichtigte sodann das Denkmal, ließ sich den Bildhauer Wolek vor
stellen, und äußerte sich ihm gegenüber in Worten besonderer Anerkennung über die natur
getreue Darstellung und die künsterische Ausführung des Denkmals. Ferner ließ sich der Erz
herzog unter andern den Denkmalausschuß, Hauptmann H im m elreich , einen Neffen der 
Stifterin des Denkmals, die Landesausschußbeisitzer und Landtagsabgeordnete vorstellen. Den 
Schluß der Feier bildete die Defilierung der ausgerückten Truppen. (N. W. T.)

Grundsteinlegung zur Kudlichwarte. Unter außerordentlich zahlreicher Beteiligung 
der Bevölkerung Westschlesiens und zahlreicher deutscher Vereine fand am 20. September d. 
J. auf dem Wachberge bei L o b en ste in  die Grundsteinlegung für die Kudlichwarte statt. Meh
rere tausend Personen wohnten der Feier bei, die einen schönen Verlauf nahm. Unter den 
Festgästen befanden sich mehrere Reichsrats- und Landtagsabgeordnete, Bürgermeister Kud- 
lich aus Troppau, die Bürgermeister und Gemeindevorsteher aller benachbarten Städte und 
Ortschaften und Abordnungen zahlreicher landwirtschaftlicher Korporationen. Die Festrede 
hielt Reichsratsabgeordneter H erzm an sky. Nach ihm sprach Schulrat Professor K othn y  
und Professor F ran z . Nach den üblichen drei Hammerschlägen durch die Vertreter der ein
zelnen Korporationen und den Erbauer Baumeister Lund w all, dann Absingung einiger Chöre 
durch Mitglieder des Troppauer Männer-Gesangvereines und turnerischen Übungen einer Riege 
des Troppauer Turnvereines erfolgte der Abstieg. Ein großes Volksfest in Lobenstein beschloß 
die würdige Feier. (Sil.)

W iener Prießnitz-Denkm al. Das Komitee beabsichtigt, das Prießnitz-Monument, 
ein Werk des Bildhauers C. M. S ch w erd tn er, nach einem Modelle des Bildhauers F e rn 
korn, am 4. Oktober 1909, dem 110jährigen Gedenktage der Geburt von Vinzenz P rie ß n itz , 
an der Quelle im Türkenschanzparke zu enthüllen. Da zur Vollendung des Denkmals noch 
die Summe von zirka 4000 Kronen fehlt, wendet sich das Komitee an alle Freunde des Was
serheilverfahrens um gütige Unterstützung des schönen Werkes, das unseren großen Lands
mann ehren soll. Spenden ersucht man auf das Postsparkassenkonto 80.992 zu erlegen.

(Sil.)
Alter und Name des Bades Johannisbrunn bei Troppau. Daß der bekannte Mi

neralwassersäuerling im Mohratale bereits im XVlll. Jahrhundert zu Bädern und Trinkkuren 
benützt wurde, wußte man ziemlich allgemein. Den Namen Johannisbrunn leitete man von dem 
Besitzer des Meltscher Gutes, Grafen Jo h a n n e s  T en czin , her, der als"der erste im Jahre 
1805 eine der 3 Sauerquellen fassen ließ und den Grund schuf zu dem heutigen Badehause. 
Nun liegen aber zwei Nachrichten vor, welche beweisen, daß die Quellen schon im XVll. 
Jahrhundert frühzeitig benützt worden waren und daß auch der Name Johannisbrunn viel 
älteren Ursprunges ist. ln dem an der Spitze dieses Heftes befindlichen Aufsatze des Pro
fessor Josef Zukal findet sich erstens unter den Altzechsdorfer Gütern für das Jahr 1640 auch 
»ein seh r k o s tb a re r  S au erb ru n n en «, nahe an d er M ohra g e leg en , genannt.

Auf die zweite Nachricht machte mich der jetzige Besitzer von Johannisbrunn, Herr 
Graf Kamillo Razumowski, aufmerksam. Bei Nik. Henelius ab Hennenfeld, dem be
kannten schlesischen Chronisten, liest man in seiner Silesiographia renovata (Breslau-Leipzig, 
Bauch 1704) Kapitel V, Seite 613 folgende Notiz; Fons calidus S. Jo a n n is , sive S. Jo a n n is  
B runnen in S ile s ia e  finibu s v ersu s m erid iem  in tra  m on te S u d etos. Aqua omnis 
odoris et saporis expers, subrepida est, et ignitis lapidibus ad lavantium usus calefit. Medetur 
illa, sive bibas, sive laves in ea, frigidis affectibus, fluxionibus, asthmaticis calculosis, intestina 
frigida habentibus, paralyticis, colica laborantibus, calles emollit, luxata, convulsa restituit etc.

Nach diesen Angaben kann es sich wohl nur um unser Johannisbrunn handeln, was 
nach Professor Zukals freundlicher Mitteilung umso wahrscheinlicher klingt, als Henelius der Sohn 
eines Troppauers ist und die Gegend gekannt haben dürfte. Geboren wurde er zu Neustadt 
in Preußisch-Schlesien. Die obzitierte Ausgabe seine Silesiographia stammt nicht mehr von 
ihm, sie ist eine verneuerte Ausgabe seines im Jahre 1613 zum erstenmal in Frankfurt a. O. 
herausgekommenen Buches. Darin müßte nach dem Obigen Johannisbrunn auch schon zitiert sein, 
wovon ich mich leider nicht überzeugen konnte. Dann würde Name und Alter dieser durch die 
opferwillige Fürsorge des jetzigen Besitzers so reizend ausgestalteten Badekolonie unter die älte
sten Heilstätten nicht nur Schlesiens, sondern der Monarchie überhaupt hinaufrücken.

K.
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